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Thesen
gegen
die Angst

Meine lieben Berliner Mitmenschen Kol-
leginnen und Kollegen:

Mitmenschen, weil es rair heute ausschließ-
lich um unsere Mitmenschlichkeit geht.
Unser Pfarrberuf, ist er eine echte Beru-
fung, ist einzig und allein an seiner be-
dingungslosen Bereitschaft zur grenzenlo-
sen Mitmenschlichkeit zu messen. A-l-l-es
andere ist dem unterzuordnen.

et incarnatus est und er wurde
Mensch. Diese Unbedingtheit leite ich
schlicht ab von dieser zentraLen Glaubens-
aussage. Einen konservativeren Ansatz als
diese Verwurzelung der Inkarnation kann
ich nuir nicht vorstellen. An den Zeitgeist
mache ich mit dieser Aussage keine Konzes-
sion. Stimmt aber dieser Ansatz, dann sind
wir befrej-t von jeglicher weltfremder
Kirchlichkeit. Die Menschwerdung Gottes
ist die Zuversicht seiner Gegenwart im
Alltag. Sie ist eminent säku1ar.

Nun einige ltlorte zu meiner Herkunft und zu
meinem Standort: Deutsch ist immer noch
meine Muttersprache, obwohl ich mit Eng-
lisch besser und differenzierter umgehen
kann. A-}s Jude geboren, wurde mein
deutsch-national erzogener Vater bewußter
Christ an der Front im L. Weltkrieg. Als
junger Arzt heiratete er eine Sängerin aus
thüringer Bauergeschfecht. In der Theater-
stadt Meini-ngen verbrachte ich eine unbe-
kümmerte Kleinkindheit nit Brahms und
Schubert und wahnsinniger Eifersucht auf
die Männer, die meine Mutter am Flügel
begleiteten. Meine Iutherische Taufe haLf
rair mitnj-chten, diese Rival-en gnädj-g zu
arr rädah

Unbekümmert blieb das Leben aber nicht
1ang. Hitlers Rassengesetze sorgten dafür.
Die Ehe meiner Eltern galt aIs Rassen-
schande. Dem Berufsverbot folgten Flucht
nach Berlin, Versteck in einer Kellerwoh-
rrungr und dann die verzweifeLte Suche nach
einem Asylland. Nur Juden mit Geld waren
anderswo erwünscht. VIir hatten G1ück. Ein
unbekannter Franzose gab uns das nötige
Geld, der unvergessene Pfarrer Heinrich
Grüber tat den Rest, um die Flucht zum
fernen Neuseeland zu ermöglichen.

Dort kamen wir als Deutsche an nur lilochen
bevor der Krieg gegen Deutschland begann.
fn Nazi-Deutschland, jüdischer Mischling.
In Neuseeland, der kleine Deutsche. Ich
weiß was es heißt, der Fremde zu sein. Und
ich weiß lras es bedeutet, Freunde zu ha-
ben, die trotzdem Freunde waren und es
heute noch sind. So z.B. Änne Flach
heute 95 - die sich nicht einschüchtern
ließ. Sie wa! und ist Sozi-aldemokratin.
Nichts rnit Kirche. Die meisten Christen
waren dem Führer ergeben im braunen Thü-
ringen, aber nj-cht z.B. der Sozialist
Eri-ch Hertzsch - der auch noch Iebt. fn
sej-nem Pfarrhaus war die Tür jeden.fuden
offen. Kein !{under, daß ich seinen Sohn
Klaus-Poter zu meinem Freundeskreis rech-
nen darf. Ich wünschte, daß dieser beseel--
te und ercinent praktische Theologe hier an
meiner Stelle sräre.

Einen lebendigen Glauben entdecktse ich in
der ökumenischen Studentengemeinde in Neu-
seel-and. Daß ich Anglikaner wurde, verdan-
ke ich wohl meiner Freundin und einem Stu-
dentenseelsorger, dem ich unwahrscheinlich
viel- schulde. Schon damals war ich über-
zeugter Pazifist und er alles andere-hoch-
dekorierter Jagdfliegeroffizier im Krieg.
"Ich betete für die deutschen Flieger, als
ich sie abschoß,'r sagte er mir. Ich konnte
dazu nur den Kopf schütteln. ltir achteten
uns aber grenzenlos und Liebten uns bis zu
seinem Tode. Theologisch waren wir Gegner,
was aber ni,chts an unserer Freundschaft
änderte.

Helmut GolLwitzers Bericht über seine sow-
jetische Gefangenschaft "Und Führen Wohin
Du Nicht lrlillst" führte m-ich zu ihm nach
Bonn rLit einem Forschungsauftrag über
Christentum und Marxismus. DamaLs - 1956 -
machte ich meine erste DDR-Erfahrung: Ver-
haftung und sowjetisches Verhör al-s mut-
maßlicher Spion. Nicht entmutigt, kehrte
ich bis zur Vtende 87 mal- wieder. Nun meist
a1s Kirchendiplomat oder UnterhändLer in
Sachen Menschenrechte. Konsequent führte
mich die Staatssicherheit bis zum bitteren
Ende aLs vermuteten Agenten. Und die bri-
tische Staatssicherheit wahrscheinlich
(dj-ese Akte werde ich wohl kaum in die
Hände bekommen) als Handlanger Moskaus.
Konnte man i-m lilesten einem linken Pazifi-
sten im kal-ten Krieq trauen?

Dem Priesterseminar in England folgte ein
Jahr aIs deutscher Pfarrvikar in Hessen
(kirchenrechtlich unmöglich, aber was ki.lm-
merte das den Kirchenpräsidenten Martin
NiemöIler, der seine Kirche wie ein alter
U-Boot-Kapitän regierte). Das t"rar auch
mej-n erstes Ehejahr. Zwx Frau wählte ich
natürlich eine Berlinerin. Mi.t Namen Lore
Feind. Gibt es theologisch einen besseren
ltegr Feindschaft zu überwinden? Ich frage
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das so hal-b im Scherz. Die eigentliche
Pointe ist aber, daß ich wirklich kein
Theologe bin, sondern vom Fach Politologe
und dann praktisch ausgebildet als Pfar-

Nur etwa ein Viertel der anglikanj-schen
Pfarrer haben akademische Theologie stu-
diert. Al1 die anderen, irgendeinen ande-
ren Beruf, den etlj-che auch weiter ausüben
als geweihte Priester. Die Theologen unter
uns sind nicht schlechtere Pfarrer a1s die
anderen, aber auch nicht bessere. Ein
Pfarrer ist auch nicht beamtet, braucht
kein Akadeniker zu sein, und verdient et-
wär üras ein Facharbej-ter verdient, v^ras .er
i n dcr T:i :rrnh i cf Qci n Pri a<l- arl-rrn i <i

aber etwas anderes, etwas viel tieferes
und hat rnit ei-nem Dienstverhältnis eigent-
lich gar nichts zu tun. Gibt es nicht in
Berl-in zurnindest eine Pastorin die durch-
gesetzt hat. im Hauptberuf als Supermarkt-
angestellte arbeiten zu dürfen? Soll das
ein seltsamer Einzelfall bleiben? ltläre das
nicht eine gute Schule für das Ant etwa
eines General-superintendenten? Schon wie-
der dieses unglückli.che lllort rrArntrr. Mari-a
Jepsen bei ihrer Harnburger Einführung:
"Ich wj-ll keine Amtsperson sein" !

AIs ich Gemej.ndepfarrer war in Südlondon,
war der unbezahlte zweite Pfarrer (und ist
es dort heute noch) im Hauptberufe Steuer-
berater und das Schwergewicht seiner
Seelsorge sind seine Klienten. Sie sind
z,I. hochgestreßte Menschen irn showbusi-
ness, die im Steuerberater unverhofft auch
elnen Beichtvater - höchst i-nformel-1
entdecken.

Warum erzähle i-ch das? WeiI ich überzeugt
bin, daß sj-ch die deutschen evangelischen
Landeskirchen befreien müßten vom bürokra-
tisierten Amstdenken, das Gefahr Läuft,
den Heiligen Geist zu verbannen. fch kenne
keine andere Kirche in der Ökumene, in der
Juristen eine so große und letztlich so
Iähmende Rolle spielen. Die Stasi wußte
sehr wohL was sie tat, als sie den Versuch
machte, über die Juristen die Kirche zu
infiltrieren. lVohlbemerkt, erwiesenerweise
kann ej.n KJ-rchenjurist in der Nachfolge
Christi stehen. Die Tradition macht's nur
sehr schwer. Andern wird sich das in
Deutschland aber nur, wenn es die Theolo-
gen durchsetzen woll-en. Ich bin am richti-
gen Ort.

Persönliche Seelsorge und Dienst an der
Gesellschaft fordern heute pastorale Teams
von gleichgestellten ordinierten und
nichtordinierten Christen, die sich imrner
wieder fragen müssen: was würde Jesus hier
tun? Die meisten amtskirchlichen Vor-
schriften und Paragraphen erschweren eine
ehrliche Antwort darauf. (In i.rgendwelcher

Form muß sich jede Kirche - überalL - die-
ser Frage stellen. ) Auf kurze Formel ge-
bracht - und strukturell gedacht - mtißte
eine Synode den geistlichen Mut aufbrin-
genr das preußische Konsistorirun zu ent-
machten, das Finanzwesen neu zu durchden-
ken, den Begriff "Pfarramt" zt) verbannen
und sich zu überlegen, wie das Priestertum
der Kirche, d.h. aller Getauften, dann
aussehen müßte.

Priester auf Lateinisch heißt pontifex.
Und das heißt Brückenbauer - zwischen Him-
mel und Erde und zwischen all den Entfrem-
deten auf der Erde: das Versöhnungswerk
Christi - die Erfüllung seiner Mitmensch-
Iichkeit. Ki-rche mi-t menschlichem Gesicht.
Ist das denkbar? Volkskirche? Meinetwegen.
aber längst nicht mehr Kirche des Volkes,
sondern Kirche für das Volk. "Kirche für
andere", nichts Neues, und trotzdem iruner
etwas Neues.

Meine Erfahrung lehrt mich, daß sich
nichts in dieser Richtung bewegen wird
ohne radikale aber realistische Menschen
in Leitungsfunktionen. In Berlin ist das
sehr aktuell. Und zugleich muß es radika-
Ie, ikonokl-astische Menschen an der Basis
geben, die furchtlos sind, aber freundlich
und humorvoll blei-ben, Neues durchsetzen,
Grünes riskieren und darnit die Kirchenlei-
tung herausfordern, das zu sein, was die
Adresse "Neue Grün Straße" geradezu provo-
ziert. Vilunder gehören nun einmaf zum lilesen
der Kirche. ltarum nicht in Berlin? BACH
und NEUE GRÜN sind eine starke Kombina-
tion. Möge sie beim Umzug nicht verloren
gehen !

Ich bin nicht aLlein in meiner Enttäu-
schung, daß die Chance schon fast verpaßt
ist, eine erneuerte Kirche in Deutschland
ins Leben zu rufen. Die al-te, sprich west-
Iiche, sitzt fest im Sattel mitsamt ihrem
riesigen staatskonformen Finanzapparat.
Ich habe selbst schon Momente erlebt,, in
denen die Synode der EKD - von den Kirchen
Südafrikas gebeten sich nit der Deutschen
und der Dresdner Bank anzulegen um der
Gerechtigkeit will-en - reagierte nicht wie
eine Synode, sondern eher wie eine Aktj-o-
närsversammlung von DaimJ-er-Benz ein-
schli-eßlich der Limousinen und der Chauf-
feure. !{as kann ein arbeitsloser Stahlar-
beiter in Eisenhüttenstadt mit dieser Kir-
che anfangen? Zu Stalins und ULbrichts
Zeiten war nämlj-ch die dortige Kirche und
ihr tapferer Pfarrer - die es laut SED gar
nicht geben soll-te - von großer Bedeutung.
Mein einstiger Besuch dort wurde von einer
Mitarbeiterin der Stasi als eine staats-
feindliche Reise in Feindesland darge-
stellt. Soll- aII das vom Tisch sein? So11
jetzt der Berliner Dom den Ton angeben, wo
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doch Pfarrer Bräuers damalige bescheidene
Notkirche ein solch qutes Modell war?

Die Kirche für die Hauptstadt Berlin, die
ich im Sinn habe, gibt es im Ansatz schon.
Die Tagesordnung der Synode vor 14 Tagen
war modellhaft. Der Heilige Geist fäßt
sich ni-cht leicht vertreiben. Was mir vor-
schwebt ist eine neue Kirche für das VoIk
zur Jahrtausendwende. Das ist schon bald.
fst es denkbar, daß Berlin sogar rich-
tungsweisend für di-e ganze EKD sein könn-
te? Nicht mit bl-asenden Trompeten. Aber
rn-it stil-Lem Beispiel? Warum denn nicht die
Hauptstadt. Auch wenn Bayern und Sachsen
murren?

Die Depression hat auch die Kirche ergrif-
fen und nicht nur wegen der Austritte man-
cher zu Unrecht bezeichneten "Karteil-ei-
chen". Man quält sich mit Vergangenheits-
bewältigung, ein deutsches ltortmonstrum,
das sich gar nicht übersetzen läßt. Die
Sache ist unmögJ-ich. Dieser NabeLscbau
liegt ej-n gefährlicher Moralismus zugrun-
cle- ein Sl-reben nach ethischer Perfektion.
Immanuel Kant j-st den Deutschen sympathi--
scher, so scheint es mir, als Jesus
Christus besonders euch Protestanten.
Und gerade Ihr müßtet eigentlich die
Verkünder von Kreuz und Gnade sein und
nicht die Gralshüter des schlechten
deutschen Gewissens.

Im zweiten TeiI dieses Vortrags will ich
Euch mit L0 Thesen Mut machen, freudig und
mit etr^ras mehr Leichtigkeit des Herzens
ans Vterk Gottes zu gehen - Opus Dei, oh
kathol-ischer Schreck! opus dei in beroli-
na. üIarum sollten die Erben Luthers diese
schönen l{orte nicht rehabilitieren? Und
das bestimmt zur Freude manch eines zur
Zeit frustrierten katholischen KoJ-Iegen.
Überhaupt müßten reformwillige Christen
aller Konfessionen jetzt Hand in Hand vor-
wärts gehen gegen den restaurativen funda-
mental-istischen Zeitgeist. Vilenn ein evan-
gelischer Christ seinen Kirchenaustritt
rrr.it dem neuesten Edikt von KardinaL Rat-
zinger begründet, ist das vordergründig
idiotisch, aber eigentllch eine gute
Lehre, wenn es wirklich nur elne Taufe
gibt. Diesen FalI habe i-ch nicht erfunden.

Nun die l-0 Thesen gegen die Angst. Jesus
sagt (Lukas 12,32): Fürchte dich nicht, du
kleine Herde, dehn euer Vater will euch
das Himmelreich schenken.

7. ?äese: Habt Mut zur neuen ökonomie

Stimmen meine Priori-täten? Zuerst das
Geld? Neutestamentlich denke ich, ja. Dem
Text: "Füchtet euch nicht, denn der Vater
will euch das Himmelreich schenken", folgt
sofort die Forderung "Verkauft eure Habe,

und gebt den Erlös den Armen denn euer
Herz wird immer dort sein, wo ihr euren
Reichtum habt." Nun bin ich kein bibli-
scher Fundamentalist, der glaubt, Jesus
würde uns genau das Gleiche so sagen. Na-
tür1ich gilt es, solch eine Mahnung sinn-
voll für heute zu übersetzen. Aber niemand
will rnir weiß machen, daß das Finanzwesen
der deutschen Kirchen - rnit Abstand die
reichsten in der Vlelt - so unverändert
weitergehen sollte. Gewiß, viel Gutes ge-
schieht mit dem Geld, weit über deutsche
Grenzen hina-us. Das Kirchensteuersystem
ist nicht vom Teufel, müßte aber refor-
rn-i-ert werden. Ist es nicht theologisch
pervers, daß Mitgliedschaft am Leibe Chri-
sti nicht vom Glauben abhängt, nicht von
der Beteiligung am Leben der Gemeinde,
nicht von dem Sakrament der Taufe (das
nicht rückgängig gemacht werden kann durch
einen bürokratischen Akt), sondern durch
die Bereitschaft, vom Staat kirchlich be-
steuert zu werden?

Zumindest müßte ei-ndeutig gesagt werden:
Jeder Mensch, oder zumindest jeder getauf-
te Mensch, hat das Recht, die Dienste der
Kirche zu beanspruchen. Soll der letzte
Dienst am Grab tatsächlich im Bewußtsein
der Menschen vom Geld abhängen? Deshregen,
so sagt mancher, könne man nicht austre-
ten. !{as sind das für Kriterien? Das macht
die Kirche zur Amtsbürokratie, zum kommer-
zielLen Dienstlei-stungsbetrieb .

Eine englische Gemei-nde hat selten einen
Bürobetrieb, bestenfalls ej-ne ehrenamtli-
che Schreibkraft, keinen einzigen Dienst-
stempel, hat soviel Geld wie die aktiven
Gläubigen spenden - in den besten Gemein-
den nicht 10 I der Steuer, sondern bis zu
10 I des Ei-nkommens. Die besten sind na-
türlich die wenigsten. Das will ich nicht
als Modell hinstellen. Aber es geht eben
auch so. Unser Gemeindeleben ist nicht
wesentlich besser, oder schlechter. Und
kann viel von Eurem lernen.

Was wir haben, verteilen wir meist etwas
gerechter. !\lo wir Laj-en anstellen, bekom-
men sie zum Teil mehr bezahlt als der
Pfarrer. Schon das garantiert, daß die
Verwaltung kJ-ein bleibt. Aber auch wir
sind noch an diesem Punkt reformbedürftig.
Dritte-Vtelt-orientidrt weisen die Missi-
onsgesellschaften den Vleg. Da verdient ein
Fahrer das gleiche wie ein Pfarrer, eine
Sekretärln das gleiche wie der General-
sekretär mehr, wenn sie junge Kinder
hat, und er kej-ne.

Ich wage es nicht, den materiellen
Ost,/Vlest-Ausgleich in der Landeskirche
anzusprechen. Ich weiß nur, daß da manches
im argen liegt. Aber da ich die DDR-Kir-
chengeschichte bearbeite, frage ich doch,
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wo ist das Aquivalent zur Gauck-Behörde,
um dle geheimen Geldgeschäfte der letzten
35 Jahre zwischen den beiden deutschen
Staaten und den beiden Großkirchen zu lüf-
ten? Da wußten nicht einmal- die Bischöfe
genau, was lief. Es lief aber für alle
Beteiligten, wie rair Erich Honecker in
seiner Haft sagte, sehr gut. Da verbirgt
sich Sprengstoff.

In der ökonomie, darin, und vielleicht nur
darin, sind sich Marx und Jesus ei-nig,
liegt der Schl-üssel zu fast al1em anderen.
Darum will ich euch Mut machen, theolo-
gisch nachzudenken über die rechte ökono-
mie des Himmelrei-chs in eurer Kirche
heute.

2. fhese: Habt Mut zur wannen und sinn-
l-ichen Eönanigkeit

Macht aus Euren kahlen, kalten Kirchen
warme offene Stätten der Frömmigkeit. Es
soll GeLassenheit und Freude einzi.ehen in
Eure steifen, bewegungslosen Gottesdien-
ste. Lernt von Euren katholischen Nach-
barn, wie man Gemeinde zur warmen Heimat
macht. Bringt Farbe in Eure erstarrte Li-
Frrraia rrnÄ aartz. Kleidet die Laien undee-y-e

nicht nur die TheoJ-ogen Iiturgisch. Gebt
der Jugend eine aktive, disziplinierte,
aber zugleich gelöste Rolle. Sprecht aI1
die Sinne an. Feiert dramatisch in Euren
großen Räumen und intim von Mensch zu
Mensch in Euren klei-nen. Lernt aus dem
Reichtum der weiten ökumene und von
Eurem eigenen Kirchentag. Macht freudige
Eucharistie zum Zentrum eures lebens. Im
kleinen Kreis am ltochentag und mit Mozart
und Schubert-Messen am Sonntag, nicht nur
im Dom. Lernt, daß Gottesdienst Choreogra-
phie, d.h. harte Arbeit hinter den Kulis-
sen, fordert und dann Entspanntheit,
weil all-e ihre Rolle gut kennen und jeder
ein spJ-elendes Kind dazwischen gerne auf
den Arm nimmt. Praktiziert die Freundlich-
keit und ZärtLichkeit Gottes. öffnet Eure
Kirchen der säkularen Kreativität im Ge-
meindebereich. Kammermusik und Rock. Ama-
teurkunst und Tanz. Wenn Rüben zum Ernte-
dankfest, r^rarum nicht Industrieprodukte
und Handwerk? Al-les was Atem hat, lobe den
Herrn! Jede Ki-rche auch eine kLeine Messe-
halle. Messe ist ein reiches Wort.

Aber vor allem betet mehr miteinander.
Macht Eure Kirchen auch zu Stätten der
stillen Einkehr, Asyle von dem Lärm der
Großstadt. offen zum Gebet. Dank und Für-
bitte täglich und am Sonntag elne
Laiensache. Und die Predigt: bitte, bitte
kelnen noch so sauberen theologischen Vor-
trag für die Bildungsprotestanten. Das
geht nicht unter die Haut. Entschlüsselt
das Leben rLit Hilfe der Bibe1. Oft ver-
schlüsselt ihr die Bibel rlit Hilfe der

Theologie. Die Feier fordert viel mehr
Arbeit. Die Predigt kann spontan wachsen
aus dem Erlebten und Tag für Tag Erbete-

Pflegt mehr Tradj-tion und mehr Innovation.
Habt Mut zux sichtbaren und unsichtbaren
und sj.nnlichen Frörnmigkeit.

3. fhese: Habt Mut zur Bescheidenäeit

Schämt Euch nicht, wenn die Kirche nicht
hoch im Kurs steht. Setzt Antisymbole:
Kardinal Marty in Paris fuhr ein Deux Che-
vaux ohne Chauffeur. Mein Bischof in Co-
ventry fährt sportlich Fahrrad mit gelbem
Helm. Coventry ist nj-cht Berlin: das ist
keine Anspi-elung auf Euren ij.beraus be-
scheidenen Bischof.

Was die Vleisheit der Kirche betrifft, j.st
große Vorsicht geboten. Zu oft hatten wir
unrechts. Ich höre )eEzE oft die Frage:
9tarum ist es so still um die Kirche? Das
braucht kein schlechtes Zeichen zu sein,
wenn wir erst auf andere hören, dann aber
entschieden für das Rechte eintreten, sei
es noch so unbeliebt. Der konziliare Pro-
zeß, weitgehend ein DDR-Kirchenprodukt,
darf nicht sterben !

AJ-so ein ja zur Politik, aber zugleich,
macht Eure Kirchen schöner, wärmer. Aber
damit meine ich nicht, macht sie vorneh-
mer. Macht sie so, daß die Armen und Unge-
bil-deten sich nicht deplaziert fühlen, und
die Jungen auch nicht, und dabei meine ich
nicht die schicke junge Intelligenz. über-
legt Euch im Osten, wollt lhr wirklich
DDR-Stil auf BRD-Niveau entstell-en? Und
der !{esten bezahlt's. fst das Gewinn? Be-
scheidenheit steht nicht im Vtiderspruch
zur Schönheit.

AIs die Queen Dresden besuchte, empfing
Minj-sterpräsident Biedenkopf fünf Kirchen-
vertreter aus der Partnerstadt Coventry.
In kaum 15 Minuten hörten wir eine bedeu-
tende säkulare Predigt über die schon
überschrittenen Grenzen des Wachstum und
Konsums. Der PoLitiker wollte wissen, sind
wir bereit entsprechend zu leben und ande-
ren zu hel-fen, sich darauf einzustell-en.
Sind wir's? Uns kostet es weniger als den
Politiker, der sich zur !{ahl stellen muß.
Pol-i-tikverdrossenheit darf sich die Kirche
nicht Leisten. Unsere kriti.sche Solidari-
tät ist mehr gefordert als je. Es geht um
Leben und überl-eben.

Und was die tiefsten, fetzten Di.nge des
Lebens betrifft: auch da Bescheidenheit.
"Herr, wi-r glauben. Hilf uns in unserem
Unglauben. " lilissen, tun wir ohnehin nicht.
Aber Glaube, Hoffnung und Liebe müßten uns
genügen. Habt Mut zur Bescheidenheit.
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4. ?hese; Habt Mut zum KonfJikt

Habt Mut zum offenen Konflikt - auch in
der Gemeinde. Das war für Jesus normal.
Eine konfl-i.ktlose Ki-rche ist entweder eine
gleichgeschaltete oder ej-ne gleichgültige
Kirche. Beide sind Horrorvisionen. lto die
Kirchen in der DDR am eindrucksvollsten
waren, ist, wo sie kreativ nr-it Konflikten
umgingen. Und das war fast der Normalfa1l.
lilo sie am schwächsten waren, ist, wo sie
dem nötigen Konflikt aus dem Weg gingen.
Das ist in zu vielen westlichen Gemeinden
der Normalfall.

Der Seelsorger schuldet seiner Gemeinde
seine Überzeugungen. Zugleich schuLdet er
seinen Gegnern Respekt und Freundschaft.
Kf are Positj.onen s j-nd etwas ganz anderes
als Rechthaberei. Aber manchmal- müssen
sich die Geister scheiden. Der Andersden-
kende hat das Recht, sich davonzumachen.
Und wir haben die Pflicht, um ihn zu rin-
gen und für ihn zu beten.

Einsamkeit um des Zeugnisses willen ist
keine schlechte Sache. ErkIärt si-ch etwa
der Pfarrer, und andere rn-it ihm oder ihr,
solidarisch rnit elner bedrohten Asylanten-
Familie, auch gegen das Gesetz, und ein
Teil der Gemei-nde macht nicht mit, dann
muß der Konflikt durchgestanden werden und
Verluste hingenommen werden. Um jeden
Preis Harmonie ist nicht der Fri-ede Got-
Ees.

In Sachen Mifitärseelsorge: könnte diese
Landeskirche keinen guten Komprorniß zu-
standebringen? Einen besseren Vertrag:
Seelsorge im - nicht am - Militär, solida-
risch, kritisch und eindeutig im Dienst
und besoldet von der Kirche. ltie wäre es
rnit einem neuen Berliner Modell?

Eine konfl-iktreiche Kirche, in der sich
Gegner offensichtlich lieben, wäre wegwei-
send für eine oft unheilvoll zerstrittene
Gesellschaft. Ein Forum für die härtesten
Fragen der Zeit sollten die Kirchen ohne-
hin sein. Dabei dürften die Erfahrungen
vieler Gemeinden in den letzten Jahren der
DDR nicht untergehen.

Habt Mut zum Konfl-ikt, ergreift Partei für
die Entrechteten. Kein Ostern ohne Kar-
freitag. Aber auch kein Karfreitag ohne
Ostern.

5. ?J:ese: Habt Mut zum Schweigen

t'Im Anfang r^rar das Wort. Das Wort wurde
Fleisch und wohnte unter uns. "

E,x, der das lilort wa!, ging lange ZeLt in
die Vtüste und schwieg. Er schwieg vor Pi-
latus. Überhaupt waren die Jahre des pre-

digenden Jesus sehr kurz, wenlr die Evange-
lien in etwa stimmen. Jedenfalls heißt es
nirgends, im Anfang war die Ansprache oder
die Auslegung. Ein Mensch. In sej-ner ge-
samten Tätigkeit hat ,Jesus weniger Men-
schen mit seinen Vtorten erreicht, als Dr.
BiIly Graham in einer hochtechnisierten
hal-ben Stunde.

Der deutsche Protestantismus macht oft den
Eindruck, daß das Seelenbeil von gespto-
chenen Worten abhängt. Der Kirchgang wird
zur geistigen Anregung oder Enttäuschung.
Man wähl-t sich einen Prediger. AJ.les ande-
re ist lediglich Vorspeise oder Nachtj.sch.
Abendmahl, eine Zugabe ftir die Frömmsten.

Auch die Predigt - sogar die schlechteste
- kann zum Wort Gottes werden. Predige ich
vor 25 Menschen, hört jeder ohnehin eine
ganz andere Predigt, Lobt oder tadelt rnich
für Dinge, die er oder sie meint, gehört
zu haben, die niemals gesprochen wurden.
Da kann sich natürlich der Heilige Geist
einschleichen. Aber lilort Gottes? Besten-
falls über den Weg der Mystik. Ich bin
Quäker geworden - neben meinem anglikani-
schen Priestertum - teils wegen des Zeug-
nisses der Quäker für Frieden und Men-
schenrechte, ihr Nein zux Machtpolitik,
aber hauptsächlich, weil diese kleine
Glaubensgemej-nschaft, die das Priestertum
aller Gläubj-gen so ernst nj.mmt, daß sie
niemanden ordiniert, ihre Gottesdienste in
schweJ-gender Gemeinschaft hält. Es ist
eine wohltuende Möglichkeit, auf Gott in
der fast wortlosen Stil-le zu hören als
geistliche Ergänzung zur musj.k- und wo!t-
reichen LiturgJ-e einer Kathedrale.

Nichts gegen die Vlorte, die eine himml-i-
sche Gabe sein können. Aber müßten sie
nicht aus einem meditativen Schweigen der
Gemeinde im Hören auf Gott hervorgehen?
Al-so Mut zur Mystik ... zur inneren Ent-
deckungsreise zum und rnit dem geheimnis-
voLlen .Jesus. "Geheimnis des ' Gl-aubens"
heißt es ptötzlich in der Mitte des eucha-
ri-stischen Hochgebetes der rnissa normativa
des 2. Vatikanischen Konzils. Schlüssel-
worte. Gibt es sie im heutigen Protestan-
tismus ?

Zu dieser Einsicht gehört auch das Wissen
darum, daß die Kirche nicht zu allem etwas
sagen muß. Die säkulare Inflatj-on der
Itorte hat ohnehin die kirchfiche schon
überholt. Zu viele Kirchenerklärungen ge-
hen ohnehin unter. Es kann natürlich sein,
daß ein Engel sie irgendwo archiviert "nur
für den innerhimml-ischen Dienstgebrauch".
Ich habe es einmal in unserer Kathedrale
riski-ert, am Sonntag Morgen nach der Le-
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sung der biblischen Texte sie noch ej-nmal-
zu lesen und dann jede und jeden aufzufor-
dern 10 Minuten lang im Schweigen die ei-
gene "Predigt" entstehen zu fassen. Zu
meinem Erstaunen kam das fast nur qut an.

TroEz meiner vielen Vlorte heute: Räumt
PLaEz ein fürrs Schweigen im Gottesdienst
- und auch sonst, Es gehört zur Christen-
lehre. Habt Mut zur Mystj-k ... eine eher
weibliche als männli-che Gabe. Männer den-
ken nach. Frauen ahnen eher, ahnen aber
oft mehr als das Denken brinqen könnte.

Habt Mut zum Schweiqen.

6. ?äese: Habt Mut zur Annahme der Gnade

Darum vor a1l-em ging es Luther j-n der
Theologie der Reformation. Der deutsche
Protestantismus muß das von neuem lernen.
!\ieg mit dem l-ähmenden schlechten Gewissen!
Schuld bekennen heißt zugleich von Schuld
befreit zu sej-n. Das ist nicht billige
Gnade, aber wi.r können den Preis nicht
zahlen erst recht nicht die Kinder der
Schuldigen. Das ist teuerst am Kreuz ge-
schehen und von den BLutzeugen nachgelebt.
(Sogar viell-eicht von Oskar Brüsewitz?)
Eri-nnerung: )a, das muß sein aber z!-
gleich Befreiung und ni-cht Belastung. Süh-
nezeichen: ja, das ist auch mögIj-ch, aber
nur als Erwi-derung auf die Gnade. Ich sage
das angesichts der immer noch bestehenden
Unfähigkeit rlit der Nazizeit fertig zu
werden. Und nun mlt der DDR-Vergangenheit.
Schuldverstrickung gehört aber auch zu
bundesdeuts chen Geqenwart.

Schwamm über das, was war, persönlich und
koll-ektiv: das wäre gefährliche Verdrän-
drrhd llnl-t- <o'i Dank besteht dieSe Gefahr
kaum j-n der Evangelischen Kirche. Ganz
anders müßte ich vor mei-nen kathoLischen
Kollegen reden - gewiß, nicht aLLen. Eure
Gefahr ist die manchmal fast krankhafte
gegenseitige Zerfle5-schung - nun auch an-
gesichts der Stasiverflechtungen mancher
Christen. Bußfertigkeit: ja, aber sie darf
nicht zux permanenten Tugend hochstili-
siert werden. Dann i-st sie zur Selbstbe-
friedigung geworden.

Christus hat Euch angenonmen. Umarmt ein-
ander. Schwer istrs, den anderen Menschen
zu l-j-eben, wenn man sich selbst nicht l-1e-
ben kann, andere Völker zu lieben, wenn
man das eigene verleugnet oder sogar ver-
:nhfcl-

"Seid also untereinander freundlich, zärt-
lich rn-iteinander, vergebet einer dem ande-
ren, der anderen, so wie Gott Euch verge-
ben hat in Christus. "

7. ?äese: Habt Mut zur Sünde

Das hängt engstens rLit der letzten These
zusammen und ist auch (ich bin rnir der
Gefahren bewußt) auf Luther bezogen. liler
ständig Angst hat, vj-elleicht irrig
sprich sündhaft - zu handeln, ist ein ge-
lähmter Mensch. Und das führt nicht selten
zur gelähmten Kj-rche.

!{ir stecken bis zum Hals in den Ver-
strickungen einer sündigen ttelt. Die EG-
Gegenwart z.B. bezahlt rLit teurem Geld die
Nicht-Produktion von Lebensnritteln und
Kinder verhungern jeden Tag. Mit 70 BiI-
Iionen DM könnten die gesamten ltasserbe-
stände der Erde saniert werden, Millionen
Tote und Blinde verhindert werden und
Schulen gebaut für alle Kinder der armen
Länder. Afle drei Wochen wird diese Summe
von der VteItrüstungsindustrie verschl-un-
gen.

ltir können keinen einzigen Tag sündlos
Ieben. Auch unser bestes Tun ist nicht
makellos. Die rej-ne Liebe geschieht trotz-
dem immer wj-eder, weil Wunder möglich
sind, aber der Alltag, auch der gute AIl-
t"g. hat ei-ne graue Farbe. Die Sünde ge-
hört mit zu einer solidarischen Kirche.
Erstaunli-ch, daß das die Vtelt der Medien
noch verwundert. Eine sündlose Kirche: das
wäre eine sensationelle Titelgeschichte im
Spiegel ! Natürlich war Manfred Stolpe in
seiner Gratwanderung auch ein Sünder, aber
soweit Menschen das beurteilen können, ein
mehr aIs gerechtfertigter. Ich habe auch
meine Kritik an ihm, aber bewundere seinen
Mut zum exponierten Risiko. Wehe der Kj-r-
che, der es um ihre reinen Hände geht.
Machen wir uns und der üIelts doch nichts
vor. Die Bürger 9lolgograds wählten vor
kurzem den Dekan der orthodoxen Kathedrale
in das Parl-ament. "Sie haben heute Ver-
trauen zur Kirche", sagte er mir lächelnd,
". . . und warum? Weil sie Kirchengeschichte
n i ahi I ccan Ärr rf f an tr

Pecca fortiter - habt Mut zux Sünde aber
(nochmaL Luther) glaubt um so überzeugter
an di.e Gnade.
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8. ?äese: Habt Mut zur offenen Gemeinsam-
keit

Sobornost, heißt das in der reichen Tradi-
tion der Orthodoxie. Das heißt, daß die
Liebe wichtiger ist, als die reine Lehre.
Das ist selbst reine l,ehre.

Erst einmal soll- die Vtelt uns daran erken-
nen, daß wir einander lieben. Die Kirchen-
geschichte bis zum heutigen Tag weiß wenig
davon" Aber lassen wir uns nicht entmuti-
gen. Gemeinsamkeit ist möglich und bitter
nötig. Kirche kann nur noch gelebte öku-
mene sein: Ei-nheit in der Vielfal-t und der
Freiheit. Leben nach dem Evangelium und
nicht nach dem Kirchengesetz.
Offene Kirche - auch wörtlich gemeint,
trotz Risiko - unarmende Kirche, vor allem
da für die Ausgegrenzten. Das wird teuer
sein. Manche werden deswegen die Kirche
verlassen, weil sie diese Zej-t-oase für
die Frommen und gut Zahl-enden reservieren
wol]en, wie einst die Kirchenbänke.

In der Hauptstadt Berlin, dieser multikul-
turel-len neuen We1t, hat das Konsequenzen,
die dringend in jeder Gemeinde themati-
siert werden müßten. Nicht zuIeEzE die
Beziehung zu anderen Religionen. Viele
arbei.ten schon daran. Ich mußte in Coven-
try schnell lernen. Die Stadt hat mehr
fromme Nicht-Christen (Mosl-ems, Hindus,
Sikhs) al-s Christen. Höchstens 88 reli-
giöse Mitbürger aus fndien, Pakistan und
Bangladesh.

Zur Eucharistiefeier jeden Freitag Mittag
zvr Sterbestunde Christi kam regelmäßig
eine indische Studentin. Sie betete an-
dächtig mit und kommunizj-erte. Ich fragte
sie: "Kommen sie aus einem christlichen
Elternhaus oder sind sie konvertiert?"
"Weder, noch" - kam die Antwort - t'wir
sind eine fromme Hindu-Familie." Laut Kir-
chengesetz war das eine unmögliche Sache.
Umso unmöglicher das Gesetz.

offene' Gemeinsamkeit ist aber noch mehr
a1s das. Ich lernte das existenziell, als
j.ch half. die Bader-Meinhof-Bande im Hun-
gerstreik zu betreuen, auf Bitte der Ange-
hörigen. (Kurt Scharf übrigens auch
'Bischof des Terrors", nannte ihn die
Rilclzeir-rrnc I Tq1 BesuCherraum der Haftan-
stalt in Hamburg hing ein gerahmter Spruch
an der ltand hj-nter den Gefangenen, !{orte
Dietrich Bonhoeffers: Wer einen Menschen
verachtet, wird niemals etwas aus ihm ma-

chen. Können wir Christen das endlich be-
grei-fen? fch habe z.B. große No!, den Hi-
storiker Gerhard Besier, der die Kirche in
Ostdeutschland verachtet, nicht selbst zt)
verachten. Oder den Rechtsanwalt Schnur,
der auch nich verraten hat. Oder meinen
eigenen Onkel, rnit hohem Rang in Hitlers
ss.

Dann schaue ich auf den Gekreuzigten:
"Vater vergib ihnen..." Ich höre die Vilorte
Martin NiemöIlers: "Ich bin Adol-f Hitler
das Evangelium schuldig geblieben. "
Habt Mut zur offenen Gerneinsamkeit. Auch
sie ist möglich, aber sehr teuer.

9. ?äese: Habt Mut zur Fantasie

Denkt daran, daß Dichtung der Vtahrheit oft
am nächsten ist. Auch hier liegt Gefahr.
Die Kunst - auch die erbauende Musik
kann zur Flucht werden, kann aber auch die
toten Knochen zum Lebenstanz erwecken und
der Kirche einen Lebensschock erteilen.

Bringt der Gemeinde das heiLsame Lachen
bei. Nicht zuleEzt über sich selbst. Die
besten Witze über dj.e Juden sind jüdische
Witze. Da sind wir ziemlich schwach. Uns
fehlt das Selbstvertrauen. Clowns, die uns
auf die Schippe nehmen, haben wir dringend
nötig. In dieser Stadt mi,lßte es ein schar-
fes Kirchenkabarett geben, wo uns das La-
chen vergehen würde, aber im Lachen. Wo

sj-nd die Theologen für dieses nötige Ge-
schäft? Gehen Diktaturen nicht zugrunde,
weil sie das Lachen sich selbst verbieten?
Ich höre, es gibt in der alten DDR ar-
beitslose Clowns. Stel1t sj-e äD, und wenn
dabei ein paar Dorfkirchen nicht repariert
werden.

Natürlj-ch ist rnit Fantasie rnehr gemeint
al-s das : z.B. Rollenverteilung. Vler hat
welche Gaben? Nimmt die Kirchenleitung das
ernst genug? 9terden nach diesem Prinzip
kirchlj-che Kampfgruppen aufgestellt? 9tas
sage ich da? Ich meine es ernst: Kirchen-
kampf ist immer, überall angesagt. Nur
nicht rnit den lilaf fen, die zerstören. !{ir
können nicht a1le alles. Auch die Erfül-
lung dieser Thesen kann jeder Einzelne nur
znm Teil. Eine könnte schon zvr Überla-
stung werden. Ohne Fantasie wird es nicht
zur offenen Gemeinsamkeit kommen.

Gott sei Dank wird es i-m Protestantismus
nicht zur gleichgeschalteten Kirche kom-
men. Nicht einmal dem Papst gelingt das.
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Aber der klerikale Individual-ismusr wo
jeder Pfarrer sein eigener Papst ist: das
führt zu keinem guten Ende. Mündige Ge-
mei-nde wird es nicht bei fantasievollem
Einsatz der Offiziere belassen. Vilie kommen
da die weisen Kinder und die weisen A]ten
zum Zuge? Und die dazwischen sind ja die
eigentlichen Streitkräfte. Fantasievoll-es
Planen fordert das im Hauptquartier und an.
der Front.

Volkskirche müßte auch Fantasi-e entwickeln
in der Restauration eines positi-ven Vol-ks-
bewußtseins. Freude an Berlin, an Branden-
burg und an Deutschland. Das gehört rLit
zum Kampf gegen den Fremdenhaß. Überlaßt
die guten Symbole der deutschen Geschichte
nicht den Neo-Nazis. Man muß ein Vol-k
sein, um ein Volk für andere sein zu kön-
nen. Diesen Weg könnte eine Volkskirche zu
finden helfen. Aber nicht ohne dle Fanta-
sle j-st die Angst vor der falschen völki-
schen Hybris zu überwinden.

Und dann die Fantasie zw wissen, !{o die
Kirche sichtbar dabei sein müßte. Auf we1-
cher Demo und wie? Ich war beim Berl-iner
Ostermarsch, Ich sah nur eine rote Fahne.
Darauf ein Kreuz und die ltorte: Verband
Christlicher Sozialisten. Das tat meiner
SeeLe gut. Und die guten !{orte Gottfried
Forcks. Es waren etlj-che Pastoren dabei,
erkenntLich aber nicht. Ein Zeugnis der
Gewissensfreiheit. Aber trugen die deut-
schen Christen nicht Talare, aLs sie den
Führer begrüßten. Gut, daß die Schande
nicht verborgen blieb ! Mut zur kontrover-
sen öffentl-ichkeit: und dazu oehört eben
Fantasie.

Rekrutiert erneut die Erzengel. Sie wissen
um die himmliche Kriegsstrategie des drei-
einigen Gottes. Feiert St. Michael und den
Drachen. Die l{affen des Glaubens, der
Hoffnung und der Liebe stehen bereit.

10, ?äese: Habt Mut zum Tod auf dem Tangen
Weg zum Leben

Stirb und werde. Das hrar immer die Vtahr-
heit. Ohne die Osterbotschaft ist alles
andere - was Kirche belangt - sinnlos.
Auch die Kommunisten in der DDR gaben zu.
nlit dem Tod konnten sie nichts anfangen.
Aber wie geht man rnit dem größten Geheim-
nis des Glaubens um? Da kommt letztl-ich
nur eine kreative Mystik zur Hilfe. Viel-
lei-cht sind Hildegard von Bingen und der
Heilige Franz und Dag Hammarskjoeld wich-

tiger als Thomas von Aquin und Karl- Barth,
der Systematiker aber nicht Karl
Barth, der Zuchthausprediger und Liebhaber
Mozarts. Den brauchen wi-r. Und seinen
Schweizer Kollegen Kurt Marti.

Vlir sind wj-eder im T,ernprozeßt den Tod po-
sitiv zu umarmen, rr-it all seinen Schrek-
ken, in all seinem Terror. VJir schuLden
das jedem. denn der Tod wartet auf uns
aIIe, aber eben nicht erbarmungslos. Ej-ner
englischen Arztin, CeciIy Saunders, ver-
danken wir die Hospiz-Bewegung. Menschli-
che Begleitung nLit ärztli-cher Kunst auf
dem !{eg in unsere Zukunft. Zu ihren Mitar-
beitern gehört Heinrich Pera, kathol-ischer
Pfarrer und Krankenhauspfleger in HaLl-e.
Die Bewegung faßt nun in vielen Teilen
Deutschlands Fuß. Hier ist eine Aufgabe
für jede Gemeinde.

llie uns ttolf Biermann erinnert, gibt es
Leben vor dem Tod. Dazu gehört auch die
heilige öIung zum gesunden Leben. !{ann
wird die Heilung des Gesamtmenschen rnit
zum normalen Dj.enst der Seelsorge gehören,
wi-e im Neuen Testament? Wollen wir das den
Schülern der Esoterik und den Kurpfuschern
überlassen? !{ir tasten uns vorwärts auf
diesem Gebj-et in Coventry, halb sehend,
halb b1ind. Blinde sind gute Physiothera-
peuEen.

Die begnadete Petra Kelly, die mysteriös
starb, wurde auf j-hrer Trauerfeier zL-
tiert. Ihre grüne Politik basierte auf
ihrer Spiritualität: Vlir müssen bereit
sein, im Angesi-cht des Todes zv l-eben.
Gehört das zu unserem Kerygma, zum Kern
unserer Lebensaussage? lilo lernen Theologen
hoffnungsvoll, schwei-gend, "von guten
Mächten wunderbar geborgen", die Hand des
Sterbenden zu halten und die Hand der
Mutter des toten Kindes.

Gehören Mahlers Kindertotenlieder zum
Lehrstoff unserer Predigerseminare? Oder
si.nd wj-r nur da, nach dem Tod das gelebte
Leben erbauungsvoll zu würdigen, um dem
Kirchensteuerzahler den letzEen Dienst zt)
erweisen?

Nein, dj.e Mitmenschlichkeit des Menschen-
sohnes ist die Begleitung durch das Leben
vor dem Tod. Es menschlich zu gestalten
und aLl-es zu bekämpfen, was das erschwert,
ist die schöne Aufgabe der Kirche in der
lrle1t, für die ltelt, abet nicht von der
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Leitartikel

lVelt. Mehr ist nlcht mögIich. gteniger ist
schade.

Vor seiner Hinrichtung am 10. Mai 1944 als
Hochverräter schrieb der katholische Pfar-
rer KarI Roman Scholz:

Du bist die Kraft, durch die ich al-les
I r^-a

ou iist die !{ahrheit, die ich mutig sage.
Du bi-st das Leben, das ich sühnend gebe.
Du bist der Tod, aus dem ich ewi-g l-ebe.

Habt Mut, diesen Tod im Leben zu verkün-
den.

Der Thesen schon zu viel. Sie müßten noch
vi-el- differenzierter sein. Das zum Teil-
hart Geforderte ist an viel-en Stellen
schon im lterden. Vieles habe ich hi-er in
Berlin j-m Ansatz erl-ebt . Hof fnungen' j a .

Aber keine Utopien. Und an jedem Punkt
gilt das Ermahnte rn-i-r sel-bst. Ich bin auch
noch nicht so weit wie meine Vilorte. Und
ganz bestimmt gelten nicht aIle Worte für
jeden. Es schreibe und lebe ein jeder,
eine jede, die eigene authentische Versj--
on. In mej-ner eigenen Kirche !,räre ich
nicht weniger krj-tisch, nur anders, oft
aus dem 1n Deutschland Gelernten. Aber wo
auch immer, die zentrafe Frage bleibt die
gleiche, die Frage nach der Mitmenschlich-
keit. Ist sie möqlich?

Gibt es den wahren Mitmenschen, den guten
Menschen?

Ich setzte es voraus. Viele Menschen kön-
nen das nicht und nicht nur weil- es Au-
schwitz, gab. Vie}l-eicht etwa weil ein ei-
genes Kind, wie mej-n Sohn DanieJ-, si-ch das
Leben nahm. Bertold Brecht stellt die
Frage in seinem bewegenden Drama: "Der
Gute Mensch von Sezuan". Sympathisch be-
scheiden behauptet Brecht nicht, daß er
die Antwort weiß. Nur glaubt €rr daß es
sie gibt. Am Ende tritt irgend ein Schau-
spieler rLit diesen lgorten - ganz leicht
von mir redigiert - an das Publikum:

Verehrtes VoIk, jetzt kein Verdruß.
Vriir wissen wohl,
dies ist kein rechter Schl-uß.
Vorschwebte uns das Himmelreich
rrrf F rdan

Hört nun der Menschheit bittere
Bes chwerden.
9üir sind enttäuscht und sehen betroffen,
nach vj-e1en lalorten alle Fragen offen.

Vielleicht fiel
uns aus lauter Furcht nichts ein.
Das kam schon vorn
was könnt di-e Lösung sein?
Vtir konnten keine finden,
auch nicht für GeId.
Soll es ein anderer Mensch sein,
oder eine andere WeIt?
Oder andere Götter, oder keine?
Wir sind am Ende,
und nicht zum Scheine.
Der einzig Ausr^reg r^rär aus
diesem Ungemach,
wir alle dächten auf der Stell-e nach.
Auf welche lteis'
dem gutem Menschen man
zu einem guten Ende hel-fen kann.
Verehrtes Vo1k, such dir den Schluß,
ein guter muß es sein - muß, muß, muß.

Seine Freunde erkannten ihn nicht auf dem
Vteg nach Enmraus. Dann doch, als Jesus sein
Brot mit ihnen teilte. Der gute Mensch,
uns begleitend auf dem geheinnisvollen !üeg
zum guten Ende.
Geheimnis des Glaubens.
Habt keine Angst, kleine
Der Vater will Euch das

Herde.
Hi-mmel-reich schen-

ken.

PauI Oestreicher xra r

Wolfgang Huber
(epd-bid/Vlalter)

Internationalisierung
Deutsche Rekruten sollten nach Ansicht des
ktinftigen Berlin-brandenburgischen Bi-
schoß Wolfgang Huber gemeinsa.m mit Sol-
daten aus anderen europiüschen Ländern
ausgebildet werden. Er halte eine Internatio-
nalisierung der Sicherheitspolitik derzeit für
besonders wichtig, sagte Huber am 14. De-
zember gegenüber epd in Heidelberg. Huber
schlug ferner die Einführung eines Freiwilli-
gendienstes vor, falls die Tahl der Bundes-
wehrsoldaten auf weniger als die vereinbar-
ten 380.ü[ reduziert werde. Dabei sollten
junge Menschen beim Umweltschutz, der
Entwicklungshilfe und für die Bewältigung
sozialer Aufgaben eingesetzt werden.

- Verantwortung 15/94 S. 2L6 -
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Personalia

Freiwilligenarmee gefordert
Gegen,,Wehrungerechtigkeit"
Bonn. Die Abschaffung der Wehrpflicht und
die Umwandlung der Bundeswehr in eine
Freiwilligenarmee hat Pfarrer Ulrich
Finckh. Vorsitzender der Zentralstelle für
Recht und Schutz der Kriegsdienstverweige-
rer aus Gewissensgründen (Bremen), ver-
langt. Bei der Mitgliederversammlung der
Organisation Mitte März in Bonn nannte er
zur Begründung,,Wehrungerechtigkeit" und

,,obrigkeitsstaatliche" Tradition der Wehr-
pflicht. Eine Absage erteilte Finckh auch
Forderungen nach einer allgemeinen Dienst-
pflicht.

Wenn von rund 320.000 tauglichen Wehr-
pflichtigen weniger als 100.000 zur Bundes-
wehr müßten, sei von Wehrgerechtigkeit kei-
ne Rede mehr, sagte Finckh. In der
Vergangenheit sei darauf verwiesen worden,
daß Nichteinberufene wegen geburtenschwa-
cher Jahrgänge später zur Bundeswehr ein-
gezogen würden. Wegen der Verkleinerung
der Streitkräfte und der um die jungen Män-
ner aus Ostdeutschland vergrößerten Jahr-
gänge werde die Wehrungerechtigkeit festge-
schrieben, unterstrich der evangelische
Theologe.

/ Helmut Simon neuer Präsident

In der Zentralstelle sind 32 Organisationen
aus dem kirchlichen Bereich, den Gewerk-
schaften, der Jugendarbeit und der Friedens-
bewegung zusafirmengeschlossen. Zum neu-
en Präsidenten wurde der frtihere Bundes-
verfassungsrichter Helmut Simon (Karlsru-
he) bestimmt.

Internationale Wirkung

Für die katholische Friedensorganisation
hx Christi stellte auch der Friedensforscher
Karlheinz Koppe die allgemeine Wehrpflicht
in Frage. Eine Abschaffirng der Wehrpflicbt
in Deutschland könnte internationale Wir-
kung zeigen. Norwendig sei eine Verringe-
rung der Bundeswehrstärke auf 100.000 Frei-
willige. Eine Reduzierung auf diese
Gnißenordnung innerhalb der nächsten zehn

Jahre beflirwortete ebenfalls Oberstleutnant
Helmuth Prieß, Sprecher des ,,Darmstädter
Signals", eines Zusammenschlusses von kri-
tischen Soldaten in der Bundeswehr. Die De-
banen über neue Aufgaben der Bundeswehr
bei Einsätzen der Vereinten Nationen oder
als Eingreiftruppe dienten dazu, den Abrü-
stungsprozeß zu bremsen.
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Kirchentag soll
,,Zeitansage" werden
Hamburg. Der 26. Deutsche Evangelische
Kirchentag vom 14. bis 18. Juni 1995 in
Hamburg soll wieder zu einer ,,Z,eitansage"
für Kirche und Gesellschaft werden. Diese
Hoffnung äußerte die Generalsekretärin des
Kirchentages, Margot Käßmann, am 14. Juni
vor Journalisten in der Hansestadt. Es gelte,
eine gemeinsame Orientierung ftir das Zu-
sammenleben aller zu finden und zugleich
die persönlichen Fragen der Menschen ernst
zu nehmen, sagte sie bei einem Pressege-
spräch in Hamburg.

120.000 Dauerteilnehmer erwarret

Organisationsleiter Heinz Steege rechnet mit
120.000 Dauerteilnehmern und 50.000 Ta-
gesgästen. Zum ,,Abend der Begegnung" an
der Hamburger Hafenmeile zwischen Baum-
wall und Fischmarkt werden zum Auftakt am
14. Juni rund 200.000 Menschen erwartet.
Ahnlich wie in München rechner Stege dar-
über hinaus mit insgesamt etwa 1.500 behin-
derten Teilnehmern. Sämtliche Veranstal-
tungsorte würden vorher auf ihre Behinder-
tenfreundlichkeit gepnift . Besondere Ange-
bote für Blinde und Hörgeschädigte seien im
Programm vorgesehen, erläuterte der Orga-
nisationsleiter.

Eberhard Bethge wurde 85 Jahre alt
Als Bonhoeffer-Biograph international bekannt geworden

Bonn. Der evangelische Theologe unci

Bonhoeffer-Biograph Eberhard Bethge aus

Wachtberg bei Bonn wurde am 28. August
85 Jahre alt. International bekannt geworden
ist Bethge vor allem durch die Veröffentli-
chung der an ihn gerichteten Briefe Dietrich
Bonhoeffers unter dem Titel ..Widerstand
und Ergebung" und durch seine mehr als
1.000 Seiten umfassende Biographie über
den befreundeten und von den Nazis ermor-
deten Widerstandskämpfer.

Pfarrerssohn

Bethge wurde 1909 als Sohn eines Pfarrers
in Warchau bei Magdeburg geboren. Er stu-
dierte in Königsberg, Berlin, Wien, Tübin-
gen und Halle Theologie. 1934 verließ er das
Wittenberger Predigerseminar und wurde
ein Jahr später Mitglied des von Bonhoeffer

geleiteten,,illegalen" Predigerseminars der
Bekennenden Kirche in Finkenwalde (Pom-
mern). Nach dem mißglückten Attentat auf
Hitler am 20- Juli 1944 wurde er als Freund
Bonhoeffers verhaftet.

Ehrendoktorwürde

Nach Kriegsende arbeitete Bethge erst als
Assistent des Berliner Bischofs Otto Dibeli-
us, später als Auslandspfarrer in London und
als Leiter des Pastoralkollegs der Evangeli-
schen Kirche im Rheinland. AIs Honorar-
professor ist Eberhard Bethge seit 1969 an
der Evangelisch-Theologischen Fakultät der
Universilät Bonn tätig. Von den Universitä-
ten Glasgow und Bern sowie von der Berli-
ner Humboldt-Universität wurde Bethge mit
der theologischen Ehrendoktorwürde ausge-
zeichnet.
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Gegen öffentliche Gelöbnisfeiern Deutliches
Tutzing. Für die Abschaftung öffentlicher
Vereidigungs- und Gelöbnisfeiern von Bun-
deswehrsoldaten hat sich der Mainzer Mili-
tärdekan Horst Scheffler ausgesprochen. Bei
einer Offizierstagung Anfang Juli in der
Evangelischen Akademie Tuuing sagte er,
solche Vereidigungsfeiern seien heute oft in
einer Gefühlslage zwischen ,,Pathos und
Peinlichkeit" angesiedelt. Mit dem Festhal-
ten an der ,,Eidesformel" mache sich das

Verteidigungsministerium den Umstand zu-
nutze, daß ein Eid immer eine religiöse Di-
mension habe. Wer schwöre, dem laufe - ob
er an Gott glaube oder nicht - ein ,,heiliger
oder unheiliger Schauer über den Rücken",
meinte Scheffler.

Es sei zudem bedenklich, daß die Eidesfor-
mel, die Soldaten zur Verteidigung von

Recht und Freiheit des deutschen Volkes ver-

pflichte, nun auch als Legitimation frr ,,out
of area"-Einsätzp, der Bundeswefu gelten

solle wie zum Beispiel in Somalia. Wenn der
Eid nicht abgeschafft werde, müsse zumin-
dest die Eidesformel auf die neue Aufgaben-
stellung der Bundeswehr innerhalb der Ver-
einten Nationen hin umformuliert werden,
forderte Scheffler.

Hannover. Erhard Knauer (52) soll im Fe-
bruar nächsten Jahres Militärgeneraldekan
und damit Leiter des Evangelischen Kir-
chenamtes für die Bundeswehr in Bonn wer-
den. Der Superintendent des Kirchenkreises
Cuxhaven bestätigte am 2. November gegen-
über epd in Hannover seine Berufung durch
den Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD). Dieser Entscheidung,
die bereits vom Bundesveneidigungsministe-
rium gebilligt worden sei, müsse allerdings
noch die EKD-Kirchenkonferenz zustim-
men. Knauer wird Nachfolger von Johannes
Ottemeyer (64), der wegen Differenzen um
die Neuregelung der Militärseelsorge An-
fang nächsten Iahres vorzeitig aus seinem
Amt scheidet.

Standortpfarrer

Erhard Knauer, der 1942 in Erfurt geboren
wurde und in Göttingen aufwuchs, war zwei
Jahre Soldat, bevor er in Göttingen und Hei-
delberg Theologie studierte. Als Gemein-
depfarrer in Lingen (Emsland) war er im Ne-
benamt mehrere Jahre Standortpfarrer. Von
1980 bis 1984 war er Standortpfarrer in Hil-
desheim. Anschließend war er Milirärdekan
für c Offiziersschule des Heeres in Hanno-

Gegen öffentliche Vereidigungen als bloße

,,folkloristische Veranstaltungen" wandte

sich auch der Bremer Oberstleutnant Rein-

hard Egge. Doch sei ,,ein öffentliches Be-

kenntnis zur Bundeswehr und ihrem Auf-
trag" nötiger dennje. Gegenüber epd scilug
der OfFrzier vor, öffentliche Vereidigungs-
und Gelöbnisfeiern regelmä3ig auch am 20.

Juli, dem Jahrestag des Hitlerattentats, in ei-
ner KZ-Gedenkstätte abzuhalten' Damit lie-
ßen sich die Verfehlungen der deutschen

Wehrmacht und deren Mitschuld am Holo-
caust verdeutlichen.

Deutsches
A1 I geme ines
Sonntagsbl att
27 /94 vom
8. Juli 7994

Erhard Knauer
(e p d - b i I d / Re p ro duh i on )

ver, bevor er 1992 Superintendent in Cuxha-
ven wurde. In der hannoverschen Landeskir-
che gehört Knauer dem Arbeitskreis Frie-
denssicherung und Friedensftirderung sowie
dem Arbeitskreis für Kriegsdienstverweige-
rer und Zivildienstleistende an. Er ist Mit-
glied der Generalsynode der Vereinigten
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch-
lands und gehört der Lutherischen Liturgi-
schen Konferenz an.

Mainzer Militärdekan Scheffler bei Akademietagung

Zeichen
Gelöbnisfeiern sollten auch

in KZ€edenkstätten stattfinden
Daß die Deutsüen seit einigen Jäbrcn

verstärkt die Frage nach ihrer Identität
stellen, ist kein Wunder. Sie befinden sich
in einer Krise, nachdem der Komrnunis-
mus und ail ihm das Feindbil4 das viele
TVestdeutsche gepflegt haben, versclwun-
den ist. Die Krisenqrmptome belrlhr.en
natürlich gerade auch die Bundeswebr.
Ihr Bestend mußte verkleinert werden.
weil der Bundesfinanzminister aicht noch
mebr Schulden anhäufen wiIL Die ameri-
kaniss[s Reiierungverlangt, daß die Bun-
desrepublik eine Fühnrngsrolle über-
nimmt. Und das bedeutet fur die Bundes-
wehr Einsätze oout of arean, außerbalb des
NATOGebiets. Aus einer Verteidigungv
wird - auindest teilweise und aul Zeit -
eine Interventionsarmee-

Iu dieser Lage stellen Solda&n rmd die
sie begleiteuden Seelsorger die Frage nach
ihrer Identität, nach ihrer zulniaftigen
Aufgabe wie nach der ltadition, den sie
sich verpflichtet fühlen. Das machte auch
die Diskussion über Soldateneid und C'e
löbnisfeiern deutlich, die jttrrgst in der
E\nngelischen Akadenie lbtzing auf-
brach. Der Brener Oberstleubant Rein-
hard Egge schlug vor, die Gelöbnis- und
Vereidigungsfeiera der Bundeswehr soll-
ten regelmäßig am 20. Juli, dem Jahrestag
des AJtentats aul Elitler, in einer K7'#
deakstätte statff indea.

Damit wrlrden die jungen Soldaten
nicht nurnit dernegativen Seite derdeut-
schen Gesddclte konfrontiert, wie es zu-
nächst aussieht, sondern zugleich mit
einem positiven Aspekt. Denn die ersten
Insassen der I(Zs waren Pakioten, die wie
die Männer des 20. Jr.tli ihr Leben für
Deutschlands Freiheit einsetzten. Sie sind
tür die StFeitHlte eines demohatischen
Staates die geeigneten Voröilder. IJbrigens
werden Soldaten des östeneichischen
Bundesheeres schon seit einigen Jahren in
der l9-Gedenlstätte Mauthausen ver-
pflichtet. Mit dem Ort müßten sich tueilich
auch Formen der C'elöbnisfeiern ändem.
Statt preußischem oTschingdarassabun'
sqlds dann auch das "Lied der Moor-
soldaten" oder das ,Dachaulied' erklin-
gen. Vermieden werden könnte die Mi-
schung aus oPathos und Peinlichkeif, die
der Dekan des Wehrbereicbs IV, Horst
Scheffler, bei dem bisherigen C'elöbnis-
feiera beobachtet hat. Der Geistliche, der

"- Iiebsten - frühere Aussageu der MiIi-
.tärseelsorge ernsbehnend - den Eid als

religiöses Relikt iD einem säkularen Staat
abschaffen wrlrde, unterstützt Egges Vor-
schlag.

Celöbnisfeiern, die in einer l(Z.Ge<lemk-
stätte statffiaden. wtirden besser als bis.
tBr verdeutlichen: Die Verpflichtuag des
Staatsbürgers - in und obne Uniform - gilt
nicht einem abshakten deutschen Vater-
land, (nadr dem Motto ,right or wrong rny
counEsf), sondern dem demohatischen
Staat Bundesrepublik

JÜRGEN WANDEL
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Militärgeneraldekan : Nachfolge
EKD-Kirchenkonferenz muß Berufung von Knauer noch zustimmen
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idea Nr. L24/94 vom 3l-. Oktsober

Superintendent Erhärd Knauer soll neuer Militärgeneraldekan werden

Nachfolger von ifghannss ottemeyer - Kircbenkonferenz mr:ß noch zustimnen
Künftiger Leiter des Kircb.enamtes für die Bundeswehr ist Reserve-Hauptmann

H a n n o v e r / B o n n (idea) - Neuer Militärgeneraldekan und damit Lei-
ter des Evangelischen Kirchenamtses für die Bundeswehr (Bonn) soII der jetzi-
ge Superintendent des Kirchenkreises Cuxhaven, Erhard Knauer, werden. Nach-
dem der Rat der EKD sich für den s2jährigen Theologen ausgesprochen hat, muß
nun noctr die Kirchenkonferenz, der Zusammenschluß aller in der EICD vertreEe-
nen Kirchenleitungen, darüber abstimmen. Dies soll während der vom 6. bis
11. November 1994 in Halle (Saale) st,att.findenden EKD-Synode erfolgen. Das
Verteidigungsministerium, dem das Kirchenamt für die Bundeswehr organisato-
risch untergeordnet ist, hat der Eerufung Knauers bereitss zugestimmt. Er
soII im Februar die Nachfolge von Militärgeneraldekan ,Johannes Ottemeyer
antreten, der aus Alters- und Gesundheitsgründen in den Ruhestand tritt. Der
heute 5ajährige stellte sich vor drei.Iahren für diese Aufgabe zur Verfü-
gungr um die Evangelische Militärseelsorge durch die kirchenpolitisch unruhi-
gen ,Jahre im Streit über die Zukunft der Soldatenseelsorge zu steuern und
ihre Einsatzfähigkeit zu erhalten. Der 1957 geschlossene Mititärseelsorgever-
trag lst besonders \degen des BeamtenstaEus der Uilitärpfarrer innerkirchlich
umstrit,ten. KriLiker, daruntser aIIe acht Landeskirchen der neuen Bundeslän-
der, wollen den von ihnen als zu stsaatrsnah empfundenen Militärseelsorgever-
trag durch eine innerkirchliche organisation ersetzen. Dieses sogenannEe
"Modell B" haE auch der Rat. der EKD empfohlen. Sieben westliche Landeskir-
chen und die Mitit,ärseelsorge plädieren für Änderungen auf Grundlage des
ihrer Ansicht nach "bewährten" SEaatrsvertrages (Modell A). Eine Weichenstel-
lung wird von der bevorstehenden EKD-Synode erwart,et. Die 160 "Kirchenparla-
menEarier[ sollen mit. einfacher Mehrheit darfiber enlscheiden, welchen Ver-
handlungsaufE.rag der RaE der EKD erhälc. !{enn in zwei bis drei,fahren ein
Ergebnis vorliegt, müssen die KirchendelegierE,en erneut darüber abstimmen.

Anstoß zum Theoloqiest.udium durch Milit.ärseelsorqe
Der künft.ige MiIitärgeneraldekan wurde 1942 in Erfurt geboren, wuchs aber in
Göttringen auf. Nach dem Abitur leist,ete l(nauer seinen Wehrdienst ab. Hier
kam er in Berührung mit, der Militärseelsorge, die ihm den Anstoß zum Stsudium
der evangelischen Theologie in Göttingen und Heidelberg gab. Der inzwischen
zum Hauptmann der Reserve beförderte Theologe war nach seinem Vikariat von
!972 bis l-980 Pastor in Lingen und zeitweise nebenamt,licher Standortspfarrer.
1980 wechselte er hauptamtlich a1s Strandortpfarrer nacb Hildesheim, anschlj-e-
ßend nach Hannover. Hier wurde er MiLitärdekan und unterrichtete an der Offi-
ziersschule des Heeres. Der Theologe ist seit 1991 auch Mitglied der General-
slmode der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsschlands (VELKD).
1992 wurde Knauer zum Superintendenten des Kirchenkreises Cuxhaven berufen.
Er ists verheiratet und VaEer eines erwachsenen Sohnes.

Bonhoeffer-Verein: Neuer Militärqeneraldekan muß auch "Model-l B[ vertreten
unEerdessen hat der Dietrich-Bonhoeffer-Verein (Wiesbaden) gefordert, der
neue Militrärgeneral-dekan müsse "fähig und wi11ens" sein, eine Neuordnung der
Soldatenseelsorge nach "Modell B" gegenüber MiliEärpfarrern, Soldatsen und
der Bundeswehr zu vermitteln. In der Vergangenheit habe die Militärseelsorge
die Soldaten über die kirchliche Reformdiskussion rrunzureichend und ver-
zerrE " informiert. So habe sie die "fragwürdige" Aktion I'Pro Militsärseelsor-
ge" unterstrützt, der sich rund 63.000 Soldat,en angeschlossen haben. Nactr
Auffassung des Vereins wurde dabei argumentiert, daß die BefürworEer von
"Modell B" die Soldatenseelsorge abschaffen wollEen. In Zukunft könne über
längere ZeiE "niemand mehr eine verantwortliche Position in der Militärseef-
sorge mit Erfolg wahrnehmen", der die Reformdiskussion nur negativ bewerte,
schreibt der Vereinsvorsitzende Karl Martin (Wiesbaden) .
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MiIitärseelsorge
grund.sätzliches

Lektionen gegen
die Geschichts-
b].indheit

die Siege,
erlangten
Feinde.

Dir sagen

die wir errangen, durch dich
wi-r die Oberhand über unsere

Im ßonflikt r:n die Seelsorge an Soldaten
geht es r:n .rag Verhältnis von Kirche und
Staat

Entscheidendes an der Problematik der
"Militärseelsorge" ist nicht zu verstehen,
wenn ihre Prägung durch das VerhäItnis von
Kirche und Staat in der europäischen Ge-
schichte außer Acht bleibt. Wir können der
uns prägenden Geschichte nicht entfliehen,
aber wir können - und müssen - uns rn-it ihr
auseinandersetzen. Dazu bedarf es einiger
Kenntnisse dieser Geschichte.

Eine epochale Neuerung ist die Einführung
der begrifflichen Trennung von
"Milj-tärseelsorg'e" und "Seelsorge an So1-
daten". Diese sieht sich dem Soldaten und
Gott verantwortlich, jene (ob eingestanden
oder uneingestandenermaßen) dem Soldaten,
Gott und dem Staat. Die lllechselwirkungen
zwj-schen Krieg und Religion sind ein
hochinteressantes religionsgeschichtliches
Thema. Diese Beiträge beschränken si-ch auf
die westeuropäische Kirchengeschichte.

Die "Militärseelsorge" unserer Kirchenge-
schichte (an deren geschichtlicher Aufar-
beitung ein erstaunlich geringes offiziel-
Les Interesse besteht) entstand in Kriegs-I2l. Augustl994/Nr.34
zeiten durch staatliches Dekret zugleich
mit der Verstaatlichung der Kirche. .Ieder
Truppenteil wurde (soweit der Befehl be-
folgt wurde) automatisch, und zwar ein-
schl-ießlich aller nichtchristlichen Solda-
ten zu einer Art Militärkirchengemeinde,
wie folgendes Dokument zeigt. Es entstammt
der Regierungszeit des zum Christen gevtor-
denen Kaisers KONSTAI{TIN DES GROSSEN im 4.
Jahrhundert, das erste offizielle christ-
liche "Helm ab zum Gebet":

"Den Soldaten, die der göttlJ.chen Lehre
noch fern standen, gebot er an den
Sonntagen aufs freie Feld vor der Stadt zu
gehen und dort zugleich gemeinschaftfich
und auf ei-n gegebenes Zeichen ein vorher
gelerntes Gebet zu Gott emporzusenden. Der
Lehrer im Gebete war allen Soldaten er
selbst, indem er allen befahl, so zu
sprechen: 'Dich all-ein erkennen wir al-s
Gätt an, dich bekennen wir als König, dich
rufen wir an um Hilfe; dein Geschenk sind

wir Dank für die erwiesenen
Itlohltaten . . ., dich flehen wir alle an und
bitten dich, erhalte unsern Kaiser KON-
STAIITIN und seine dir wohlgefäl1igen Kin-
der noch recht lange am Leben und bei Ge-
sundheit, und verleihe j-hnen den Sieg!"

'Ferner l-i-eß er das Siegeszej-chen des Er-
Iösers sog'ar auf den Vüaffen der Soldaten
abbilden, und von nun an sollten dem Heer

nicht mehr, wie es früher Sitte war,
goldene Feldzeichen, sondern einfach das
Zeichen der Er1ösung vorangetragen wer-
den. t

QueLle: Eusebius von Caesarea, Vita Con-
stantini, IV 19-2L - Eusebj.us gilt als der
"Vater der Kirchengeschichtsschreibung"
und hatte auch bedeutenden Einfluß auf die
Auswahl der im'Kanon' zusatrunengefaßten
biblischen Texte.
Dieses massive Staatskirchentum ist nach
langer Herrschaft wei.tgehend abgebröckelt,
aber auch heute noch wirken Reste davon
weiter. Um diese Reste geht es im Konflikt
um die "MiLitärseelsorge". Der Präsident
des nordeLb. Kirchenamtes Klaus Blaschke
drückte das (laut öid 2/194 S. 2:".) so aus:
"Wer den Militärseelsorgevertrag in Frage
steIlt, beeinträchtigt auch das Ver-
hä]tnis von Kirche und Staat."

Dr. Konrad Moll-

Sonntaesiatt - Seite 5
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l,lilitärseelsorge vor
und während HaIIe

In Ha1le genügt
die einfache
Mehrheit

Eintergrund - Info::mationen zu den Verfah-
rensfragen bei der Neuordnung der Solda-
tenseelsorgre

1. Zur Entscheidungssituation in Ea1le

Die EKD-Synode vom 6. bis 11. November
1994 in Ha11e,/Saal-e wi-rd sich rLit dem
Thema "Militärseefsorqe" befassen. Für
eine künftige Neuordnung der
"Mi1itärseelsorge" sind die Model-l-e rrArl

(Fortentwicktung ohne Anderung des Mili-
Eärseelsorgevertrages ) und ilBrr

(Fortentwicklung rnit Veränderung des Milj--
tärseel-sorgevertrages) ausgearbeitet. Es
zeichnet sich eine Mehrheit für Modell "8"
.ab. Nachdem die Landesklrchen mehrheitlich
für Modell rrBrr votiert haben, hat auch der
Rat der EKD der Synode empfohlen, "ihm ein
Verhandlungsmandat auf der Grundlage des
Modells B zu geben" (Kommunique über die
RaEs-Sitzung vom 14. bis 16. Juli 1-994 in
Kloster hiülfinghausen) .

Die Entscheidung der Synode ist dringend
erforderlich. Denn nur auf der Basis einer
solchen Ri-chtungsentscheidung kann rnit dem
Reformprozeß, der schon jetzt viel länger
al-s ursprünglich err^rartet dauert, fortge-
fahren und offizleLl- mit der Ausarbeitung
eines neuen Vertragswerkes - in Abstimmung
mit alfen beteiligten und betroffenen
Stel-Ien - begonnen werden. Die geheime
Rechnung einiger, die ostdeutschen Landes-
ki-rchen würden sich irgendwann den Vorga-
ben des Militärseelsorgevertrages aus dem
Jahr 1957 anpassen, ist nicht aufgegangen.
Alle verfügbaren Argumente sind ausge-
tauscht, Unruhe und Urunut beginnen sich
auszubreiten. Nur eine Entscheidung kann
aus dleser Situation herausführen. Sobal-d
die Synode ihre Richtungsentscheidung für
Modell B getroffen hat, sind alLe Betei-
J-igten aufgefordert und eingeladen, sich
an dem Prozeß der Erstell-ung eines neuen
Vertragsentwurfes zu betej-Ij-gen und dort
i-hre Vorstellungen konstruktiv einzubrin-

Mit Sorge beobachtet der Dietrich-Boen-
hoeffer-Verein Versuche, nit Hilfe von
Verfahrensfragen ein Votum der Synode von
Modell rrB' zu verhindern. Der Dietrlch-
Bonhoeffer-Verein warnt davor, die Synode
in ihrer Entscheidungsfreiheit erneut
wie schon damals 1957 beim Zustandekotnmen
des alten MiLitärseelsorgevertrages - zt),

beeinträchtigen und damit den Fortgang des
Reformprozesses zu belasten. Nur Entschei-
dungen, die als Ergebnis einer unbeein-
trächtigten synodalen Meinungsbildung gel-
ten können, werden zu der angestrebten
EKD-weiten Konsensfindung beitragen.

2. Der Modus der Abstiurung in EaIIe:
einfactre Mehrbeit

Ein Punkt, bei dem der Dj-etrich-Bonhoef-
fer-Verein die Gefahr eines Mißbrauchs von
Verfahrensfragen sieht, betrifft die er-
forderliche Abstimmungsmehrheit. Die
Grundordnung der EKD legt fest, daß die
Synode rLit Stimmenmehrheit beschließt
(Art. 26, Abs. 2\, Selbstverständlich gilt
dies auch für die anstehende Richtungsent-
schei-dung zwischen ModeII rtA' und "B".
Eine Entscheidung filr Modell 'B" wäre noch
keine änderung des bestehenden Militär-
seelsorgevertrages, sondern ledigJ.ich im
Rahmen der Richtlinienkompetenz der Synode
(Grundordnung der EKD Art. 23, Abs. 2't ein
Arbeits- und Verhandlungsauftrag an den
Rat. einen neuen Vertragsentwurf auszuar-
beiten und mit den beteilj-gten Stellen,
u.a. mit der Bundesregierung, abzuklären.
Erst bei der endgültigen Abstimmung über
diesen neuen Vertrag ist eine Zweidrittel-
mehrheit gemäß Art. 26, Abs. 2 der Grund-
ordnung notwendj-g, wei-I erst dann über ein
Kirchengesetz betreffend dj-e Beziehungen
zum Staat entschieden w1rd. Die Synode hat
dann immer noch die Möglichkeit, den neuen
Vertragsentwurf abzulehnen und damit den
aLtern Mili-tärseelsorgevertrag in Geltung
zu lassen. Deswegen ist erst bei der Ab-
stimmung über den neuen Vertragsentwurf
eine Zweidrittel-mehrheit erforderlich.

In der Grundordnung der EKD hej-ßt es in
Artikel 26, Abs. 3, Satz 3 rvörtlich:
"Kirchengesetze, wel-che die Grundordnung
der Ev. Kirche in Deutschland ändern oder
die Beziehungen zum Staat oder zv außer-
deutschen Kirchen zum Gegenstand haben,
bedürfen ei-ne Stlmmemehrheit von zwei
Drittefn der anwesenden Mitglieder und der
Zustj-mmung der Kirchenkonferenz. " Schon
der Vilortl-aut dieser Bestimmung 1äßt keinen
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Zweifel: Eine Zwei-drittelmehrhei-t ist Ie-
diglich für "Kirchengesetze" erforderlich,
d.h., für einen bestimmten Verhandlungs-
auftrag der Synode genügt dj-e einfache
Mehrheit gemäß Artikel 26, Abs. 2 Grund-
ordnung. Ein solcher Verhandlungsauftrag
fäIIt nach Arti-kel 23, Abs.3 in die
Richtlinienkompetenz der Synode. Dort
heißt es näml-i-ch wörtlich: "Sie (i.e. die
Synode) beschließt Kirchengesetze nach
Maßgabe des Artikel-s 26, Abs. 3, erl-äßt
Kundgebungen, bespricht die Arbeit der Ev.
Kj-rche in Deutschland, erörtert Fragen des
kirchlichen l,ebens und gibt dem Rat Richt-
linien" (Unterstreichung vom Verfasser).
Wer schon für einen Verhandlungsauftrag
eine Zweidrittel-mehrheit für erforderl-ich
hält, kann sich nach Auffassung des Diet-
rich-Bonhoeffer-Vereins nicht auf die
Grundordnung berufen. Er gerät vielmehr in
den Verdacht, mit Verfahrensmj-tteln etwas
verhindern zu wollen.

In der "Nordelbischen Kirchenzeitung" Nr.
39 vom 30. September 1994 findet sich zum
erforderlichen Abstirunungsmodus eine Mei-
nungsäußerung von Kirchenamtspräsident Dr.
Klaus Blaschke bei einer Pressekonferenz
während der jüngsten Tagung der Nordel-bi-
schen Synode in Rendsburg: "Selbst wenn
sich die Evangelische Kirche in Deutsch-
land (EKD) für eine Kündigung des L957 mit
dem Staat abgeschlossenen Vertrages aus-
spräche - und so eine Entscheidung müsse
von den 24 Landeskj-rchen einstimrnig ge-
troffen werden - selbst dann sei immer
noch ein Konsens rnit der Katholischen Kir-
che in dieser Frage nötig. Denn eine Ver-
tragsänderung sei nur mj-t einer 2/3-YIehr-
heit möglich, so - Blaschke. " Dr. Blaschke
möchte den Eindruck erwecken, daß eine
Neuordnung der Soldatenseelsorge nu! ganz
schwer - sprich: so gut wie glar nicht
möglich ist. Im Vorfeld der Synode in
Hal-le und der dort fäI1igen Rj-chtungsent-
scheidung müssen die Außerungen von Dr.
Blaschke sehr verunsichernd wirken. Deswe-
gen sei zur Kl-arstellung festgehalten: Für
den ersten Schritt in Halle bedarf es
nicht der 2,/3-Mehrheit, sondern nur der
einfachen Mehrheit. In Halle geht es noch
nicht um die Zustimmung der Landeskirchen
- diese wird erst bei Vorliegen des neuen
Vertragsentlrurfes ein Therna. Weder ln
HalIe noch später ist ein vollständiger
Konsens mit der Katholischen Kirche nötig
- vielmehr gi1t, "daß nicht sämtliche Re-
gelungen für beide Kirchen vöI1ig iden-
tisch sind und sein müssen" (Gemeinsame

Grundsätze und Entscheidungen, von der
EKD-Synode Herbst 1993 so beschlossen).

3. Die Beteiligrung der Landeekirctren: zu
einen späteren Zeitpunkt und zwar iLber
die Kirchenkonferenz

Obwohl die Zustimmung der Landeskirchen
erst bei Vorliegen des neuen Vertragsent-
wurfes gefragt sein wird, müssen jetzt
schon ein paar lilorte zu diesem Thema ange-
fügt werden. Dr. Blaschke und andere be-
haupten, die dann fällige Zustimmung der
Landeskirchen müsse einstimnulg erfolgen.
M.a.W. behaupten sie: Eine einzelne Lan-
deskirche kann sich querlegen, ihre Zu-
stimmung verweigern und sornit den ganzen
Reformprozeß zum Scheitern bringen. Dieser
Behauptung muß widersprochen werden. Rich-
tig ist, daß nach Art. 26, Abs. 3 der
Grundordnung der EKD die Irandeskirchen in
der 9teise beteiligt werden, daß die Zu-
stimmung der Kirchenkonferenz ei-ngeholt
werden muß. In der Kirchenkonferenz ent-
scheidet bei Abstirunungen die Mehrheit der
abgegebenen Stinmen (S 2 der Geschäftsord-
nung der Kirchenkonferenz) .

Hin und wi-ede:i findet sich ein Verweis auf
Artikel- 10 der Grundordnung der EKD. A1-
lenfalls aus Art. 10b l-ieße sich eine Art
Vetorecht ablei,ten. Art. 10 hat fol-qenden
ltortl-aut:

"Die Evangelische Kirche in Deutschland
kann gesetzliche Bestimmungen mit !{irkung
für die Gliedkirchen erlassen

a) für Sachgebiete, die im Bereich der
Evangelischen Kirche in Deutschland be-
rej-ts einheitlich geregelt waren;

b) für andere Sachgebiete, wenn die betei-
Iigten Gliedkirchen darnit einverstanden
sind. "

Bisher r^rar der gesamte Reformprozeß von
dem Konsens getragen, daß unabhängig von
etwa abweichenden Stellungnahmen der einen
oder anderen Gli-edkirche eine neue Struk-
tur der Seelsorge an den Soldaten nicht
durch eine Art Vetorecht verhindert werden
sollte. Al1e Beteiligten gingen davon aus,
daß - auch bei Anwendung von Art. 10b
von niemandem ein Vetorecht ausgeübt wer-
den würde, weil- dies zu einer schweren
Gefährdung der Einheit der EKD führen
müßte. Sollte die Frage der Anwendung von
Art. 10a oder 10b innerhalb der EKD ernst-
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haft strittig werden, weil eine Gliedkir-
che ihre Zustimmung zu einer von der Syn-
ode nr-it 2/3-tlehxheit beschlossenen und von
der Kirchenkonferenz gutgehei.ßenen Neuord-
nung im Sinne von ModeLl B verweigert,
wird der Dietrich-Bonhoeffer-Verein Argu-
mente vortragen, die deutlich machen, daß
nicht Art. 10b, sondern Art. 10a zur An-
wendung zu kommen hat.

Selbstverständl-ich schl-ießt die Anwendung
von Art. 10a nicht aus, daß alLe Landes-
kirchen in der Entstehungsphase eines
neuen Vertragsentwurfes intensiv einbezo-
9€D, regelmäßig inforrn-iert und um ihre
Stsellungnahme gebeten werden. Eine solche
Ei-nbeziehung ist nicht nur mög1ich, son-
dern dringend erforderlich und sollte in
jedem Falle vorgesehen werden.

Es darf daran erinnert werden, daß 1957
die hessen-nassauische Landeskirche unter
ihrem Kirchenpräsidenten Niemöl1er schwere
Bedenken gegen den Mil-itärseel-sorgevertrag
vortrugi, diese dann aber um der gesamt-
kirchl-ichen Solidarität willen zurück-
stellte und dem Vertragswerk - wenn auch
als letzte Landeskirche und rnit einer ge-
wissen Verzögerung - zustimmte. Nach dem
Ratssbeschluß für Modell B vom JuIi 1994
war von dem Rats-MitoIied Oberkirchenrat
Dr. lVerner Hofmann aus München zv hören,
er könne den Ratsbeschluß nicht mittragen.
Eine solche Außerung kann ja nicht bedeu-
ten, daß anders als damals die hessen-nas-
sauische Landeskirche nunmehr die Ausübung
eines Vetorechts im weiteren Verfahren
angekündigt wird. Ist erst ej-nmal die
mehrheitliche Meinungsbildung innerhalb
der EKD in Gang gesetzt, so wird sich auch
diesmal keine einzeLne Landeskirche auf
die Dauer der Neuordnung der SoLdatenseeL-
sorge verweigern können.

{. Der Vorsctrlag eines Moratorir:m.s: Ver-
such einer VerEchleppung

Ein weiterer Punkt, bei dem der Dietrich-
Bonhoeffer-verein die Gefahr einer unbe-
gründeten Verschleppung sieht, betrifft
den Vorschlag eines Moratoriums. Bisher
ging jedermann davon aus, daß die fällige
Richtungsentscheidung zwischen ModeII rrArl

und ModelL rrB'r auf der Synode j-n Halle
November 1994 erfolgen wlrd. Der Zeitpunkt
November 1994 ist bereits ein Jahr später,
als ursprtinglich geplant. Der Rat der EKD

hatte slch 1993 dafür ausgesprochen, die
Entscheidung um ej.n .fahr auf 1-994 zu ver-

tagen, wei.l "dem Meinungsbildungsprozeß in
den Glj-edkirchen Raum gegeben werden'
soll-te /<i ahc EKD-Informatlonen
"Milj-tärseelsorge - bericht des Ausschus-
ses zur künftigen Gestaltung der Militär-
seelsorge und weitere Materialienrr, Doku-
ment 5). Die Möglichkeit zur Mei.nungsbil-
dung und Mej-nungsäußerung ist von den mei-
sten GLiedkirchen qenutzt worden,

In dem Kommunique ij,ber die Rats-Sitzung
vom 14. bis L6. JuIi L994 i-m Kloster Wül-
finghausen heißt es: "Die anhaltende öf-
fentliche Auseinandersetzung um die l,tili-
tärseelsorge verunsichert und j-rritiert
dj-e Soldaten und die Militärpfarrer im
Bereich der bisherigen Mil-itärseelsorge.
Der Rat hält es angesichts dieses Sach-
standes für unerläßIich, daß die Slmode
bei ihrer Tagung im November L994 eine
Klärung darüber herbeiführt, nach welchem
der alternativen ModelLe A oder B über
ej-ne Neuordnung der Militärseelsorge ver-
handelt werden soII. Ein weiterer Auf-
schub, wie er von einigen Seiten angeregt
worden ist, hat mehr NachteiLe als Vortei-
le." Die Anregung, die Entscheidung zwi-
schen Modell 'A" und Modell nB( noch ein-
mal aufzuschieben, kam vor allem aus dem
Raum der Nordelbischen Kirche. Obwoh] der
Rat den Gedanken des Aufschubs bereits
geprüft und verworfen hatte, hat die Nord-
elbische Synode am 22. Sept. 1994 in ihrem
Beschluß an dem Vorschlag eines Aufschubs
festgehalten.

Es nimmt nicht wunder, daß die Militär-
seelsorge den Vorschlag enthusiastisch
aufgegriffen hat - obwohl sie früher auf
eine schnelle Entscheidung gedrängt hat.
So ist der Verdacht begründet, daß ldt
einem Moratorium die sich jetzt abzeich-
nende Entscheidung für Modell B verhindert
werden sof1. Da neue Argumente nj.cht er-
kennbar und auch nicht z! erwarten sind,
ist es der Versuch einer Verschleppung mit
dem Ziel, den umstrittenen Militärseelsor-
gevertrag aus dem Jahr 1957 unter allen
Umständen unangetastet zu lassen.

5. Die Enpfehlung des Rates der EKD

Der Rat der EKD hat der Synode empfohlen,
ihm im November 1994 in Halle/Saale "ein
Verhandlungsmandat auf der Grundlage des
Modells B zu geben". Der Dietrich-Bonhoef-
fer-Verein begrüßt die Empfehlung des Ra-
tes. Er unterstützt aIIe Bemühungen, die
auf eine Neuordnung der Soldatenseelsorge
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auf der Grundlage des Modells 'rB'r abzie-
Ien. Die beiden Gründe, die den Rat zu
seinem Votum für ModeII rrBrr veranl-aßt ha-
ben, sind auch für den Dietrich-Bonhoef-
fer-Verein von entscheidender Bedeutung.
Im Kommunique der Rats-Sitzung werden sie
genannt: "Zwei Gründe sind dafür entschei-
dend: Für die einen steht der Gesichts-
punkt im Vordergrund, daß die Seelsorge
unter den SoLdaten ein kirchlicher Auftrag
ist und deshalb der kirchl-iche Status der
Militärpfarrer al-s Pfarrer im urunittelba-
ren Dienst der EKD den Vorzug verdient.
Für die anderen ist ausschlaggebend, daß
angesichts der unterschiedlichen Voten der
westlichen Gl-iedkirchen und angesichts der
Ablehnung des Model-Is A in den östl-ichen
Gliedkirchen, elne gemeinsam getragene
Regelung der Seelsorge an Sol-daten am ehe-

Die ,,evangelische information" erfüllt jede Woche mit jeder

Nummer eine Forderung aus dem Publizistischen Gesamtplan

der EKD:

,,Die am kirchlichen Geschehen Beteiligten und Interessier-

ten innerhalb und außerhalb der Kirche brauchen eine konti-
nuierliche und aktuelle Untenichtune über das kirchliche
Leben."

Was Sie in Presse und Funk allenfalls verstreut und ausschnitt-
weise finden, präsentiert Ihnen der epd-Wochenspiegel konzen-

triert: Daten, Fakten, Hintergründe des gesamten kirchlichen
Geschehens. Damit trägt die ,,evangelische information" dem

Wunsch nach verstärkter innerer Kommunikation. auch über die
landeskirchlichen Grenzen hinaus. Rechnuns.

Die ,,evangelische information" erscheint wtrchentlich als über-

regionale Ausgabe sowie als Ausgabe mit Landesteilen für Ba-

den und Württemberg, Hessen-Nassau und Kurhessen-Waldeck

sowie Nordelbien.

Die Bezugspreise betragen bei der Hauptausgabe 13,- DM mo-

natlich incl. Versandkosten, bei der Ausgabe mit jeweiligem Lan-

desteil 15,20 DM incl. Versandkosten monatlich.

sten durch Verhandlungen auf der Basis des
Model-l-s B gefunden werden kann. Diese Form
der Gestaltunq ist nachdrücklich in den
Verhandlu.rg"r, 

-"rrrrr.streben. 
"

Verfasser dieser Hintergrund-Informatj_o-
nen:

Pfarrer Dr. KarI Martin
Vorsitzender des Dietri-ch-Bonhoeffer-Ver-

Am Heienberg 4, 65193 Wiesbaden-Sonnenberg
Tel-. : 06ll/5421'79; Fax: 0611/9545911

Vorsitzender Richter i.R. Jan NiemöIter
Ul.-M.-Dienstbachstr. 2, 6L250 Usingen
(Taunus )

Tel . : 0608I/ 6687 O; Fax: 0608l/ 67994

Das Thema Militärseelsorge, im Zusammen-

hang mit der Berichterstattung der ,,evangelischen information"
exemplarisch angesprochen, hndet auch in unserer Zeitschrift
epd-Dokumentation regelmäßig seinen Niederschlag. Folgen-
de Textsammlungen sind derzeit lieferbar.

EKD-Synode 1993 zum Thema Militärseelsorge
epd-Dokumentation 50/93 - DM 7,-

Militärseelsorge ja - aber wie?
Diskussionsbeiträge von einer Tagung des,,Dietrich-Bonhoeffer-
Vereins zur Förderung christlicher Verantwortung in Bundes-
wehr, Kirche und Gesellschaft.
epd-Dokumentation 24a/91 - DM 3,-

Dienst am Soldaten
Zur Diskussion um die künftige Militärseelsorge
epd-Dokumentation 4/93 - DM 9,-

Braucht Deutschland eine neue Sicherheitspolitik?
Welche Konsequenzen hat der Friedensauftrag der Kirche für
eine Neuregelung der Militärseelsorge?
epd-Dokumentation 22193 - DM 9,50

Diese Hefte können einzeln bezogen werden. Die epd-

Dokunrcntation crschcint wöchcntlich nrit cin bis zwci Ausga-

ben. Sie kostet im Abonnement monatlich 46,- DM incl. Ver-
sandkosten. Wir senden Ihnen gern ein Probeheft.

An das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik, Vertriebsabteilung, Postfach 50 05 50, 60394 Frankfurt am Main

Ich/wir interessiere(n) mich/uns fiir die,,evangelische information"

D Bitte liefern Sie mir/uns unverbindlich ein kostenloses Probeheft mit/ohne Landesteil.

! Ich wir bestelle(n) ein Probeabonnement über vier Nummern zum Sonderpreis voi, DM 10,- incl. Versandkosten und ohne

weitere Verpflichtunsen.

! Ich/wir bestelle(n) ein Probeabonnement mit Landesteil

zum Sonderpreis von DM 12,- incl. Versandkosten und ohne weitere Verpflichtungen.
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Mifitärseelsorge
Neuordraung der Militärseelsorge : Bonhoeffer-Verein gegen Verschiebung

Vorwurf: Verfechtser rstaatsnahern Soldatenseelsorge belasten Binheit der EKD

W i e s b a d e n (idea) - cegen eine Verschiebung der Entscheidung über die
ZukunfE der evangelischen Soldatenseelsorge hat sich der Dietrich-Bonhoef-
fer-Verein gewandt. wer die EKD-Slmode, die vom 5. bis 11. November in Hal-
le/Saale die Weichen für eine Neugestaltung stellen soll, zu einer Denkpause
"verleitenrr wolle, mache sich verdächtig, auf eine Änderung der Mehrheitsver-
hältnisse zu "spekulieren", schreibt der Vorsitzende Karl Martj-n (Wiesbaden)
in einer Pressemitteilung. Der Verein t,riEt für eine Beendigung des MifiEär-
seelsorgeverErages ein, nach dem die Militärpfarrer St,aat.sbeamtse auf Zej-E-
sind. Statst dessen solltse die Soldatenseelsorge in rein kirchliche Regj.e
überführt werden. Der Rat der EKD sowie die Hälfte der 24 EKD-Mitgliedskir-
chen, darunter alle in den neuen Bundesländern, vot,ieren für dieee Lösung.
Die Nordelbische Synode hat hingegen ein 'tMoratoriumrr von mehreren ilahren
vorgeschlagen.

Nach Ansicht des Bonhoeffer-Vereins seEzen die "Verfechter der alten staats-
nahen Form der Seelsorge an den Soldaten" die Einheits der EKD 'rschwersten
Belaslungenrr aus. Es sei "unrichtigrr, wenn beispielsweise der nordelbische
KirchenamtspräsidenE KLaus Blaschke (KieI) meine, für einen Verhandh:ngsauf-
tsrag über den Militärseelsorgevertrag sei eine ZweidrittefmehrheiE des "Kir-
chenparlameDtes, nöuig. Es reiche die einfache Mehrheit. Der Verein ist nach
dem evangelischen Theologen Dietsrich Bonhoeffer (1905-1945) benannt, der
kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges im Konzentrat,ionslager Flossenbürg
umgebracht wurde. (L2!/ s4/ 6)

Militärseelsorge: Entscheidung jetzt treffen
Bonhodffer-Verein appelliert an EKD-Synode / Militärbischof fordert ,,ruhiges Nachdenken"

WIESBADEN. Der Dietrich-Bon-
hoeffer-Verein hat an die Synode
der Evangelischen Kirche in
Deutschland appelliert, sich auf ih-
rer Tagung in Halle fiir eine Ande-
rung des Militärseelsorgevertrages
zu entscheiden. Wer jetzt die Syn-
ode zu einem Moratorium verleiten
wolle,.-mache sich verdächtig, auf
eine Anderung der Mehrheitsver-
hältnisse in der Synode zu speku-
lieren. erklärte VereinsvorsiEender
Karl Martin in Wiesbaden. Neue

Argumente in der Militlirseelsorge-
Diskussion gebe es nicht.

Der Verein, dessen Ziel nach ei-
genen Angaben die Förderung
christlicher Verantwortung in Bun-
deswehr, Kirche und Gesellschaft
ist, stellt sich hinter das Votum des
Rates der Evangelischen Kirche in
Deutschland, der von der Synode
den Auftrag für Neuverhandlungen
mit dem Staat fordert. Die nordel-
bische Landessynode hatte däge-
gen eine ,,Denkpause* verlangl,

um 7*it für eine einheitliche Mei-
nungsbildung in der umstrittenen
Frage zu gewinnen. Ein Moratori-
um wird auch von dem evangeli-
schen Mil-it?irgeneraldekan Johan-
nes Ottemeyer rtnterstützt.

Die evangelischen Militärpfarrer
haben sich gegen den Vorwurf zu
großer ,,StaaSnähe" zur Wehr ge-
setzt. Fiir die Seelsorger in der
Bundeswehr gebe es keinerlei Wei-
sungen durch militärische Dienst-
stellen, erklärte der ,Rat der Mi-
litärpfarrer", der I30 Militi@faner
aus 15 evangelischen Landeskir-
chen vertritt. Die innerkirchliche
Auseinandersetzung um die Neu-
ordnung der Militärseelsorge hat
aus der Sicht des Rats der Militär-
pfarrer zu Verunsicherung und Vor-
behalten gegenüber der Kirche ge-
führt.

Militlirbischof Heinz-Georg Bin-
der hat der ev.angelischen Kirche
empfohlen, bei der Seelsorge an
Soldaten deren Lebenswelt stärker
zu beachten.

Von den Soldaten werde die inn-
erkirchliche Diskussion über die
Militärseelsorge nicht verstanden,
sagte der Theologe. Angesichts der
Ver?inderungen der Bundeswehr
benötige die Milit?irseelsorge eine
,,Pha.se des ruhigen Nachdenkens",
betonte Binder.

Aus:
Evang.
Kirchen-
z a i J- rr n a

rur
Hessen
und
l\d5>du

4\ /qa
vom
6. Nov.
r99 4

EI
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Zerreißprobe für die Mililörseelsorge
lm Vorfeld der EKD-Synode völlig unterschiedliche Vorschloge

Die evangelischen Militärpfarrer fühlen
sich von ihrer Kirche weitgehend im
Stich gelassen. Ihre Interessenvertre-
tung, der ,,Rat der Militärpfaner", ver-
abschiedete in Diez bei Limburg eine
Erklärung, in der Enttäuschung über die
Haltung des Leitungsgremiums der
EKD in der Diskussion um den Militar-
seelsorgevertrag zum Ausdruck
kommt. Der Rat der EKD hat empfoh-
len. den seit 1957 bestehenden Staats-
vertrag durch eine innerkirchliche
Regelung zu ersetzen. Damit kommt
das Leitungsgremium Wünschen von
Kritikern insbesondere aus den neuen
Bundesländern entgegen, die den
Beamtenstatus der Militärpfarrer als zu
staatsnah ansehen. Den Vorwurf der
Staatshörigkeit weisen die 130 evange-
lischen Militärpfarrer mit Nachdruck
zurück: ,,Wir erwarten, daß der Rat der
EKD Verdächtigungen entgegentritt,
die die Militärpfaner mit unangemes-
senen und unbeweisbaren Unterstellun-
gen oder Vermutungen ausgrenzen wol-
len." Daß dies jahrelang kaum gesche-
hen sei, habe nicht nur viele Soldaten
und deren Familien, sondern auch man-
che Militärpfzrrrer ,.an ihrer Kirche fast
irre werden lassen".

,,Entgegen vielen Vermutungen"
unterlägen die Soldatenseelsorger kein-
erlei Weisung militärischer Dienststel-
len. Sie befürchtetenjetzt, daß bei einer
Anderung des Militärseelsorgevertra-
ges die bisherigen Freiräume nicht mehr
gewährleistet seien. Vom Rat der EKD
erwarte man, daß er sich ,,mit allen
Kräften" für eine Lösung einsetze, die
den ungestörtenZugang zu den Solda-
ten gewährleiste. Endgültig soll die vom
6. bis ll. November in Halle/Saale
tagende EKD-Synode über die Zukunft
der Militärseel sorge entscheiden.

Reformierter Bund: Jetzt
entscheiden! - Lutheraner: Nein!

Dafür, daß dies auch tatsächlich
geschieht, hat sich der Moderator (Vor-
sitzende) des Reformierten Bundes,
Peter Bukowski (Wuppertal), ausge-
sprochen und damit Forderungen
zurückgewiesen, die Entscheidung zu
vertagen. Dies wünschen die nordelbi-
sche Synode und die Generalsynode der
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands (VELKD). Vor
der alle zwei Jahre stattfindenden

43/94

Hauptversammlung des Reformierten
Bundes sagte Bukowski: ,,Die Sache ist
jetzt entscheidungsreif." Eine Mehr-
heitsentscheidung sei besser als eine
,,langanhaltende Hängepartie". Aus der
Sicht von Bukowski handelt es sich bei
den beiden Alternativmodellen A (weit-
gehende Beibehaltung der gegenwärti-
gen Rechtslage) und B (vor allem
Abschaffung des Status eines Bundes-
beamten für Militärpfaner) um ,,Kom-
promißvorschläge". Beide beinhalteten
Reformen. Bukowski, der seit langem
ein Verfechter des Modells B ist: ,,Jetzt
nicht entscheiden hieße, den erreichten
Grad an Verständigung nicht ernstneh-
men sowie jede Art der Reform auf
unbefristete Zeit verschieben." Deshalb
sei er gegen eine Aussetzung der Ent-
scheidung. Der Reformierte Bund ist
ein Zusammenschluß von Einzelperso-
nen, Gemeinden und Kirchen. Insge-

lm ,,Johr der Wende" -
vor genqu fÜnf Johren

... stand in idea-spekrum dieser Kommentar:

In dieser Stunde der emotionalen
Bewegung eines ganzerr Volkes
berührt es äußerst merkwürdig, daß

gerade die ,,Kirche für das Volk"
schweigt. Das Schweigen der West-
kirchen berührt die Öffentlichkeit um
so mehr, als sich einzelne Landeskir-
chen, ökumenische Verbände und
auch Abteilungen und Kammern der
EKD in den letzten Jahren für nichts
zu schade waren, wenn es um eine
Kommentierung auch zum letzten
Problem in der letzten Ecke des Erd-
balls ging. Wo bleibt der Kanzelauf-
ruft - wie es ihn in Sachen Südafrika
vielfach gab - im Blick auf die DDR?
wo bleibt der Protest gegen die Schlä-
gereien, die zahllosen Inhaftierten -
nicht nur in Südafrika, sondem gleich
nebenan? Die Kirchen in beiden deut-
schen Staaten haben in den letzten Jah-
ren im Blick auf die Geschehnisse vor
50 Jahren Bemerkenswertes und
Beherzigenswertes gesagt, wo bleibt
das Wort zum unglaublichen Unrecht
der Gegenwart? Ein ganzes Land
kocht - und die Kirche schweist.

samt repräsentiert er 2,3 Millionen
ChriEen

Verfechter ..staatsnaher" Soldaten-
seelsorge belasten Einheit der EKD

Auch der Dietrich-Bonhoeffer-Ver-
ein hat sich gegen eine Verschiebung
der Entscheiduns über die Zukunft der
evangelischen Soldatenseelsorge
gewandt. Wer die EKD-Synode zu einer
Denkpause,,verleiten" wolle, mache
sich verdächtig, auf eine Anderung der
Mehrheitsverhältnisse a),,spekulie-
ren". schreibt der Vorsitzende Karl Mar-
tin (Wiesbaden) in einer Pressemittei-
lung. Der Verein tritt für eine Beendi-
gung des Militärseelsorgevertrages ein.
Nach seiner Ansicht belasten die ,,Ver-
fechter der alten staatsnahen Form der
Seelsorge an den Soldaten" die Einheit
der EKD schwer. Es sei ,,unrichtig",
wenn beispielsweise der nordelbische
Kirchenamtspräsident Klaus Blaschke
(Kiel) meine, für einen Verhandlungs-
auftrag über den Militärseelsorgever-
trag sei eine Zweidrittelmehrheit des

,,Kirchenparlamentes" nötig. Es reiche
die einfache Mehrheit. Dagegen hat die
Generalsynode der VELKD am Ende
ihrer Tagung in Schweinfurt an die
EKD-Synode appelliert, noch keine
Entscheidung über die zukünftige
Gestaltung der Militärseelsorge zu tref-
fen. Sie bedauerte, daß es wegen der
Militärseelsorge z\ einer innerkirchli-
chen Polarisierung gekommen sei.

Württemberg: Pro und kontra

Auch in der württembergischen Lan-
deskirche ist die zukünfige Gestaltung
der Militärseelsorge umstritten.
Während sich die liberale Gruppierung
,,Offene Kirche" fiir eine Veränderung
des Militärseelsorgevenrags einsetzt.
plädiert der größte Gesprächskreis in
der Landessynode, die pietistisch-evan-
gelikale ,,Lebendige Gemeinde", für die
,,Beibehaltung des bewährten Vertra-
ges". Weder der ,,für die Dienstausü-
bung vorteilhafte Status von Militär-
pfarrern als Bundesbeamte" noch die
Finanzierung der Militärseelsorge
durch den Staat in Höhe von jährlich 20
bis 30 Millionen Mark dürften aufs
Spiel gesetzt werden, heißt es in einer
Erklärung des Gesprächskreises. Die
,,Offene Kirche" hatte Ende August bei
einer Klausurtagung in Bad Urach
gefordert, daß Militärpfarrer künftig im
unmittelbaren Dienst der EKD stehen
sollten.
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l,liIitärseelsorge

Politisch korrekter

I Evangelische Synode willheute die

Reform der Militärseelsorse beschließen

Segen für Soldqten

Berlin/Ilalle (taz) - Die Evan-
gelische Kirche in Deuscb.land
(EKD) wtud sich auf ihrer Synode
in Halle heute für eine grundsätzli-
che Reform der MilitZineelsorge
aussprechen. Dies prognostizieren
zumindest EKD-Pressesprecher
Peter Kolmar und Karl Martin.
VorsiEender des evangelischen
Dietrich-Bonhoeffer-Vereins, der
sich für den ,,Gelöbnisverzicht"
von Soldaten und deren Recht auf
.,situative Kriegsdienswerweige-
rung. einsetzt. Wie Kolmar dertaz
sagte, habe sich sowohl die Mehr-
heit der 24 evangelischen Landes-
kirchen als auch der Rat der EKD,
das höchste Gremium zwischen
den Synoden, für die Reforrn nach

,,Modell B" augesprochen. Es
sibht vor, den Status der 130 evan-
geüschen Militärpfarrer als Bun-
desbeamte auüuheben und das
Kirchenamt für die Bundeswehr
statt dem Bundesverteidigugsmi-
nisterium der Kirchenzentrale zu
unterstellen. Damit soll die Arbeit

der Militarpfarrer wieder stärker
im Kontext der Kirchengemeinden
stan innerhalb der Kasernen ab-
laufen.

Um die Militäneelsorge gibt es

seit der Wiedervereinigung im
Jahre 1990 Streit innerhalb der
EKD. In der DDR hatte es keine
Militärseelsorger gegeben. Darum
wollten die pazifi stischen östlichen
Kirchengliederungen (,,Schwerter
zu Pflugscharen") den staatsnahen
bundesdeutschen Militiüseelsor-
gevertrag von 1957 nicht ehfach
übernehmen. Die Kritikpunkte
der Reformer: Die bisherige Mili-
tärseelsorge sei,,weitgehend kon-
form mit der Sicherheispolitik der
Bundesregierung und angepaßt an
das Militärische" verlaufen. ..Ethi-
sche Konflikte der Soldaten" seien
venchwiegen und ,J<ritische Mili-
tärpfarrer aussortiert" worde.n.

Uber den Umfang der Ande-
rungen wird nun seit vier Jahren
diskutiert Während das weitrei-
chende ,,Modell B" die Herauslö-

Dienslog, 8. Novemhr 1994 I die
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sung der Soldatenseelsorge aus der
militärischen Hierachie vonieht,
soll ,,Modell A" nur für kleine
Konekturen innerhalb des Vertra-
ges von 1957 sorgen. Sämtliche öst-
Iichen l:ndeskirchen und eine
starke Minderheit der westlichen
Gliedkirchen befürworten ..Mo-
dell 8". Dagegen sehen zum Bei-
spiel rnitgliedentarke Landeskir-
chen wie Ba_vem, Hannover und

Württemberg keinen Anderungs-
bedarf. Auch eine Unterschriften-
aktion von rund 63.000 Bundes-
wehnoldaten setzt sich für den Sta-
'tus quo ein. Der Chef des Bonhoef-
fer-Vereins, Karl Martin, rechnet
mit einer Reformentscheidung der
S,vnode. Allerdings kritisiert er,
daß für die Diskussion über die Mi-
litäneeisorge nur zwei Stunden an-
geseta sind. Damit solle das

Thema,,heruntergespielt wer-

den". Doch selbst wenn die Synode
die Entscheidung vertagen würde
(Moratorium), so Martil, sei durch
die ,,Sipalwirkung" der Debatte
die Reform unausweichlich. Auch
andere Beobachter geben dem

Moratorium unter Hinweis auf die

schon zu lange wä.hrende ,,Nabel-
schau" keine großen Chancen.

Hans-HermannKotte

Verkostung derneueq weltweit einsetrbaren olivgrünen Oblaten Foto: Hoppe/epd
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'' che in der welt auf der Grundlage der

Noclr einmal: Militärseelsorge ffiil
Entwurf für einen neuen Vertrag Y 

#"ll,"Jr*,.n re34, stuttgarter Schuld-

zwisChen BRD und EKD bekenntnis l946,DarmstädterWort 1947)

fehlten die gesellschaftlichen Verände-

-:-' nrngsspielräume. Die Kirchen in der frü-
ZudenDiskussionenwndieNeuregelungderSeelsorgeandenSotdatenderBund€lw'ehr" herenDDRmußtensichmitderbesonde'
haben ,,DieZeichenderZeit" wiederholtStellung bezogen(s.UZ3,4undSl 194):Diei ' ten l{erausforderung gegenüber den
Notwendigkeitvon Seelsorge an Soldatenwirddabei nicht inFrage gesteltt.Wirdel*en, -i: Totalitäuianspritchen dieses Staatswesens

daf es wichtig ist, ein bisantes Thema in unserer kitschriftweiterzuverfotgen, zutnal,i'auseinandersetzen. In der alten Bundeme-

wennwirim,,Forwn" zurAuseinandersetzungdanitherausgefordertlnbenundReaktio- publikwurdensolcheHerausforderungen,
nen erlnlten. ' solche Anstöße zur Neubesinnung, kaum

Wirverölfentlicheneinen,,EntwurffüreinenneuenVertragnvischenBRDuttdEKD 'erkennbaä Die Kirchen durften hier mit
über die Seelsorge aa den Soldarcn" vom Bonhoefer:Verein, Seine Verfasser hatten Recht dankbar sein, daß sie.- ganz anders

bereits vor der 4. Tagung der 8. Synode cter EKD'im November 19F.3 ;,Rechtliche alsinderDDR-sichgroßergesellschaft-
Überlegungen zur Diskussion um eine Reformtler'Mititdrseelsorge" konzipiert. Sie licherWertschäzung erfreuten.

unterbreitetenimFrühjahr lg4einenVerTragsenntwf,nochdemdie erstenStellutrgrahnun Als 1957 zwischen Dr. Konrad Ade'

der Gliedkirchen zw künftigen Gestaltung der Millitörsielsolrge iailagen. 'nauer, Franz Josef Snauß und dem Rats-

uf Modell
he-Verhill
nöglichu r

die Hoffnung, daß auf der Basis von Modell B öine briit'e kirct tiche Akzeptanz zu allem die llarmonie zwischen döm Staat

erreichen ist. Der bisherige Milifirseelsorgevertrag ous dem Jahre 1957 sott abgetöst und der Kitche'sichtbü; ohne daß grund-

werden,weil er die Militörpfarrer zu Bundesöeamten nzrcht und das'Kirchenamtfitr die säEliche Fragen 'des' Verhältnisses zwi'
Bundeswehr dem Verteidigungsministeriunt ,,unmitrelbizr nachordnet" . schen Staat und Kirche' in den Blick'ge-

Lesermeinung indnwsolcheRegeltngenat{- Vertrag vor allem zweiElbmente;die den
meine Freunde, : genonünen, die für das Snat- Verfassungssatz ,Es beSieht'keine Staats-
hören Sie endlich mit der negativen Darstellung der ' Kirche.Verfuiltnüs von Bedeu- kirche" wieauch.die 5;.The'se deS Barmer

d. Ein neuer Vertrag Bekenntni6Ses@igenständigkeitvonStaat
vlbswersandlich der und Kirche) aushebelten:.4) tlie -Militär-
'ngdurchdasKirclwn- pfarrc/' werden,,Beanite auf'Zeif' und
it einer ganzen Reile vom Staat brisoldet, b)' diö ',;Militllr-

deswegen schon näh 3194 abbestellen, aber Sie müssen von innerkirchlichen Pröäsie- seelsorge ' wird durch dds ,lvantelische
wenigstens wissen, waruml DieDiskussion uberden rungen md Festlegungen. Ei- KirchenamtfiFdieBundesweht''verwaltet,

lmenfelder, die bisher dasunmitt€lbardem Veneidigungsminister
'iUlrseelsorgevertrag" unterstelltist
t Jahre 1957 utterge- Mitdiesenbeiden Elementen wurde für
varen, gelören nach den,B'creich der ,,Militärseelsorge" eine
der Verfasser aus- staatskirchliche Sruktur geschaffen, wie

Ihr bis Dao aufme4aamerleser u. überseeer schlieflich in den Bereich sie leidvoll in den vergangenen Jahrzehn-
(Name und Adresse rtd j.r *"1Yr"g-?_ innerkircüiclwr Regelungen. ten in einzelnen Kirchen des früheren Ost-

blocks erfahren werden mußte: Besoldung
JanNiemöllerundDr. KarI Martin schrie- von Hitler-Deutschland entflammte 2. und Venpaltung erfolgtedurch den Staat.

benfürdieleserder,,ZeichenderZeif'die Weltkrieg wark4uln zu Ende, da.begann Daß diese Stnrktur in ddr frliheren
folgendeEinführung zum Vertagsentwurf die Zeit des -kalten KriegeJ', die Zeit der ,Mlitärseelsorge"nichtzu schwerwiegen-
des Bonhoeffer-Vereins. Ost-West-Konfrontation, die rlazu führte, den Komplikationen führte, beruhte allein

, daß Deutschland filr mehr als vier Jahr- auf der Grundeinstellung unseres Staates,

Seit vier Jahren ist Deutschland wieder. -,,zehnleauf diebcidengroßenMachtblöcke der den-Kirchen- j Eben grtlndlich anders

vereint - für viele Zeitgenossen markiert aufgeteilt und in die jeweiligen militäri- als im Ostblock'- fteundlich gesinnt war.

der 3. Ollober 1990 das Ende der Nach: schen Struktunen der Supermächte USA Außerdem kam hinzu, daß es - Gott sei

kriegszeit. Gesellschaftliche Rahmen- und Sowjetunion einbezogen wurde. Dank - zu einem -Ernstfall" für die
bedingungen und sicherheitspolitische An der Evangelischen Kirche in ,,Militärseelsorge" in den vergangenen

Gesamstrukturen verltndem sich tiefgrei- Deutschland ist dies nicht spurlos vorbei- Jahrzehnten nie gekommen ist.
fend.ZunehmendwirdjeneSituation Ver- gegangen. Die durch die in beiden Teilen Das Ende der Ost-West-Konfiontation
gangenheit,inderderMilitärseelsorgever- DeutschlandsberiebeneWiederaufülstung und die damit einhergehende Wieder-
trag aus dem Jahr 1957 entstanden iSf und. ausgelösten innerkirctrlichen Diskussionen vereinigung unseres Landes und der Kir-
ausderherauserallein-wennauchnurmit ftihrten zu erheblichen Spannungen. Für chen hat die Frage neu aufgeworfen, wie
Einschränkungen - versündlich wird. Der eine Neubesinnurtg über die Rolle der Kir- unterden neuen Bedingungen die Seelsorge
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an den Soldaten zu ordnen sei. DieseÜber-
legungen, die nicht allein in den Glied-
kirchen der früheren DDR, sondem auch in
einzelnen Gliedkirchen der früheren Bun-
desrepublik angestellt wüden, haben dazu
geführL daß die innerkirchliche Diskussi-
on (sie hates immer gegeben, es darf z. B.
daran erinnert werden: der Dietrich-
Bonhoeffer-Verein ist 1983 aus dem Kreis
der Militärseelsorge heraus entstanden und
setzt sich schon seit seinem Bestehen für
eine Neuordnung ein) neu belebt worden
ist, die nun zu neuen Grundentscheidungen
führen soll.

Dabei darf nicht die jeweilige,freund-
lichkeit" oder ,,Geneigtheit'' des Smates

entscheidend sein. Vielmehr muß eine
Struktur gefunden werden, die den Kir-
chen gerade im Bereich der Seelsorge an

den Soldaten größtrnögliche Unabhängig-
keit sichert. Eine Neuordnung kann sich
also nicht mit Begriffen wie ,,bewährte
Form der Militärseelsorge" abspeisen las-
sen. Sie muß gerade die Erfahrungen mit
einbeziehen, die Christen mit totalitären
staatlichen lvtachtstn:kturen haben machen

müssen. Gerade ein demo*ratischer Sraat

sollte wissen, daß die Eigenständigkeit
kirchlicher Seelsorge ein nicht zu unter-
schätzendes Element des Widerstandes
gegen die Entwicklung totalitäer Macht-
stnrkturen sein kann. Vielleicht gibt es

einmalZeiten, in denen man dankbardafür
ist, wenn kirchliche Eigenstlindigkeit ge-
rade im Bereich der Seelsorge an den Sol-
daten nicht durch den Druck staailicher
Besoldung und Verwaltung gefilhrdet wird.
Daß unser Staat dies zu akzeptieren be-
ginnt, folgt nicht zuletrt aus der Zurück-
haltung, die etwa das Verteidigungs-
ministerium gegenilber den kirchlichen
Uberlegungen zur Neuordnung der
Seelsorge an den Soldaten an den Tag
gelegt hat

Dies alles hat die Verteter der bisheri-
gen ,,Militärseelsorge" leider nicht daran
gehindert, sich massiv allen Neuordnungs-
bemühungen und -überlegungen entgegen-
zustellen. Dabei wurden sogär die Solda-
ten selbst in einer htichst fragwürdigen
Weise instrumentalisierL Mit der Verdäch-
tigung, eigentlich wollten die Befilrworter
einer Neuordnung die Seelsorge an den
Soldaten überhaupt abschaffen, wurden
62.000 Unterschriften eingesammelt, wo-
bei gefl issentlich verschwiegen wurde, d. ß

eineNeuordnung die Seelsorge gerade nicht
abschaffen, sondern sie lediglich in die
alleinige Kompetenz der Kirche zurück-
führen will. Auch wurde immer wieder
betont, daß die bestehende ,,Miliur-

seelsorge" bislang in ,,bewährter Form"
ihren kirchlichen Charakter durchgehalten
habe. Aber genau dies ist nicht derFall. Die

,,Militärseelsorge" in den zurückliegenden
Jahrzehnten isteine Kette des Schweigens
zu den konloeten Berufsproblemen und

Gewissensnöten der Soldaten. Sie war vor
allem bemühl einem Konflikt mit dem

Saat oder der Bundeswehr aus dem Weg

zu gehen. Die Schuld der Kirche hat noch
selten in dem gelegen, was sie ges:rgt hat -
sie lag und liegt immer wieder in dem, was

sie verschweigt.
Eine kleines Beispiel aus dem westli-

chen Bercich: Wo warder energische Wi-
derspruch des Militilöischofs, als in Celle

die Ritterlreuztrilger des Hitlerlrieges zu-
sammenkamen und eine Kapelle der Bun-
deswehr diesen Mummenschanz mit klin-
gendem Spiel begleitete? Seelsorge an den

Soldaten wird nicht die Achtung vor den

Ritterheuzen, sondern die Achtung vor
den Birkenlaeuzen zu predigen haben!

Oder ein bekannteres Beispiel: Wo hat

man elwas von der.Militärseelsorge" ge-

hört, als die Diskussion ilber Namen derje-
nigen Hitler-Generäle einsetzte, die man

zu Hütem der Tradition unserer Bundes-
wehr dadurch machte, daß man mit ihren
Namen die Kasernen .schmäckrc '? Wohl-
gemerkt der Skandal tiegt darin, daß auf
dieseWeise dieMlnnerdes 20. Juli l9{4 als
gleichwertige,,Tradilionsvermittlef ' mit
denen dienen sollen, die ,,bis zum biueren
Ende" Hitlers einfach mitgemacht haben.

Immer wieder haben die VerEeter der
bestehenden,,Militllrseelsorge" - unter-
stilEt von vereinzelten VenvalNngsspitren
innerhalb der EKD - den Eindnrck zu
erwecken versucht, daß schier unüber-
windbare Hindernisse und Schwieriglcei-
ten einer Neuordnung im Wege ständen.

Zuletzt istdies in eineroffrziellen Benach-

N och ei wnal : M ili tör see bor ge

richtigung der Synodalen durch den Präsi-
denten des Kirchenamtes derEKD gesche-

hen. In ihn wurde über den Ratsbeschluß
vom Juli 1994 informiert (Befürwortung
des Modells B, d. h. Abschaffung des

Bearntenstatus der,,Militärpfanef' und

Eingliedenrng des noch immer unter dem
Verteidigungsminister agierenden,$.ir-
chenamtes ftir die Bundeswehf in die al-
leinige Verantwortung der Kirche). Mit
dem Zusae,,,Der weitere Beratungs- und
Verhandlungsprozeß wird sich noch
schwierig gestalten" wird die äußerste

Skepsis der kirchlichen Verwaltung, also

desKirchenamtes, an die Synodalen weiter-

vermittelt.
Nachdem der Dietrich-Bonhoeffer-Ver-

ein noch vor der Synode der EKD in
Osnabnäck im Oktober 1993 in ,Sechtli-
chen Übedegungen zurDiskussion um eine

Reform der Militärseelsorge" die rechtli-

chen Grundlagen analysiert und deutlich
gemacht hatte, daß eineNeuordnung recht'
lich nicht nur möglich, sondern verfas-

sungsrechtlich und kirchlich geboten er-

scheint, hat er im Mai 1994 der Öffentliclr-
keit einen Vertagsentwurf vorgestellt, der

auf diesen Überlegungen fußt. Der
Vertragsentwurf zeigt, daß eine Neu-
regelung bei weitem nicht so schwierig ist,
wie dies von den an der bisherigen Form
der Militärseelsorge Interessierten in im-
mer wiederholten Erklilrungen suggeriert
wird. Der Dierich-Bonhoeffer-Verein
möchte so die Diskussion von der (vor
allem von der bisherigen Militäneelsorge
hochgeriebenen) Emotionalisierung hin-
wegftihren. Nach unserer Auffassung kann

sich die Kirche als Partner des Staates nur
dann richtig begreifen, wenn sie gerade in
dem sensiblen Feld der Seelsorge an unse-

ren Soldaten eigenstilndig bleibt und dies
in der Struktur auch deutlich macht.

Die Zeichen der Zeit begründet 1946

In dieser traditionsreichen Zeitschrift wollen wir die Vergangenheit kritisch auf-

aöeiten, uns aber vo allem von den gegenwärtigen koblemen in Kirche und

Gesellschaft herausfordem lassen, um einen verantwortbaren Weg in die Zukunft

zu finden. Die Zeitschrift wird von den östlichen Iandeskirchen unterstützt.

Fordern Sie ein kostenloses Probeheft an bei der

Evangelischen Verlagsanstalt,

Postfach 1467, M025 I-eipzig

Evangelische Verlagsanstalt GmbH, Leipzig
I
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In Erftillung der Verfassungsgebote, daf
die Kirche zwn D ienst an ilven Gliedern in
der Bundesw,ehr zuzulassen ist (Art. 140
GGi.V.mitArlI4I WRV) und@ keine
Snarckirchc besteht (Art. 140 GG i.V. nit
Art.l37,l WRV),

in demBestreben, diefreie religiöse Betd-
tigung und die Ausübung der Seelsorge in
der Bundeswehr zu g*tdhrleisten,

in dem B ewuftsein, daf die je ei gene V er-
antwortung von Staat und Kirche ein part-
nersc haftlic he s Zusamme nwirken zum
Wohl der Menschen gebietet,

sc hliefen die B undesr epublik D e utsc hland
und die Evangelische Kirche in Dewsch-
land den folgenden Vertrag :

Abschnitt I
Grundsätze

Artikel I
Die Evangelische Kirche in Deutschland
und ihre Gliedkirchen nehmen die
Seelsorge ül den Soldaten als ständigen
kirchlichen Dienst wahr.

Artikel2
(1) Die Bundesrepublik Deutschland
schafft für diesen Dibnst der Kirche dle
räumlichen und organisaorischen Voraus-
setrungen.
(2) Darüberhinaus trägt sie auch die Ko
sten, die bei der Wahrnehmung"der
Seelsorge an den Soldaten durch Beson-
derheiten des militärischen Dienstes be-
dingt sind"

Artikel3
( I ) D ie See lsor ge an den So ldat en wird von
B eauftra gte n der Kirc he wahr ge noitnen.
Sie stehen in einem Hrchlichen Dienst-
und B e so ldun g sv er höltni s.

(2) Soweit Seelsorger hauptamtlich filr die
Seelsorge il den Soldaten tätig sind, ste-'
hen sie in einem unmittelbaren Dienst-
verhältnis zur Evangelischen Kirche in
Deutschland.
(3) Nebenamtliche Seelsorger an den Sol-
daten bleiben in ihrem jeweiligen glied-
kirchlichen Diensweilälhis.

Artikel4
(l) Die Seelsorge an den Soldaten umfaßt
alle Berciche kirchlichen Dienstes.
(2) In Erfüllung ihres kirchlichen Aufua-
ges sind die Seelsorger von staatlichen
Weisungen unabhängig.
(3) Für den Lebenskundlichen Unterrtcht
werdön die Vertragschliependen eine ge-
sonderte Vereinbarwtg trfien.

Artikel S

Die von der Kirche mit der Seelsorge an

den Soldaten beatdtragten Personen ha-
ben eine Erkldrung gegenilber der Bun-
de s r e p ubli k D ew sc hland zu unle rzei c h ne n,

die sie verpflichtet, die Sicherheits-
interessen im militdrischen Bereich zu
wahren.

Artikel6
Den Soldaten ist im Ralmen der dienstli-
chen Möglichkeiten Gelegenheit zu ge-

ben, sich am kirchlichen leben innerüalb
und außerhalb des militärischen Bereichs
zu beteiligen.

Abschnitt tr
Der Seelsoigedienst

Artikel T
(l) Die Seelsorge an den Soldaten wendet
sich an alle Glieder derEvangelischen Kir-
che, die der Bundeswehrangehören oder in
itu tätig Sind. ;

(2) Sie nimmt sich auch derjenigen an, die
hichr Angehörige öer Evangelisihen Kir-
che sind, jedoch den Dienst der Seelsorge
wünschen.

( 2 ) D i e Zugan gsbere c hti gung darf nur ver-'
weigert werden, wenn die Einlalnng der
Verpflichtungserklörung nach Anikel 5
dieses Verlrages geföhrdet erscheint. Eine
ber eits er teilte Zugangsber ec htl gun g kann
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rlie-
rtin-
Zu-

räc kaahnu der htgangsberec hti gung sind
der Evangelischän Kirche bekanntzuge-
ben.

( 3 ) Kottrnt eine elnverne lmliche Re gelung

nicht zustande, steht gegen die endgültige
Ven'eigerwg oder Zürücknahme der Zu-
gangsberechti gung der Rechtswe g ofren.

Artikel9
(1) Die mit der Seelsorge an den Soldaten
Beauftragten erhalten einen kirchlichen
Dienstauftrag.' In dem Dienstauftiag wbr-
den die Einzelheilen des Seelsorgodidristes
entsprechbndrjden Besonderheiten Aer je-

tärischen' DiöäSistetten dem Bundes-
minister der Verteidi$ung zur Kennlniszu

Artikel 12 '' '.'ii ' ' I i. ",'
Der l;eitu eS *irctrenarntes ist zusundig
insbesondere für
1. die Einführung der mitder Seelsorge an

den Soldaten Beauflragten in ilr kirctrli-

Vertrag zwischen BRD und EKI)
über die Seelsorge an den Soldaten
Entwurf des Bonhoeffer-Vereins

geben.
r.: .:, 

^ 
.

Artikel I0
Die Dienststellen der Bundeswehr sind
verpflichtet, den mit der Seetsorgi'an'den
Soldaten Beaufragten die Nanbn tidftvtit-
glieder der'EvangeliSchen Kirche im je-
weiligen Dienstbereich mitruteilen.

AbschnittIIl
' Das Kircheriaut'für die Seelsorge

an den Soldaten

Artikel 1I
(l) Die Evangelische Kirche in'Deutsch-
land richrct ftirdie Seelsorge an den Solda-
ten ein Kirchenamt ein, das für die Leitung
tind Verwaltüng dei Soldatenseelsorge
zuständig ist. 1

(2) DöiLeiterdes Kirchenamtes wird vom
Rat der Evangeli*fien Kirche in Deusch-
land ernannt. Vo der Ernennung ist dem
B undesminister derVerteidigung Gelegen-
heit zur Außenrng zu geben.

Artikel S . (3) Dei Rat der Evangelischen Kirche in
(1 ) Die mit der Seelsoige an den Soldaten Deutschland kann den ltiter des Kirchen-
Beauftragten ind von der Kirche in einer amtes aus wichtigen kirchlichen Gründen
zu veieinbarenden Form dem Bundes- abberufen. Angemessene Zeit vor solcher
ministerderVerteidigunganztudigen.Der Abberufung unterrichtet der Rat den
Bundesministet der Veneiiligung ninmt 'BundesministerderVerteidigung vod sei-

ner Absicht urtd teilt ihm'zrigleich die fiir
die Nachfotge in Aussicht genommene
Person mit
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ches Amt, sofern nicht die Gliedkirche
selbst diese Einführung vornehmen mtich-
te,

2. die oberste kirchliche Dienst- undFach-
aufsicht über die hauptamtlich mit der
Seelsorge an den Soldaten Beauffragten -
mit Ausnahme der Lehrzucht und der
Disziplinargewalt, die bei den Glieclkirchen
veöleiben -,
3. die Fachaufsicht tiber die nebenamtlich
mit der Seelsorge an den Soldaten Beauf-
tragten,
4. den Erlaß von Richtlinien ftir die Fort-
bildung der mit der Seelsonge an den Sol-
daten Beauftragten,
5. das in der Seelsuge an den Soldaten
benötigte Schrifttum,
6. Klärungen und Absprachen mit dem
Bundesminister der Verteidigung über die
Durchfühnrng des I*benskundlichen Un-
terrichts, über die Zuteilung von Seelsorge-

beauftragten andie Streitkrafle gemäß Art.
17 dieses Vertrages und über andere Fragen.

Artikel I3
(t) Vorschriften und Richtlinien des I*i-
ters des Kirchenamtes milssen sich im Rah-
men des allgemeinen kirchlichen Rechts
halten.
(2) Der Rat der Evangelischen Kirche in
fleutschland kann eine Überprtifung oder
Auftrebung von einzelnen Vorschriften und
Richtlinien verlan gen.

Abschnitt IY
Die Seelsorgebeauftragten

Artikel 14

Die mit der Seelsorge an den Soldaten
hauptamtlich beauftragten Männer und
Frauen müssen in der Regel durch
Ordination zur Auübung des Pfarramtes
in einer Gliedkirche berechtigt sein.

Artikel 15
(1) Die mit der Seelsorge an den Soldaten
hauptamtlich Beauftragte.n werden zu-
nächstfürdie Dauervon 3 Monaten probe-
weise in den Dienst gestelll
(2) Diese Erprobungszeit kann mit Zu-
stimmung der zuständigen Gliedkirche auf
6 Monate verlängert werden.

Artikel 16
Die haupt- und nebenamtlichen Seel-
sorgebeauftragien hahn einen bestimm-
ten Dienstbereich, der sich aus dem Dienst-
auftrag (tutikel 9) ergibt.

Artikel 17
(I) Soll dieTruppe bei Einsötzen autler-

halb ihres Standortes von Seelsorge-
beauftragten begleitet werden, sct lut dei
Bundesminister der Verteidi gung eine ent-
sprec hende Zuei lung genöP den einschl ö-
gige n völker rec htlic hen B e stirunmge n ( u.

a. I. Tttsatzprotokoll zu den Gerfer Ab-
komnun ilber den Schutz der Opfer inter-
nationaler bewafrneter Konflikte vom 12.
Dezember 1977) vorzunehnen. Diese Zu-
teilung setzt das Einverständnis des
Kirchenamtes .sowie des betroffenen
Seelsorgers vorous.
(2) Der Dienstauftrag (Artikel 9) ist der
b e so nde r en Einsat z- Si tuati o n ausdr ilc klic h

anzupassen.

Abschnitt V
Hilfskräfte

Artikel lS
(l) Den Seelsorgebeauftragten werden die
zur UntErstützung ihres Dienstes erforder-
lichen Hilfskräfte zu Verfügung gestellt.

Diese HilfsHfte stehen in einem kirchli-
chen Dienst- und Besoldungsverhilltrtis.
(2) Die Koslen werden der Kirche vom
Staat erstattet.

Abschnitt YI
Schlußvorschriften

Artikel 19
Die Vertragschließenden werden eine etwa
in Zukunft zwischen ihnen entstehende
Meinungsverschiedenheit über die Ausle-

N och ei wvl : M i litör see lsor ge

gung einer Bestimmung dieses Vertrages
auf freundschaftlich-partnerschaftliche
Weise beseitigen.In gleicher Weise wer-
den sie sich tiber notwendige Regelungen
zur Ausfähnrng, Ergänzung oder Ande-
rung dieses Verrages verständigen.

Artikel20
Dieser Verrag tritt an die Stelle des am 22.

Febnrar I 957 abgeschlossenen Vertrages

tztlr Regelung der evangelischen
Militllrseelsorge" (BGBI 1957 tr S. 1229).

Artikel2I
Notwendige Über gangsre gelungen sind
von den V ertra gsc hlieJlende n unle r beson-

der e r B e rücksic hti gun g bereits be stehe n-
der Dienswerhöltnisse zu vereinbaren.

tutikel22
(l) Dieser Vertrag soll ratifiziert und die

Ratif,rkationsurlarnden sollen in Berlin aus-

getauscht werden,
(2) Der Vertrag tritt ül Tage des Austau-

sches der Ratifikationsurkunden in Kraft.

Dr. Peter Becxrn, IALANA
Dr. DieterDssBnom, Richter am OVG

Dr. Karl Merrot, dbv
Jan Ncuöu.m.. Vors. Richter i. R.

Hermann Scgrrgs. Reform. Bund
Dr. Dr. h. c. Helmut Snron,
B undewerfassungsrichter i, R.

(Hervorhebungen: Bonhoeffer-Verein)

An die 5. Tägung der 8. EKD-Synode in Halle
Liebe Schu,estern und BrMer in der EKD-Synode!
Wie nan h&t, wird von bestimmüen Krcisen - vornehnrlich der verwaltenden
Kirche - die Linie verfolgl die Entscheidung über die neue Struktur der Seelsorge
an den Soldaren hinauszuschieben beziehungsweise den vom Rat erbetenen Auf-
trag zur Neuverhandlung im Sinne des Modells B so ,aufzuweichen", daß dessen

Grundelemente (Abschaffung des Beamtenstatus der Sold.eten-Seelsorger und

Integration desKirchenamtes fürdieBundeswehrin die EKD) auchzurDisposition
gestellt werden können.
Sie sollten sichals Synode nichtin dieserWeiseenlmündigen lassen.IhreEntschei-
dung ist geforder! was die Verwallung entscheiden würde, ist bckannt.
Der vorgelegüe und auf grundlegenden rechtlichen Überlegungen aufgebaute

Vertragsennrurf, dem von keiner Seite widersprochen worden ist, soll Ihnen
zeigen, deß die Seelsorge an unseren Soldaten in einer allein kirchlichen Struktur
möglich ist. Sie sollte nicht länger in eine von staatskirchlichen Elementen be-

stimmte Struktrr eingebunden sein. Die Partnerschaft mit unserem Staat im Dienst
an den Menschen verlangt die Selbstlindigkeit der Kirche gerade auf diesem

sensiblen Feld- Damit wird die rechte Verktlndigung zwar noch nicht garantiert,

abereswirddasnach unsererVernunftMöglichegetan,umkeineunnötigenFremd-
Bindungen der Seelsorger entstehen zu'less€n.

Dr. Karl Martin
Jan Niemöller
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t{ilitärseelsorge vor
und während HaIIe

Es ,Richtig iet ...
daß der Dienst der Kirche unter
den Soldaten die gleiche äußere
und innere Freiheit benötigt wie
jede andere SeäIsorgearbeit.

Richtig ist ...
daß bei den Soldaten der Eindruck
ertreckt wurde, es gehe urn die
Abschaffung der Seelsorger unter
diesem Eindruck, ohne daß ihnen
die Reformvorstellungen bekannt
uraren, haben sie unterschrieben.

Richtig iet ...
daß durch die strukturelle
Integration in die Bundeswehr die
Militärseelsorge verleitet wird,
sich auf kultisch-religiöse und
individual-ethische Betreuung zu
beschränken und der Auseinander-
setzung nit friedensethischen Fragen
und Gewissenskonflikten durch
falsches Schweigen aus dem Weg
zu gehen.

Richtig ist ...
daß eine Reform gerade aus dem
Verdacht der Vereinnahmung der
Seelsorge durch ilen Staat heraus
führen und damit erst ecbte Partner
schaft zwischen Kirche und Staat
errnöglichen würde.

Richtig ist ...
daß der Zugang zurn militärischen
Bereich wie auch der völker-
rechtliche Schutz der Seelsorger
ohne den Beantenstatus eines
Seelsorgers gesichert !,rerden können.
Vg1. den vorn dbv vorgelegten
"Entwurf für ei.nen neuen Vertrag
zwischen BRD und EKD über die
Seelsorge an den SoIdaten"
Art. 8 und Art. 1?.

Richtig ist ...
daß die Entscheidung schon einnal
vertagt wurde, urn das Votum der
Landeskirchen einzuholen. AIIe
Argumente sind ausgetauscht. Mit
Recht hat der Rat der EKD erklärt:
"Ein weiterer Aufschub, wie er
von einigen Seiten angeregt worden
ist, hat mehr Nachteile aIs
VorteiIe.'r Deswegen bittet der
Rat die Synode Nov.94 in Halle,
ihn ein Verhandlungsmandat auf

' der Grundlage des Modells B zu
geben.

Es

EB

Es

Ea

Zn". Therr.o flilitärsselsorge
vird behauptet ...
daß hinter den Refornbestrebungen
für die Soldatenseelsorge ein
grundsätzlicher Pazifismus steht.

wird behauptet ...
daß eine Reform der Seelsorge von
den Soldaten seLbst nicht gewünscht
werder wie sich aus den ca. 60.OOO
Unterschriften der von Militär und
Kirchenamt der Bundeswehr
unterstützten "Aktion pro
Militärseelsorge" ergebe.

uird behauptet ...
die bisherige Militärseelsorge sei
innerlich unabhängig und allein dem
kirchlichen Auftrag verpf lichtet;
deswegen erübrige sich eine Reform.

uird bebauptet ...
mit einer Neuregelung würde die
Kirche ohne jeden Grund eine
besondere Staatsferne
dokunent i eren.

uird behauptet ...
nur der bisherige lliIitärseelsorge-
vertrag sichere dem Seelsorger den
ungehinderten Zugang zum
nilitärischen Bereich und
garantiere ihm völkerrechtlichen
Schutz in FaIle des Einsatzes.

Es rird behauptet ...
eine Neuordnung der Seelsorge an
den Soldaten führe zu einer
"Polarisierung'r. Deswegen soIlte
die Entscheidung vertagt werden
(Moratorium).
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Dietrich-Bonhoeffer-Verein zur Förderung christlicher Verantwortung in Bundeswehr, Kirche und Gesellschaft e.V.

Dr. KarI Iv!artin, Vors itzender des dbv
Jan Niernö11er, Iqitgl ied irn Kurator ium de

An die
Synodalinnen und Synodalen
der Kirchensynode der EKHN

BeschluB der EKD-Synode
zun Dienst der Kirche an

bonhoeffer

16.11 .l.994

in Ealle
den Soldaten

Sehr geehrte Synodalinnen und SynodaIe,
liebe Schwestern und Brüder,

die EKD-Synode in Ha1le hat zum fhem.a "Dienst Cer Kirche an
den Soldaten" beraten und einen Beschluß gefaßt, dessen
voIIständiger l^lortlaut Ihnen in der AnIage zugeht. Da dieser
nach dem vorangegangenen Verfahren vöIIig überraschende Beschluß
vernutlich auch auf der Synode der EKHI\I zur Sprache kornmen wird,
möchten vrir Sie in einer ersten Stellungnahme über Cen Stand
der "unendlichen Geschichte einer Reform der IvIiIitärseelsorqe"
informieren.

Di-e ersten Reaktionen erweckten den
nit diesern Kompromiß zuf r ieden sein n

Optionen Cer Gliedkirchen ( itlodel l A
alles sei jetzt auf einen guten I{eg,
Verhandlungen rnit dem Staat beginnen
vorerst einrnal in Ruhe die nächsten

Der Reforngewinn, den sich vor al
neuen Ländern erwarten. würde so
Hauptamtliche Soldatenseel.sorger

Anschein, aIs könne man
da er den verschiedenen

oder B) Rechnung trage..
der Rat rverde d ie

, die Gliedkirchen könnten
Schritte abwarten.

lem die Gliedkirchen aus den
gegen Nu11 tendieren.
im kirchlichen Dienstverhältnis

Die I{ahrheit sieht jedoch etrvas anders aus. EKD-weite
einheitliche Strukturvorstellungen für die SeeLsorge an den
Soldaten sind nicht in Sicht. Es besteht die Gefahr, daß sich
Cie hauptantlichen Soldatenseelsorger im kirchlichen Dienst,
die es in Zukunft geben solI und für die sich sowohl Cie
östlichen wie auch westliche Landeskirchen entscheiden können,
in das alte Gefüge einzuordnen haben. Es wäre der Versuch, auf
einern Umwege letztlich das von der i.lehrheit der GtieCkirchen
abgel-ehnte lvlodeIl A doch noch durchzusetzen und an dem
unstrittenen }iiIitärseel-sorgevertrag und seinen Grundel-ementen
festzuhalten.

dietrich

Kontaktadresse des dbv:
Dr. Karl Martin, Am Heienberg 4
65193 Wiesbaden-Sonnenberg
Tel.:06 11 15421 79 -Fax:95459 11

Bankverbindungen:
Sparkasse Speyer
Blz 547 50010
Kto.-Nr.8441

- Verantwortung

Postbank Hannover
81-z250100 30
Kto.-Nr. 1610 01 - 306
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die mehr sein solLen al-s ein neues Etikett auf einer ansonsten
unveränderten Praxis, brauchen eine strukurelle Einbettung,
die ebenfalls vom Leben und l,iesen der Kirche geprägt ist. Den
Gliedkirchen, die sich f ür das lrrodel-1 B (Los1ösung der
Soldatenseelsorger aus dern Staatsdienst und Herauslösung des
Kirchenamtes für die tsundesrvehr aus dem Verteidigungs!ninisterium)
ausgesprochen haben, kommt jetzt eine entscheidende Bedeutung
ztr. lrlur wenn die betroffenen Gliedkirchen für ihre
Soldatenseelsorger veränderte Arbeitsbedingungen mit einer klaren
kirchlichen Anbindung einfordern, rvird es zu rvi-rklichen
Ref orn schr itte n komrnen.

Nach Art. 10 der Grundordnung besteht für die EKD eine
Regelungszuständigkeit nur dann, wenn es sich um EKD-weite
einheitfiche Regelungen handel-t oder solche Regelungen
f ortentrvickelt werden soLlen. tvlit dern Beschluß von Ha1le wird
die einheitliche Regelung der I'lilitärseelsorge, wie sie seit
!957 in der EKD (unter Ausklannerung der Kirchen in der früheren
DDR) bestanden hat, aufgegeben. Soldatenseelsorger aIs
Bundesbearnte müssen eine staatliche Hierarchie und staatliche
Dienststeflen haben, Soldatenseelsorger im kirchlichen
Dienstverhältnis brauchen rein kirchliche VorgeseLzEe und
Seelsorgeämter. Es ist noch völIig offen, ob mit dern kirehlichen
Dienstverhältnis Cie Landeskirche oder die EKD gerneint ist.
Eine K1ärung dieser Frage hängt wiederum von dern strukturellen
Kontext db, in dem diese neuen kirchlichen Dienstverhältnisse
begründet vrerden so11en.

Die EKD kann sich )etzE eine Kompetenz i.S. von Art. 10 der
Grundordnung nicht in der l'ieise zulegen, daß sie beschließt:
Unsere einheitliche Regelung besteht darin, daß in Zukunft eine
uneinheitl-iche Regelung besteht. Für eine sofche uneinheitliche
Regelung hat die EKD f ür sich aLl-eine kein ausreichendes }landat;
dieses erf ordert vielrnehr die I'!itwirkung der Gl iedkirchen. Als
die Gliedkirchen der alten EKD dem I,liIitärseelsorgevertrag von
1957 zustimrnten, haben sie nicht gleichzeitiE einen Freibrief
ausgestellt, irgendwann den Grundsatz der einheitlichen Regelung
aufzugeben, ganz andere Regelungsfornen, die von den bisherigen
wesentlich verschieden sind, zusätzlich aufzunehmen und deren
Einzelheiten ohne die Gliedkirchen auszuhandel-n. Vielrnehr kann
der EKD-BeschIuß von i{al1e, der aIs neues El-ernent für die Zukunft
hauptamtliche Sol-datenseelsorger irn kirchlichen Dienst vorsieht,
nur bedeuten, daß insoweit die Rechtsmaterie wieder auch in
die Zuständigkeit der Gliedkirchen gehört.

Diese ihre Zuständigkeit haben die G1 iedkirchen so auszufül-Ien,
daß sie sich zu der Frage äußern, welche Elemente für sie für
Cie künftigen kirchlichen DienstverhäItnisse, in die hinein
sie künftig ihre Pfarrerinnen unC Pfarrer entsenden so11en,
unverzichtbar sind. Weiter bedeutet diese Zuständigkeit, daß
die Gl iedkirchen, die sich mehrheitl i-ch f ür i'iodell- B
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ausgesprochen haben, direkt an den anstehenden verhandlungen
zv beteiligen sind, damit die genannten Erernente des Model_l_s
B nicht wegverhandelt rverden, sondern wirklich zum Tragen kommen.
Die Erfahrungen beirn Zustandekommen des Militärseelsorge-
vertrages von L95'l zeigen, daß es so gut rvie unmöglich ist,
an einem augehandel-ten Vertragsentwurf nachträqlich rvichtige
Anderungen vorzunehnen. Aus diesein Grund. muß die Mitwirkung
der vertreter des l4odell-s B an den Vertragsverhandlungen von
vornherein siehergestellt werden. Dies muß auch irn rnteresse
der EKD liegen, die auf die Zustimmung der Gliedkirchen zu den
Verhandlungsergebnissen ange\.riesen ist.

Liebe Synodal innen und SynodaIe,
die EKHI{ hat von ihrer Tradition her eine besondere Verantwortung
für eine zei-Lgemäße Fortentwicklung der Soldatenseelsorge. Der
Dietrich-Bonhoeffer-Verein bietet Ihnen auch weiterhin seine
konstruktive t'litarbeit an.

Es grüßt Sie sehr herzlich

Kr.il ,llaJn; {* l"*A
Dr. Karl Martin Jan NiemöLler

Anlage:

Dokumentation:

,,Mandat für Verhandlungen und Vertragsänderungen"
Beschluß der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland zur Militärseelsorge
Halle. Einen l{ompromif in der Frage der
Militcirseelsorge hat am 10. November die
Synode der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) beschlossen. Seelsorge
an Soldaten soll danach auch durch haupt-
amtliche ffirrer und Pfarrerinnen möglich
sein, die im unmittelbaren kirchlichen
Dienst stehen. Nachfolgend der Beschluf
von Halle im Wonlaut:

,,1. Die Synode dank dem Rat der EKD für
seine Bemühung, einen Weg zu frnden, der
eine dauerhafte, möglichst einheitliche Pra-
xis der Militärseelsorge als Seelsorge unter
Soldaten ermöglicht.

Die Synode unterstützt den Rat in der Ab-
sicht, die Diskussion über die Ordnung der
Militärseelsorge im Interesse der Soldaten
und der Zuverlässigkeit des kirchlichen

Dienstes unter ihnen rasch zu einer KIäruns
zu führen.

2. Die Synode binet den Rat, geeignete

Schritte einzuleiten, um die gegenwärtig gu-
ten Arbeisbedingungen der Seelsorge an
Soldaten einschließlich der Finanzierung
dieses Dienstes für das Gebiet aller Glied-
kirchen der EKD zu erreichen.

3. Die Synode gibt dem Rat ein Mandat für
Verhandlungen und Vertragsänderungen auf
der Grundlage der von der Synode in Osna-

brück 1993 bescilossenen Gemeinsamen
Grundsätze. Dabei ist die Seelsorge an Sol-
daten auch von hauptamtlich in diesem
Dienst stehenden Pfarrem und Pfarrerinnen
auf Dauer zu gewährleisten, die nach Ent-
scheidung der zuständigen landeskirche für
die Zeit ihrer Tätigkeit als Seelsorger an

Soldaten in einem unminelbaren kirchlichen
Dienswerhältnis verbleiben. Die dazu nöti-
gen Abmachungen müssen sicherstellen,
daß die für den Dienst unter Soldaten im
staatlichen Hoheitsbereich erforderlichen
Regelungen insoweit für a.lle zu diesem
Dienst von der Kirche berufenen Pfarrer und
Pfarrerinnen angewendet werden.

4. Der Rat wird gebeten, zu prüfen, welche
Veränderungen in der Leitungsstmktur der
Militärseelsorge erforderlich sind, um die
kirchliche Bindung der Seelsorge unter Sol-
daten enger zu gestalten und die Aufgabe der
kirchlichen Lritung wirksamer wahranneh-

men. (Punlc ll und 13 der ,Gemeinsamen
Grundsätze und Entscheidungen")

Die für solche Veränderungen gebotenen

Schritte sind einzuleiten."

46/94 evangelische information
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Nichts ist klarer geworden

Bonhoeffer-Verein kritisiert EKD-BeschluB zur liilitärseelsorge
__ __ ___======= ======== ==== ==

Nach Ansicht des Deitrich-Bonhoeffer-Vereins (dbv) ist durch

den am 10. November in Hal-l-e von der H(D-Synode besch1o"".n.rt

Kompromiß zur Mil-itärseelsorge nichts kl-arer geworden. Das

angestrebte Ziel, die Strukturen der Militärseelsorge in ganz

Deutschland auf dem lrleg einer Neuordnung und Reform zu

vereinheitlichen, ist nicht erreicht worden. Die

Meinungsunterschiede waren so groß, daß die EKD-Synode die
verschiedenen Vorstellungen über die Struktur der

Militärseelsorge (der Hauptunterschied: Sol-datenseelsorger

entweder als Staatsbeamte oder im unmittelbaren kirchlichen
Dienstverhältnis) nebeneinander stehen lassen mußte. Jede

einzel-ne Landeskirche wird in Zukunft für sich entscheiden,

in welchem Status die von ihr beauftragten Soldatenseelsorger
ihren Dienst verrichten sol-len.

Positiv an dem EKD-BeschIuß ist, daß nunmehr auch die westl-ichen

Landeskirchen die l{ögliehkeit haben werden, ihre
Soldatenseelsorger aus dem Staatsbeamtenverhältnis

herauszunehmen und in den kirchl-ichen Dienst zurückzuführen.

AIle westlichen Landeskirchen, die für Modell B votiert haben,

sind aufgefordert, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.

Die entsprechende synodale Willensbi}dung und Beschlußfassung

sollte in all-en diesen Landeskirchen unmittelbar vorbereitet
werden. Negativ an dem EKD-BeschIuß ist die Gefahr, daß die
Grundsystematik des bisherigen Militärseelsorgevertrages
erhalten bleibt und daß lediglich eine Ergänzung stattfindet,
nämlich zu den schon vorher möglichen nebenantlichen

ldlitärpfarrern im kirchlichen DienstverhäItnis in Zukunft

noch Eauptantliche im kirchlichen Dienstverhältnis treten.

Wenn Platz nicht reicht, neue Seite (nicht Rückselte)
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Die Pressemitteilung Ir, ezeili$ in das Feld tippen!

Es könnte dann die Situation eintreten, daß

hauptamtlichen Soldatenseelsorgern im kirchlichen
Dienstverhältnis ein staatliches Kirchenamt für die Bundeswehr

aLs Dienstbehörde und staatl-iche Mil-itärdekane al-s Vorqesetzte

zugemutet werden.

Für den dbv wäre eine sofche Entwicklung nicht akzeptabel.

Damit würden Grundforderungen verletzt, die an einen kirchlichen
Verkündigungsdienst und an einen kirchl-ichen Seel-sorgeauftrag

zu richten sind. Die Ordnungen und Strukturen für den Dienst

unter den Sol-daten müssen sich aus dem Wesen der Kirche und

aus dem Grundverständnis des chri-stfichen Glaubens ergeben.

Der Staat kann nicht Auftraggeber oder Dienstherr für
Verkündigung und Seelsorge sein. Der dbv häIt an seinen

bisherigen Forderungen für ei-ne Neuordnung der Sol-datenseelsorge

fest und wird die weitere Entwickl-unq daran messen.

Im Einzelnen fordert der dbv:

1. Soldatenseefsorger dürfen nicht Staatsbeamte sein, sondern

müssen in einem kirchl-ichen Dienstverhäftnis stehen. Nur

wenn der EKD-Beschluß den Weg für die langfristige Umstellung

al-l-er Soldatenseelsorqer in kirchl-iche Dienstverhäl-tnisse

ebnet, ist er aIs Übergangsregelung annehmbar. Wenn er

dagegen die langfristige Vereinnahmung der Landeskirchen

in den neuen Bundesfändern (und der Landeskirchen in den

al-ten Bundesländern mit dem Votum für Modell B) in die

wesentlichen El-emente des bestehenden Militärseelsorgevertra-
ges zur Folge haben wird, muß der Streit um die Militärseel--
sorge fortgeführt werden. Es wird bafd herauskommen, in
wel-cher Richtung der EKD-Beschluß tatsächlich gemeint ist
und verstanden wird.

2. Das Kirchenamt für die Bundeswehr muß aus dem

Verteidigungsministerium herausgelöst und in eine rei-n

kirchliche Behörde überführt werden. Der Vorschlag,

Organisations- und Personal-fragen in staatficher

Wenn Platz nicht reicht, neue Seite (nicht Rückseite)
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Zuständigkeit zu belassen und theofogische Fragen, die bisher
auch unter dem Dach der staatl-ichen Zuständigkeit angesiedeJ-t

hraren, in Zukunft in kirchlicher Verantwortung zu beheimaten,

verkennt den untrennbaren Zusammenhang von Ordnung und

Auftrag des kirchlichen Dienstes. Auch in einer Übergangszeit

darf es nicht dazu kommen, daß für hauptamtliche

Soldatenseelsorger, d.ie in einem kirchlichen DienstverhäItnis
stehen, das staatl-iche Kirchenamt für die Bundeswehr und

die staatlichen Mil-itärdekane weisunqsbefuqt werden.

3. Für den Lebenskundlichen Unterricht, der im Augenblick auf

der Basis einer militärischen Dienstvorschrift von

Militärpfarrern abgehalten wird, muß eine ausdrückliche
Vereinbarung zwischen Staat und Kirche getroffen werden,

die den kirchlichen Auftrag, Inhalt und Rahmen für diesen

Unterricht sicherstellt. Niemand von den künftigen
hauptamtlichen Soldatenseelsorgern in einem kirchl-ichen
Dienstverhältnis soll-te von seiner Kirche für das Arbeitsfeld
Lebenskundlicher Unterricht zugelassen werden, bevor diese

Vereinbarung erreicht ist.

Für die zu erwartenden weiteren Diskussionsprozesse zum Thema

Militärseelsorge bietet sich der dbv als Forum an. Der dbv

bittet al-Ie Betroffenen und fnteressierten, d.urch Zuschrift
an den Verein ihre Zustimmung zu den Reformforderungen des

dbv zu erklären. Auf diese tr'leise wird es dem Verein möglich,

sich in seinem weiteren Vorqehen breiter als bisher abzustimmen.

Kontaktadresse des dbv: Dr. Karl- Martin

Vorsitzender des dbv

Am Heienberg 4

65193 Wiesbaden-Sonnenberq

Tel: 0611 / 54 21 79

Fax: 0611 / 954 59 11

Wenn Platz nicht reicht, neue Seite (nicht Rückseite)
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l,Ii1itärseeI sorge
nach Halle

idea Nr. L33/94 vom t-7. November

Bonhoeffer-Verein: ltilitärseelsorge-Kompromiß nur aIs rbergang annehmbar

"soldatenseelsorger dürfen nicht Staatsbeamte sein"

W i e s b a d e n (idea) - Kritik am jüngscen Beschluß der EKD-Slmode zwr
Milit.ärseelsorge hat der,Dietrich-Bonhoeffer-Verein (wiesbaden) geübE" Durch
den am 10. November in Hal1e/Saale ohne Gegenstimmen verabschiedeten KomPro-
mj.ß sei "nichEs klarer gewordenrr, heißE es in einer Pressemitteilung des
Vereins "zur Förderung christlicher Verantwortung in Bundeswebr, Kirche r:nd
Gesellschaft". Die Synode beauftragte den Rat der EI(D zu Verhandlungen mit
der Bundesregierung ü-ber eine Zusatzvereinbarung zurn Mi-Iitärseelsorgever-
Erag, wonach künftig die einzelnen Landeskirchen bestimmen könnt,en, ob ihre
Militärpfarrer als SEaats- oder Kirchenbeamte Dienst Uun. Für den Bonhoef-
fer-Verein ist dies höchsEens aIs eine Übergangsregelung hinzunetrmen, die
den Weg für eine langfristige Umstellung aller MiliEärgeistlichen in kirchli-
che Dienstverhältnisse ebne: "Soldatenseelsorger dürfen nicht Staat9beamte
sein.tt

Werrn der Kompromiß eine rtlangfristige Vereinnahmung'r der 13 Landeskirchen,
die den Beamtenstatus für Militsärpfarrer ablehnen, zur Folge Lrabe, müsse der
Streiu um die Militärseelsorge fortgeführt werden. Auf jeden FaIl müsse das
Evangelische Kirchenamt für die Bundeswehr aus dem Vert,eidigungsministerium
herausgelöst werden. "Nicht akzeptabel'r wäre es, wenn Soldat.enseelsorgern im
rein kirchlictren Dienst ein st.aat,liches Kirchenamt, als vorgesetzte Behörde
rrzugemutetrr$terde. Der von KarI Martin (Wiesbaden) geleiEete Verein ist nach
dem Theologen der Bekennenden Kirche Dietrich Bonhoeffer (1905-1945) benannt.

(tzz/g+/q)

Militärseelsorge: Die Kirche fand einen Kompromiß

Kleiner Ost-Erfolg
arge Tnit sah es so aus, als ob die Ostdeut-
schen nicht nw den grünen Pfeil für Links-
abbieger und die gelbe Eule für den Natur-

schutz in die deutsche Einheit einbringen wtir-
den, sondern auch eine Neufassung des Militär-
seelsorgever.trages.

Die ostdeutschen Kirchen wollten dem seit
1957 in der Bundesrepublik geltenden Vertrag
nicht beitreten. Sie haben etwas dagegen, daß
Militärpfarrer Bundesbeamte sind, bezahlt vom
Verteidigungsministerium.

Sie fürchten, zu große Staatsnähe könnte die
Folge sein, nach dem Motto: ,,Wes Brot ich eß,
des Lied ich sing." Ihre Forderung, Militlirpfarrer
sollten bei der Kirche angestellt, nur ihr verant-
wortlich sein, fand übrigens prorrinente west-
deutsche Unterstützung, zum Beispiel durch den
Bonhoeffer-Veröin, den ehemaligen Bundösver-
fassungsrichter Helmut Simon und den Richter
im Ruhestand, das früüere EKD-RatsmitgJied
Martin Niemöller.

Die ostdeutschen Kirchen bewirkten, daß itr
die innerkirchliche Diskussion neben Modell A
(Militärpfaner als Staatsbeamte wie bisher im
Westen) das Modell B aufgeuommen wurde: Mi-
litiirpfarrer,. die bei der Kirche angestellt sind -
also eine Anderung des bestehenden Vertrages.
Die Mehrheit der 24 Gliedkirchen der Evangeli-
schen Kirche plädierte für Modell B.

Die Synode der Evangelischen Kirche in Halle
setzte sich in der vergangenen Woche über dieses

Votum hinyeg. Man einigte sich auf einen Kom-
promiß. Danach haben Landeskirchen in Ost und
West die Wahl, ob sie ihre Militärpfarrer in den
Dienst der Kirche oder des Staates stellen. Kein

, nur Zusatzver- Au s :
Regelung nach DIEwill, kann nach 

ZEIT
Und das ist, wie die Dinge liegen, durchaus ein 18 -

Erfolg für die ostdeutschen Protestanten. Nov .
Marlies Menge I99 4
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Die Synode der EKD fand in Halle nach jahrefangem Streit über d.ie zukünftige Gestaft
der Mil-itärseeLsorge zum tragfähigen Kompromiß - Der Kmprmiß an der Saale
Von Hans-Albrecht Pfl-ästerer in: Dtsch AIIq SBlatL 46/94 vom 18. Nov. !994

fr,1"i ivnitaruischoi' war verslhnupft .

I I Aber das lag an seiner Erkalhugr - und keineswegs an seiner laune.
Die Müitärseelsorge, befund Hartmut
Iöwe, mässe der Entscheidung der Syn-
ode der Evangdischen Kirche il Deutsch-
land @KD) weder schwereD Herzens noch
leicht mu:rend folgen, sie könne dies viel-
mebr hoch zufrieden tun. Der Konsens -
am Ende einer in Phasen leidenschaft-
Iichen Debatte - ziele auf eine Fortent-
wicklung des Militäiseelsorgevertrags aus
dem Jahr 195?. Und das sei gut so.

Wer der Müitärseelsorge gewogen ist,
kann 44sh myTgs tr}inschät4;6g mit dem
BescbluS von Halle aul jeden Fall zulrie
den sein. Wer sich in der Politik oder von
den Offizieren fur die Diskussion um die
zuküdtige G€stalt des Dienstes an den
Soldaüen interessiert habe, werde es er-
süaunlich finden, wie die orangdische Kir-
che den Eindmck der Zerstrittenheit und
der unnützen Diskussionen letztlich zu
zersheuen vermochte und zu einer ver-
nünftigen Ubereinkunft gelangt sei, mit
der man wbHich arbeiten könne. Die Er-
leichtenrng und die Verwundenr.ng über
die doch ags[ imms3 norzrale evange
lische Kirche wird nach Einschätzung des
Militärbischofs sehr viel größer sein als die
Kritik. :

Der Konsens sieht vor, daß sich evange
lische Militärseelsorge in hkunft in ein-
heitlicher Praxis, aber mit uaterschied-
lichm Rechtsfotrnen ereigDen soll Nach
der Kompromißformel, zu der es keine
Gegenstimmen gab, soüen in allen öst-
Iichen und westlichen Mitgliedskirchen
der EVangelischen Kirche in Deutschland
neben Militärpfarrera, die Staatsbeamte
sind, auf Dauer auch Pfarrerinnen und
Pfarrer im kircblichen Dienst die SeeI-
sorge in der Bundesvehr gewährleisten.
Dabei haben sowobl die östlichen wie die
westlichen Landeskirdren die Wahlhoheit
arischen den beiden Rechtsformen. Und
eine lösuag, die 

"entlang 
der alten Staats-

grenze verläuftu, so Ratsvorsitzender
Klaus Engelhardt, wurde'damit bewuSt
venoieden.

Mit ihrem Beschluß erteilt die Synode
dem Ra! der EKD ein Mandat für ,Ver-
handlungen und Vertragsiindenrngen".
Sie unterstützt ihn in der Absicht, die Dis-
kussion über die Ordnung der Militärseel-
sorge im Interesse der Soldaten und der
Zuverlässigkeit des kirchlichen Dienstes
unterihnen rasch zu einer Kllinug zu füh-
ren. Auch soll der Rat Schdtte einleiten,
num die gegenwärtig guten Arbeitsbedin-
gungen der Seelsorge an Soldaten ein-
schließIich der Finanzienrng dieses Dien-
stes fiu das Gebiet aller Gliedkirchen der
EKD zu erreichen'. SchließIich soll ge
prtidt werden, welche Konsequenzen der
verabschiedete Kompromiß für die Lei-
tungsstruktu der Militiirseelsorge hat.

Der Weg zu diesem Kompromiß, nach
dem es, so die Synodale Flisabeth tr'aber,
im Sheit um die Militärseelsorge keine
C'ewinner und Verlierer gebe, war lang
und verschlungen. Die Debatte, von zahl-
reichen Angehörigen der Bundeswehr ver-
folgt; warzeitrreise spitz und hitzig und
verlief auch schon mal aul dem scbmalen
Grat des Verletdichen. Kernfrage derAus-

einandersetzuagen war, ob die lvlilitft-
pfaner weiterhin Staatsbeamte bleiben
sollten. Wegen der Gefahr einer zu großen
Nähe zum Staat hatten die ostdeutschen
Iandeskirchen nach der Vereiniguag im
Jahr 1991 die tibemahme des Militärseet-
sorgeverbages abgelehnt. Auch einige
westdeutsche Gliedkirchen hatten eine
Revision befiiusortet. Noch im Sommer
hatte der Rat fur Neuverhandlungen op
tiert.

F)nlh hatte sich in der Debatte abge
zeichnet, daß das äeI einer einheitlichen
rechtlichen Ordnung der Militärseelsorge
für den gesamten EKDBereich nicht er-
reichbar sein würde. Das überraschte inso
fern, als im Vorfdd der Synode noch zwei
konbare, einander ausschließende Model-
le des zu!ünftigen Dienstes an den Solda-
ten zur Verhandluag und Entscheidung
anstanden, Davon war nun kaum noch die
Rede: Der Streit zwischen den Befurwor-
tem und den Gegnern eiaer Andenrng des
Militärseelsorgevertrags sollte nicht zur
Zerreißprobe für die Einheit der EKD
werden,

AuJ eine dude Losung fur die Neurege
lung der Seelsorge an den Soldaten lenkte
eine Initiative des Münchner Theologie
professors Thrtz Bendtorff zugu:csten
ei.ner differen-ierten lösung hin, da eiae
Revision ohne breite Zustinmuag keinen
nützlichen Beitrag zur Klarung des Streits
zu leisten vennöge. So regte er an, in Ver-
handlungen nit dem Staat eine Vertrags-
ergänzung anzustreben, die dauerhaft
auch die Seelsorge an Soldaten durch
Pfarrer im kirchlichen Dienst zuläßt.
Durch ergänzende Abmachuagen sollten
für sie dieselben Arbeitsbedingungen ge
sichert werden wie für jene Militärpfarrer,
die Staatsbeamte auf Zeit sind. In die glei
che Ridtung votierte der hannoversche
Landesbischof Horst Hi:schler: Den Lan-
deskirchen sollte erl,aubt werden, kirch-
Iiche Pfarer mit dem Dienst ia der
Bundeswehr zu beauftragen, die den Mili-
tärpfarrern nach Rechten und Pflichten
gleichgestellt sind. So könne verhindert
werden, daß man einander über den Trsch
ziehe.

Ratsmitglied
Werner Hofuann
(Mirnchen) mahnte
den Konsens atr,
auf den die Kir-
chengemeimchaft
hin angelegt ist.
Gegen das Votum
der Landeskirchen,
die an dem beste
henden Vertrag
festhalten wollten,
sei öeser nicht zu
ändem. inhalt und
Leitung der Mili-
tärseelsorge mü.tr
ten einheitlich sein,
danrnter könne es
Unterschiede gF
ben. Durch eine Er-
gänzung zusr be
stehenden Verhag
sei sicherzustellen,
daß bei der Betreu-
ung der rund 8000

evangelischen Soldaten in Ostdeutsdrland
die dortigen T.^ndeskirchen fünf bis acht
hauptamtliche Pfarer im kirchlichen
Dienst einsetzen können. Ein solcher Zu-
satz bedtirfe lediglieh der Zustimmung der
Kirchen in den neuen Ländern. nWanrm
soll ich mich ausziehen, wenn ein anderer
schwitzt?" provozierte der Synodale Axel
von Campenhausen (Hannover) das Ple
num und plädierte fur den Status quo im
Westen bei gleichzeitigem nnüchternem
Arrangement" im Osten für eine Zeit des
Ubergangs.

Zuvor hatte der Hamburger Synodale
und Oberst Herwig Pickert mit deutlichen
Worten die Verunsichenrng beklagt wel-
che die fortwährende innerkirchliche De
batte bei den betroffenen Soldaten aw-
Iöse, und aul das angeschlagene Verbauen
der Kirche hingewiesen. Den Kuchen
essen, zugleich behaltm und von einem
anderen bezahlen lassen zu wollen - sol-
che Logik trage Züge von Schizophrenie.

Hartmut Löwe:

>In der Praxis der
Militärseelsorge wird
sich nichts ilndern.

Gar nichts<

Der Erfurter Heino Fdcke meiate, es
dürfe doch nicht wahr sein, daß nun, wo es
darum gehe, den Erfahnngen und Be
fürchtungen der ostdeutschen Kirchen
Rechnung zu bagen, nunser Vertrauens-
vorat nicht zu reichen sdreintu. Erwamte
davor, das hohe Gut der llbereinstim-
mung herunterzr.ueden. Ln seiner Spur be
gründete der Synodale Ludwig Große aus
Bad Blankenburg seine Schwierigkeiten,
der Kompromißforurel zuzustimmen. Es
habe vor der Synode ein mehrheitliches
Mandat aus den Landeskirchen an den

Militärpfgrrer Michael Danne (Munster) im Gespräch mit Soldaten
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Die Synode der EKD fand in Halle zum Kompromiß
Der KomporomiS an d.er Saale

- Dtsch Allo SBla1-1. 46l94 rram'lR wnrr 'l 9O4

Immerhin blieb es den ostdeutschen uls bemühen, daß die doch sehr lockere
synodale-n erspart, nadr der Kirchensteu- und lose verabredung im östlichen Be
er und der Regelung für den $eligions- reich - auch wenn noch keine rechtliche
unterricht eine westlich ausgerichtete tö Zusichenrng gegeben ist - verbindlicher
sung übernehmen zu mtissen. Das mag vor ort pralaiziert werdeD kann. t{is1 ffi
den meisten die Zustimmung erleichtert mit gutem w]Ien auch jetzt schon man-
haben. Jtrrgen Schmude, der Präses der cherlei zu verbessern.o

Kleinster
geneinsamer Nenner
MeckI. Kzeitq. 47l94

Die ostdeutschen Kircben wollten
wegen ihres friedensethischen Zeugnis-
ses nicht dem Militärseelsorgevertag
beitreten, nach dem Militärpfanei
Staatsbeamte auf Znit sind und das
zuständige Kirchenamt eine dem Ver-
teidigungsmir/rsterium nachgeordnete
Bundesbehörde. ist. Von westlicher
Seite aber war überwiegend Zustim-
mung zur bestehenden haxis zu hören.
Also nahm man sich viel Kraft und Zeit,
um einen gemeinsamen Weg zu finden.
Und als Etappe auf dem Weg wurde
1993 ein erster Kompromiß ausgehan-
delt. Statt den bestehenden unterschied-
lichen Ist-Zustand in Ost und West fest-
zuschreiben, sollte 1994 zwischen zwei
Modellen entschieden werden, die
beide Verhandlungen mit der Bundes-
regierung einschlossen, wenn auch in
unterschiedlich weitgehendei Form.

Das alles ist nun plötzlich nicht mehr
wahr. Der nun ausgehandelte Kompro-
miß (s. u.) verdient den Namen eigent-
lich nicht. Denn das angestrebte
gemeinsame Ziel det Einheit wurde
aufgegeben. Jede Landeskirche wird in
Zukunft, vorausgesetzt, die Politiker
stimmen zu, ihren eigenen Weg gehen
können. Geeinigt hat man sich nur auf
den kleinsten gemeinsamen Nenner:
daß Soldaten ein Recht aufSeelsorge an
ihrem Wirkungsort haben. Und ist
zugunsten einer pragmatischen Rege-
Iung weiteren Debatten zum Verhiiltnis
von Kirche und Staat in einer demolqa-
tischen Gesellschaft aus dem Weg
gegangen.

Nun ist es in einer Kirche. die unter-
schiedlich verfaßte Landeskiichen ver-
eint, nichts Ungewöhnliches, wenn
diese bestimmte Arbeitsfelder unter-
schiedlich regeln. Es gibt nur zu'denken,
daß dieser Vorschlag aus einer Ecke
kam, aus der sonst immer wieder - sei
es bei Kirchensteuern oder Relisionsun-
terricht - diese Einheit besöhworen
wurde. So äußerte z.B. Axel von Cam-
penhausen (Hannover),. er wechsele
doch nicht das Hemd, nur weil sein
Nachbar schwitze. Gelernte DDR-Bür-
ger werden da unangenehm an Kurt
Hagers Meinung zur Perestroika erin-
nen.

Nach Außen:ngen ostdeutscher Syn-
odaler ist den meisten'von ihnen die
Zustimmung nicht leicht gefallen.
Erleichtert wurde sie ihnen, weil ihnen
erspart wurde, einer althergebrachten
westdeutschen Lösung zuzustimmen.
Und da es auch westdeutsche Landes-
kirchen gibt, die sich für eine von der
Kirche verantwortete Soldatenseelsor-
ge aussprechen, wird auch eine emeute
Trennlinie entlang des früheren Todes-
sreifens vermieden. Wenn, ja wenn
Bonn dieser dualen Problembeseitigung
zustimmt.

Tilman Baier

benundPfarer, die demstaatzurDienst- tr die uN-Konvention über die Rechte der
leistun^g_überstellt sind', mutmaßt Milittu- Kinder ia Bund und Ländern rrmztssfssa;
bischof Harhut Löwe. 

"Die 
ebheitliche tr überzeugende und wirls"me kinder-

kirchliche Leitung freundliche und femilisngssscht€ Rab-
und Verwaltung menbedingungen zu schaffen, wie sie die
der Militärseelsor- Situationlä'ngsterforderlichmacht.
ge ist gewäbrlei- Der Kirche könne es vom biblischen
stet, und desn'egen Verständnis her nicht g[eichgültig sein,
sehe ich überhaupt welche Lebensbedi,ngungen Kinderin der
keine hobleme. In Ci€sellschaft vorfinden. Erwachsene mü.&
der harris wird ten Kinder neu walmehmen und sich be
sich nichts, gar mühen, sie wirklich zu verstehen. DAzu sei
nichts ändern." eil Perspeltivenwechsel nötig. tr\ir die

Klaru Engel- Frage, welche Kirche das Kind braueht,
hardt rechnet mit bedeute dies, daß statt des gemeiudege
eiaem zeitrauben- rechten Kindes die kiadgerechte Gemein-
den Prozeß. Und de gefordert sei.
fur Hartmut Löwe Die Kundgebuag spitzte öe Erörterun-
verlangt die Vor- gen teilveise sinLlagsnd zu. EntJang einer
stellung, wie lange Feststelluag des Bates der EKD in seinem
zu verhandeln sein Wort zum Intemationalen Jahr der Fami-
wird, prophetische lie 1994: ,Zu mehr Lebensmut au&unrJen
Gaben. oNeue wird nur ein hobler moralischer Appell
Rechtsfiguren sein, wenn die BereitschaJt fehlt, unsere
schmeckenderVer- I-ebenwerhältnisse stnrkturell zu verbes-
wattung selten. Da sern.' Daß diese qualifizierte Verlautba-
wird es in der er- nrng der Synode einstimming verabschie-
sten Phade manche det wurde, war nictrt zuletzt auch ein
Zögerlichkeit ge Dank ftu die vorzügliche Vorarbeit.
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Zum Bericht über die Beratung der EKD-Synode zur "Soldatenseelsorge"

Mi-t Verwunderung habe ich gelesen, daß die Synode der EKD keinem Kompromiß
zur künftigen Struktur der Soldatenseelsorge zugestimmt hat, sondern - entge-
gen der Entscheidung der letzten Tagung - weiter das Nebeneinander von ver-
schiedenen Modellen für möglich häIt. Dabei soll nicht mehr die ehemalige
"Staatsgrenze" die Trennlinie darstellen, sondern die Landeskirchen sollen
entscheiden. Dadurch könnte es geschehen, daß sogar innerhalb der Bundes-
Iänder gegensätzliche Entscheidungen fallen. - Ich kann mir nicht vorstellen,
daß die Bundesregierung dieser "Lösung" zustimmen kann, nach der ein "Mi1i-
tärbischof" kaum übersehen könnte, was wo gilt - geschweige denn ein Lei-
tungsorgan der Bundeswehr!
Mit Befremden, ja Zorn, höre ich aber die Begründung für die Weigerung, den
Kompromiß "Modell B" zu akzeptieren. 0ffenbar keine Außenseiterposition zeigt
die Außerung des Herrn v.Campenhausen, "er wechsle doch nicht das Hemd, nur
weil der Nachbar schwitze". Für ihn sind wir al-so i-n den östlichen Kirchen
unbequeme Nachbarn und nicht Glieder der einen Familie, die endlich gemeinsam
in einem Hause wohnen darf! - Ein neues "Hemd" muß geschneidert werden, wenn
nicht alle in das alte eines Partners passen ! -

Gegen "Modell B" habe ich kein Argument gehört außer dem Wunsch, am "Bewähr-
ten" festzuhalten. Dagegen gab es Verdächtigungen und böswillige Unterstel
Iungen,soweit die Beiträge nicht einfach von falschen Alternativen ausgingen.
ti'lir waren offenbar bei der Kritik am "Modell A" zu sehr besorgt, nur ja nicht
die bisherige westliche Praxis ähnlich hart anzugreifen, wie wir unsere Ver-
gangenheit verurteilt sehen. Deshalb möchte ich jetzt die Kritik deutlicher
aussprechen: Ich meine, der alte Vertrag und die Fortentwicklung als nModeII

A" stehen im Widerspruch zum Selbstverständnis von Staat und Kirche: Kein
Staat darf sich eigene Beamte halten, das Evangelium Jesu zu verkünden und
die Sakramente zu spenden (oder die Lehren einer anderen Religion zu ver-
künden und deren Riten zu vollziehen) ! Die Kirche müßte gegen solche Anmaßung
protestieren, statt sie durch einen Vertrag zu billigen. Es ist bisher ver-
säumt, die theologische Frage nach dem VerhäItnis von Staat und Kirche zu
k1ären.
Dazu ein Rückblick in die Kirchengeschichte:
Seit dem 4.Jahrhundert galt die Meinung fast unangefochten, daß Staat und
Kirche praktisch identisch seien, da Staatbürger = Kj-rchenglied. Koexistenz
von Bürgern verschiedener Konfession in einem Staat war weithin undenkbar.
So konnten auch kirchliche und weltliche Obrigkeit in einer Person vereinigt
sein. Durch die Reformation hat sich das nicht geändert. Dabei war diese
Meinung immer eine Fiktion: die Leidensgeschj-chte der Juden und die Ketzer-
verfolgungen sind deutliche Belege dafür. Erst 1871 (Personenstandsgesetze)
ist diese Fiktion teilweise aufgegeben, konsequent erst in der Weimarer
Verfassung ciurch den iapidaren Satz (Art.i37, Abs.1): "Es besteh-r. keine
Staatskirche." Aber offenbar hat sich diese Erkenntnis bis heute nicht ins
allgemeine Bewußtsein rücken können, trotz der Kritik an der "Allianz von
Thron und Altar" in den zwanziger Jahren, der Erfahrungen des Kirchenkampfes
und der lebhaften theologischen Dispute über das VerhäItnis von Staat und
Kirche in der Nachkriegszeit. Vor dem Abschluß des Militärseelsorgevertrags
1957 hat Otto Dibelius (dessen Theologie in der Kaiserzeit geprägt worden
war) bewußt eine Aussprache darüber verhindert.

Die überfä1lige theologische K1ärung dieses Themas wäre jetzt vor der Erörte-
rung über die Struktur der Soldatenseelsorge notwendig gewesen und ist auch
in vielen Kreisen begonnen. Um so unverständlicher ist mir, daß die Synode in
Halle diese Fragen hat ausklammern können. So rst der pej-nliche Eindruck ent-
standen, den der Synodale Pickert mit den Worten gekennzeichnet hat, es sei
zum Thema Soldatenseelsorge ein "SteLlvertreterkrieg" über unterschiedliche
Auffassungen des Verhältnisses von Staat und Kirche geführt worden.

Ich hoffe, daß der Rat dennoch die Verhandlungen mj-t der Bundesregierung in
Richtung auf "Modell B" führen wj-rd!

PauI-Friedrich Martins, Gr. Wollweberstraße 13, 17033 Neubrandenburg
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VERSOHNUNGSBUND e. V.

Entwarnung für
Militärseelsorge

Die Mehrheit der landeskirchli-
chen Synoden hatte sich für sich
für eine Ver?inderung des seit 1957

bestehenden Militlirseel-
sorgevertrages ausgesprochen. Die
Synode der Evangelischen Kirche
in Deutschland (EKD) aber hat
jeta in Halle entschiede& den
Miliüirseelsorgevertrag grund-
sätdich beizubehalten, allerdings
den Landeskirchen
unterschiedliche Verfahrensweisen
zuzugestehen und dafür nach
Möglichkeiten suchen zu lasen.
Der Beschluß wurde "Kompromiß"
genannt

Die Militärseelsorge der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland
(EKD) sollte auf eine neue Grund-
lage gestellt werden. So hatte auch
der Rat der EKD entschieden,
nachdem die Mehrheit der lan-
deskirchlichen Synoden gegen die
Beibehaltung des bisherigen
Militärseelsorgevertrages votiert
hatte. Die im November in Halle
tagende Synode der EKD war ge-

beten worden5 grünes Licht für
Neuverhandlungen mit der Bun-
desregierung ar geberL damit
Militlirgeistliche künftig nicht
mehr Staatsbeamte, sondern
Kirchenbeamte sind und das Kir-
chenamt für die Bundeswebr aus
dem Verteidigungsministerium
herausgelöst und in kirchliche
Strukturen eingebunden werden
kann. Die Veränderung des bishe-
rigen Militlirseelsorgevertrages
war vor allem von den Landeskir-
chen Ostdeutschlands, aber auch
von einer Reihe westdeutscher
Kirchen gefordert worden - eine
Mehrheit von 14 zu 7 Landes-
kirchen - bei drei Enthaltungen -
hatte sich für die Anderung des
Vertrages ausgesprochen.

Bei den Diskussionen auf der in
llalle tagenden EKD-Synode
erklärte der westdeutsche Jurist
Axel von Campenhausen in sei-

Deutscher Zweig des lnternationalen Versöhnungsbundes
lnternational Fellowship of Reconciliation , La Röconciliation

nem Plädoyer für den Vertrag:
n\{31rm soll ich mir das Hemd
ausziehen, nur weil mein Nachbar
sch\ritz?" Der Braunschweiger
Synodale Lüers sprach sich dafür
aus, "doch Geduld zu haben mit
den Menschen aus den neuen Län-
dern", und die bayrische Kirche
hatte ausdrücklich zu Protokoll ge-
ben lassen, daß sie des vorgeschla-
gene Veränderungsmodell "nicht
akzeptierön wird".

Eine Reihe von Synodalen trateD,
unterstützt vom hannoverischen

weiteren Känrng der künftigen
Modalitäten von Militärseelsorge
das Gespräch mit den Politikern
zu zuchen. "Die Synode bittet den
Rat, geeignete Schritte eirzuleiten,
um die gegenwärtig guten Arbeits-
bedingungen der Seelsorge an
Soldaten einschließlich der Fi-
narzierung dieses Dienstes füLr das

Gebiet aller Gliedkirchen ztr
erreichen."

Zallreiche Soldaten in Uniform
waren auf der Synode erschienen,
nm mit den Synodalen ar
sprechen. Beobachter der Synode

stellten angesichts des

"Konsenses" der EKD fest, daß in
den leitenden Amtern der
Evangelischen Kirche in
Deutschland gegenwärtig keine
Kritiker des bestehenden Mli-
tärseelsorgvertrages mehr ver-
treten sind. Der Prlisident des Kir-
chenamtes der EKD, Otto von
Camphausen,
anschließend,
Neuregelung

erklärte
gestzliche

Milittir-
elne
des

Landesbischof Hirschler.
schließlich dafür eiru die Lan-
deskirchen mögen entsprechend
ihrer unterschiedlichen Ent-
scheidungen auch unterschiedliche
Regelungen treffen. Ein
"juristischer Wirnvarr erster
Klasse", beurteilte zvar Jan
Niemöller die Aussicht dieses
Vorschlages, aber dieser Vor-
schlag wurde bei 14 Enthaltungen
einstimmig angenommen. Die
Entscheidung wurde aufgrund der
Einstimmigkeit als neuer
"Konsens" der EKD-Synode zum
Militärseelsorge-Vertrag
bezeichnet. Der thüringische
Synodale Ludwig Grosse nannte
seine Zustimmung "ein Opfer für
die Einheit der Kilche" und
brachte angesichts der eindeutigen
Mehrheit der Landeskirchen, die
sich gegen den bestehenden
Militlirseelsorgevertrag
ausgesprochen hatte, seine Zweifel
an udem demokratischen
Verfafuen" zum Ausdruck.

Der Synodalbeschluß stellt es

ktinftig den Landeskirchen, die
sich gegen den bisherigen Mili-
tärseelsorge-Vertrag ausgespro-
chen hatten, arheim, ihre Mili-
lärpfarrer, die nach dem Vertrag
Staatsbeamte auf Znit sind und
vom Staat firrarziert werder;
kihftig als Kirchenbeamte at
übernehmen. Er bestätigt, daß das
Evanglische Kirchenamt für die
Bundeswehr weiter dem Vertei-
digungsministerium untersteht und
beaufuagt den Rat der EKD, zur

- Verantwortung 15/94 S. 243 -

seelsorgwertrags sei in den
nächsten zlti Jahre nicht al
erwarten. Der Synodalbechluß
erfordere eine Reihe "sorgfältiger
Gespräche" mit der Bun-
desregierung.

Vorsitzender: Pastor Konrad Lübbert

25436 Uetersen, Kuhlenstraße 5a-7
Telefon O41 22 | 3663, Fax 0 41 221 1023
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EVANGELISCHE
MILITARSEELSORGE

Ohne
Not, aber
genötigt
Der >Kompromiß von Halle<
ist eine Reform zum Schlechte-
ren. Von Jan Niemöller

Das Durcheinander ist perfekt! leut
sollen also nach dem Beschluß der
jüngsten Synode der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) die
24 Landeskirchen frei wählen, ob ihre
Militärseeisorger a\s Beamte des Staa-

fes oder a\s Pfarrer im kirchlichen
Drensr ihrer Aufgabe nachgehen. Der
Präses der Synode, Jürgen Schmude,
erklärte dazu, der seit 1957 geltende
Militärseelsorgevertag solle nicht ab.

geschaft, aber so geändert werden,
daß künftig beide Gestaltungsformen
möglich sind. Diese Lösung ist von
vielen als tragfähiger Kompromiß hoch-
gerühmt worden. Es fäl]t mir schwer,
hierzu nicht eine Satire zu schreiben.

Da hatte ein Auschuß der EKD nach
monatelanger Arbeit der Synode in Os-

nabrück im vergangenenJatu die Alter-
native vorgestellt: entweder Modell A,
das den Militärseelsorgeveruag im we.
sentlichen bestehen läßt; oder Modell B,

nach dem die Seelsorger der Soidaten in
einem kirchlichen Dienst und Besol-

dungsverhältnis stehen sollten und das

Kirchenamt in die Kirche eingegliedert
und nicht mehr dem Verteidigungsmini-
ster zugeordnet sein sollte.

Die Synode windet sich. Man möchte
- so der Präses - von den Gliedkirchen
Stellungrahmen einholen und, anders
als 1 957, darauf aufbauend ein Votum
des Rates der EKD haben. Die Stellung-
naimen aus den Landeskirchen gehen

im Laufe der darauffolgenden Monate
ein. Sie ergeben eine klare Mehrheit für
das Modell B. Der Rat bittet die Synode
in Halle, die Anfang November tagte,
darauhin um ein entsprechendes Ver-

handlungsmandat. Und was geschieht?

Die bayerische Landeskirche gibt zu er-

kennen, daß sie sich nun - nachdem die
Mehrheit zutage geteten ist - nicht
mehr auf das Modeil B einlassen könne

- was immer das heißen soll.
Dann kommt der Kompromißvor.

schlag des Bischofs aus Hannover: >Wlr
möchten uns alle Optionen offenhal-
ten.< Vornehm formuliert er damit,
daß er - anders als zu Beginn des

ganzen Prozesses - auf einmal doch filr
seine Landeskirche das Modell A gegen

alle Enßcheidungen auf EKD-Ebene er-

halten möchte. Im Grunde sast er da-

mit nichts anderes, als was sein Syn-
od aler Axel von Campenhausen hemds.
ämelig und ohne Gespür ftiLr die iüng-
ste Geschichte so formulierte: >Was
soll ich mir ein neues Hemd anziehen,
nur weil mein Nachbar schwitzt< - das

Politbüro der SED in seiner Haltung zu
Gorbatschows Perestroika läßt güßen.

Die Synode in Halle hat sich - das

magia ehrenwertsein- >um des lieben
Friedens willen< von der Blockadehal-
tung zweier großer Landeskirchen be-

eindrucken und zu einem >Kompro-
miß< verleiten lassen, der zunächst ein-
mal das Ende der Reformbemühungen
anzudeuten scheint. Wenn die Synoda-
lin Elisabeth Faber formulierl )Es gibt
keine Verlierer<, dann vergißt sie, daß
es doch einen Verlierer dieses mehr als

fragwürdigen >Eiertanzes<, nicht zu-
leut in rechtlicher Hinsicht, gibt Es ist
die E inhe it d,er Evangelischen Kirche in
Deutschland!

Zum Juristischen nur so viel: Wenn
der Synodenbeschluß dem Rat jetzt ein
Verhandlungsmandat erteilt, so ist zu-
mindest äußerst fraglich, ob für die
Verhandlungen im Sinne des Modells B

mit einer möglichen Anbindung der
Pfaner an die Gliedkirchen die Synode
überhaupt mandabberechtigt war;
denn das Modell B sah urspdnglich die

Anbindung der Pfarrer an die EKD vor,
die damit auch den entsprechenden
Verhandlungsaufuag benötigt hätte.
Für das, was jetzt verhandelt werden
soll (es ist unklar genug), könnte das

Mandat der Synodalen mögicherweise
gar nicht ausreichen, weil es um die
Sache jeder einzelnen Gliedkirche geht.

Die EKD gibt ohne Not, aber genö-
tigt ihre Regelungsbefu gnis ftir das Sach-
gebiet >Seelsorge in den Süeithäfren(
an die einzelnen Gliedkirchen ab: eine
Reform zum Schlechteren. War das
den Synodalen wirklich bewußt, als sie
auf diesen Zug aufsprangen?

Und wo sind alle Schwüre geblie.
ben, daß man gerade auf die Meinun.
gen unserer östlichen Geschwister hö-
ren wolle? Mit ihnen ist eben leichter
umzugehen a1s mit einem entschlosse-
nen Landesbischof westlicher Pügung!

Hatte man noch zu Beginn des Pro-
zesses um die Reform der Militärseel-
sorge darauf veruaut, daß man sich
irgendwie zu einer Enscheidung auf-
raffen würde, so zeigt sich ietzt, nach.
dem die eine Seite ihre zahlenmlißige
Schwäche erkannt hat, daß man seine
Treue zur EKD nur so lange aufrecht.
erhält, wie diese der eigenen Meinung
Tribut zollt. Feinsinnig und mutig zu-

$eich hat das der Ratsvorsiuende Bi-
schof Klaus Engelhardt zum Ausdruck
gebracht, als er erklärte, das alles hätte
man zu Beginn des Prozesses auch
schon sagen müssen!

Ich muß den Geschwistern olfen sa-

gen: lhr seid am Ende mit eurem La-

tein, zumindest in absehbarer Zeitwird
sich in Sachen Militärseelsorge nichts
tun. Die Verhandlungen werden sich -
da hat der Präsident des Kirchenamtes
recht - so schwierig gestalten, daß
völlig unklar ist, wann es zu einer -
bestimmt nicht einheitlichen Regelung

- kommt. Die Mauer in den Köpfen ist
nicht zuletzt in der Institution Kirche
noch größer geworden. r

Nichts ist klarer
Unter der Überschrift lNichts
ist klarer gewordenr hat der
Dietrich-Bonhoeffer-Verein
den Beschluß der Synode der
EKD zur Militärseelsorge kriti-
sien ln der Erklärung heißt es
urter anderem:

Positiv an dem BeschluS ist, daß
nunmehr auch die westlichen Landes-
kirchen die Möglichkeit haben wer-
den, ihre SoldateDseelsorger aus dem
Suatsbeamtenverhällris herauszuneh-
men und in den kirchlichen Dienst
zurückzuftihren. Alle westlichen Lan-
deskirchen, die flir Modell B votiert
habea, sind aufgefordert, von dieser
Mö$ichkeit Gebrauch zu machen. Die
entsprechende synodale Willensbil-
dung und BeschluSfassung sollte in
allen diesen Landeskirchen unmittel-
bar vorbereitet werden.

Negativ aa dem Beschluß ist die
Gefahr, daß die Grundsystematik des

bisherigen Militäneelsorgevertages
erhalten bleibt und daß lediglich eine

Ergänzung stattflndet nämlich zu den
schon vorher mö$ichen nebenamtli-
chen Militärpfurern im kirchlichen
Dienswerhä.ltnis il Zukunft noch haupt-
amtliche im kirchlichen Dienstverhält-
nis treten. Es könnte dann die Situation
eintreten, daß hauptamtlichen Solda-
tenseelsorgertr im kirchüchen Dienst-
verhältnis ein staatliches Kirchenamt
ftt die Bundeswehr als Dienstbehörde
und staatlicheMilitärdekane als Vorge-
setzte zugemutet werden.

Nur wenn der EKD-Beschluß den
Weg für die langtistige Umstellung
aller Soldatenseelsorger in kirchliche
Dienstverhälhise ebnet. ist er als Über-
gangsregelung annehmbar. Wenn er
dagegen die langfristige Vereinnah-
mung der Landeskircben ia detr neuen
Bundeslliadem (und der landeskirchen
in den alten Bundesländern mit dem
Votum fiir Modell B) in die wesenfli-
chen Elemente des bestebenden Mili-
tärseelsorgeverüages zur Folge haben
wird, muß der Streit um die Militär-
seelsorge fortgeführt werden. Es wird
bald herauskommen, in welcher Rich-
tutrg der El(D-Bescirluß tatsächlich ge-

meint ist und verstanden wird. r
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Militärseelsorge
nach HaIIe

epd
EKD-Votum auf Linie der Freikirche
Methodisten für Neuordnung der Militärseelsorge

Frankfu rt a.M. Die Evangelisch-methodisti-
sche Kirche hat die vom Rat der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD) ge-
wünschte Neuordnung der Mililärseelsorge
begrüßt. Das kürzlich abgegebene Votum flir
die EKD-Synode in Halle liege auf der Linie
der freikirchlichen Praxis, schreibt der ge-
samtkirchliche Beauftragte für ökumenische
Beziehungen, IGrl Heinz Voigt, am 10. Au-
gust in einem Beitrag frr den epd.

Ortsungebunden

Nach seinen Angaben wird die Soldatenseel-
sorge der Methodisten ausschließlich als
kirchlicher Auftrag wahrgenommen. Solda-
ten seien in der Regel Gemeindepastoren,
die Soldatenseelsorge sei ortsgebunden und
die hstoren seien nur ihren entsendenden

kirchlichen Gremien verantwortlich. Weiter
weist der Kieler Gemeindepastor darauf hin,
daß die Methodisten den Begriff Soldaten-
seelsorge dem der Militärseelsorge vorzö-
gen, da der Auftrag nicht der Institution,
sondern dem einzelnen Soldaten gelte.

Für die Freikirche. die eine Teilnahme an

dem bestehenden Militärseelsorgevertrag
von 1957 abgelehnt hane, ergibt sich laut
Voigt eine neue Lage, falls die EKD-Synode
im November den Auftrag für eine andere

Militäneelsorge erteilt. Es wäre hilfreich,
im Vorfeld der Verhandlungen zwischen Kir-
che und Staat zu klären, ob eine gemeinsame

Ordnung für alle evangelischen Kirchen
möglich sei oder ob die nicht der EKD ange-

hörenden Kirchen in eigene Verhandlungen
eintreten sollten, schreibt Voigt.

EKD: Neuregelung
dauert zwei Jahre
Magdeburg. Eine geseeliche Neuregelung der
Militärseelsorge ist nach Ansicht des Präsi-
denten des Kirchenamtes der Evangelischen
Kirche in Deusclrland (EKD), Ono von Cam-
penhausen, nicht in den nächsten zwei Jah-
ren zu erwarten. Der bei der EKD-Synode
AnFong November in Halle gefaßte Beschluß
zur künftigen Gestaltung erfordere eine Rei-
he .,sorgfältiger Gespräche" mit der Bundes-

regierung, sagte er Mitte November in Mag-
deburg.

Auch mit der katholischen Kirche müßten
Vereinbarungen getroffen werden, fügte Cam-
penhausen hinzu. Sie habe sich bislang noch
nicht zu einer Anderung der derzeitigen Pra-
xis geäußert. Geklärt werden müsse vor al-
lem die Finanzierung der Soldatenseelsorge
durch Pfarrer im kirchlichen Dienswerhältnis,

Die Synode hane sich darauf geeinigt, den
1957 mit der Bundesregierung geschlossenen

Militärseelsorgevertrag zu verändem. Künf-
tig sollen neben Militärpfarrern, die Staats-

beamte sind, auch Pfarrerinnen und Pfarrer
im kirchlichen Dienst die Seelsoree in der
Bundeswehr ausüben.
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Gespräch über
Soldatenseelsorge
Herrnhut. Die Vereinigung Evangelischer
Freikirchen will mit der Evangelischen Kir-
che in Deutschland (EKD) über die künftige
Form der Militärseelsorge beraten. Für den
12. Dezember sei dazu in Frankfurt am Main
ein Gespräch mit Vertretern der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland geplant, heißt
es in einer Ende November im sächsischen
Herrnhut veröffentlichten Erkläru ng.

Ziel sei es. auch für freikirchliche Pastoren
rechtliche Voraussetzungen zur Soldaten-
seelsorgc zu schaffcn. 7u dcr Vereinigung
gehören die mennonitischen Gemeinden in
Deutschland, der Bund Evangelisch-Frei-
kirchlicher Gemeinden, der Bund Freier'
evangelischer Gemeinden, die Evangelisch-
methodistische Kirche, die Kirche des Naza-
reners. der Christliche Gemeinschaftsver-
band Mülheim/Ruhr sowie die Heilsarmee.
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Beschluß der 7 Tagung der Achten
Kirchensynode der Evang- Kirche in
Hessen und Nassau in Frankfurt am Main
wom 1- bis 3. Dezember L994

DieSynodeder EKHN bittet die Kirchen-
leitung, eine gemischte Kommission, wie
jene die den Beschluß unserer Kirchen-
synodezur "künftigen Gestaltung der
Mj- 1itärseelsorge " ( Drucksache Nr.
44/94) vorbereitet hat, wieder einzube-
rrr f a n

zusammen mit möglichst aflen Landeskir-
chen, die für Model-I B gestimmt haben,
sol-1 die Kommission unter Berücksichti-
gungder Grundel-emente dieses Model Is
Vorschläge zur Umsetzung, besonders
nach Punkt 3 des EKD-Beschlusses vom
10. November L994, - wie er jetzt vom
Rat verhandel-t werden sol l
erarbeiten, und diese im Sommer 1995
der EKHN-Synode vorlegen.
Um eine enge Verbindung der EKD-Synode
zD gewährleisten, solften Frau Faber
und Herr Kern in die Kommi s s ion mit
einbezogen werden.49/94 evangelische information
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Bilanz des Bundesamtes für Zivildienst
Neun von zehn Anträgen werden anerkannt
Köln. Von zehn Anträgen auf Kriegsdienst-
verweigerung werden neun anerkannt. Dies
ergibt sich aus einer Ende August veröffent-
lichten Bilanz des Kölner Bundesamtes für
den Zivildienst über die Entwicklung der
Kriegsdienstverweigerung seit der Neuord-
nung des Anerkennungsverfahrens vor zehn
Jahren. Das Bundesamt entschied danach
seit 1984 in schriftlichen Verfahren mehr a]s
734.000 Anträge von ungedienten Wehr-
pflichtigen. Davon wurden 644.750 aner-
kannt und 79.000 abgelehnt oder an die
Kreiswehrersatzämter zurückgegeben. In
Bearbeitung sind 11.000 Anträge. Die Anträ-
ge von Soldaten und Reservisten auf Kriegs-
dienstverweigerung werden von Ausschüs-
sen und Kammern behandelt.

Aus der Ubersicht geht weiter hervor, daß
die Anträge zumeist mit religiösen sowie po-
litischen und aus der eigenen Erfahrung der
Antragsteller entstandenen Erwägungen be-
gründet werden. Als ausschlaggebend ftir
die Gewissensentscheidung gegen den Wehr-
dienst werden dabei Erziehung, Berichte
über Kriegserlebnisse, Erfahrung mit Gewalt
sowie der Tod von Verwandten und Freunden
genannt. Maßgeblich waren ebenfalls Dis-
kussionen mit Freunden, Beschäftigung mit
Krieg und Nationalsozialismus, soziales En-
gagement und Auslandsbesuche. Von ost-
deutschen Antragstellern würden zudem po-
litische Gründe angegeben, die mit
Geschichte und Erfahrungen in der ehemali-
gen DDR zusammenhängen, so das
Bundesamt.

Beim Bildungsstand der Kriegsdienstverwei-
gerer verzeichnet die Datensammlung erheb-
liche Veränderungen. Während 1985 nahezu
jeder zweite Antragsteller das Abitur besa3,
betrug der Anteil der Abiturienten im ver-
gangenen Jahr nur noch knapp über 13 Pro-
zent. In diesem Zeitraum stieg der Anteil
junger Männer mit Realschulabschluß unter
den Kriegsdienstverweigerern von einem
Viertel auf mehr als die Hälfte. Von den an-
erkannten Kriegsdienstverweigerern waren
den Angaben zufolge rund 45 Prozent evan-
gelisch, und nahezu 40 Prozent gehörten der
katholischen Kirche an. Fast'14 Prozent ga-
ben laut Bundesamt Mitgliedschaft in sonsti-
gen Religionsgemeinschaften an.

Bei der Entwicklung des Zivildienstes, der
im September 1990 von 20 auf 15 Monate
verkürzt wurde, weist das Bundesamt einen
kontinuierlichen Anstieg der Zahl der Zivil-
dienstleistenden nach. Während es im Jah-
resdurchschnitt 1984 erst 38.130 waren, lag
die Zahl der ,,Zivis" 1993 durchschnittlich
bei mehr als 115.000. Nahezu jeder zweite
Zivildienstleistende kommt diesen Angaben
zufolge in der Pflege oder Betreuung zum
Einsatz, zwölf Prozent sind in den mobilen
sozialen Hilfsdiensten und ftinf Prozent in
der individuellen Schwerstbehindertenbe-
treuung tätig. Jeweils fast 22.000 Zivildienst-
leistende sind in den Einrichtungen des

Deutschen Parilätischen Wohlfahrtsverban-
des und der Diakonie eingesetzt, knapp
20.000 ,,Zivis" im Bereich der Caritas, heißt
es welter.

Für ,,zivilen
Friedensdienst"
Minden. Für einen ,,zivilen Friedensdienst"
haben sicb Theologen, Schriftsteller und
Friedensforscher mit einer Unterschriftenak-
tion ausgesprochen. Es sei an der Zett, einen
solchen Friedensdiensr als ..Mittel einer
neuen Politik ziviler Konfliktbearbeitung"
zu schaffen, heißt es in dem Ende August
vom Bund ftir Soziale Verteidigung in Min-
den veröffentlichten Aufruf. Viel zuwenig
werde an Konzepten gearbeitet, wie Gewalt-
eskalation und Krieg im voraus verhindert
werden könnten. Dabei sollten die Erfahrun-
gen von Mahatma Gandhi und des gewalt-
freien Umbruchs in der DDR einbezoeen
werden.

Zu den gewaltfreien Einsätzen sollten sowohl
Hauptamtliche als auch ,,eine große Zahl
von Freiwilligen" befähigt werden, so die
Unterzeichner des Aufrufs. Der zivile Frie-
densdienst solle internationai vernetzt und
aus Steuermitteln finanziert werden. Damit
könne das wiedervereinigte Deutschland sei-
nem grundgesetzlichen Auftrag Rechnung
tragen, dem Frieden in der Welt zu dienen,
heißt es.

Unterzeichner

Zu den Unterzeichnern gehören unter ande-
ren die Theologen Friedrich Schorlemmer
und Dorothee Sölle, die Schriftsteller Carl
Amery, Lew Kopelew und Christa Wolf, der
Psychoanalytiker Horst-Eberhard Richter
sowie der Vorsitzende der Arbeitsgemein-
schaft für Friedens- und Konfliktforschung,
Wolfgang R. Vogt.

Die meisten Antröge auJ

Kr i e g s d i e ns n e rwe i g e run g
werden wegen religiöser
sowie politischer Gründe
gestelh, heift es. Foto: Ein
Zivildienstleistender in der
stationören Altenpflege in
einem Heim des Diakoni-
schen Werkes in Berlin.

(epd-bild/Stiebing)
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Frieden

Okumenische
Bischof Demke ruft zur Achtung von Laserwaffen auf

Friedensdekade

Frankfun a.M. Mit zahlreichen Gottesdien-
slen und Veranstaltungen in ganz Deutsch-
land ist am 6. November die Okumenische
Friedensdekade der christlichen Kirchen er-
öffnet worden. Sie steht in diesem Jahr unter
dem Motto ,,Selig'die Sanftmütigen" aus

den biblischen Seligpreisungen (Matth. 5,5).
Es sei Aufgabe von Christen und Nichtchri-
sten. jedem gewaltorientienen Denken. Pla-
nen und Handeln entgegenzutreren. so die
Arbeitseemeinschaft Christlicher Kirchen
(ACK). die zu der Dekade vom 6. bis 16. No-
vember aufgerufen hane. In der ACK arbei-
ten 15 evangelische, katholische, orthodoxe
und frcikirchliche Kirchen zusafirmen.

Der Magdeburgcr evangelische Bischof
Christoph Demke rief zum Auftakt der Frie-
densdekade zur Achtung rron Landminen
und Laserwaffen auf. Währcnd der Dekade

sollten in der Landeskirche Unterschriften
gesammelt werden, um diese Forderung zu

untentüuen, sagte Demke in Colbiu (Sach-
sen-Anhalt). Die Friedensdekade schaffe
,,Zeit zum Nachdenken, Streiten und Ver-
sländigen" über die politische Verantwor-
tung der Christen.

Thematische Schwerpunkte der diesjährigen
Dekade sind unter anderem Kirchenasyl,
Waffenexpone und Kriegsdienstverweige-
rung. Bis zum Buß- und Benag laden die
Kirchen und ihren Gemeinden zu zahlrei-
chen Gonesdiensten. Friedensgebeten. Work-
shops, Alrionen und Vorträgen ein. Höhe-
punkte wlihrend der Dekade sind unrer ande-
rcm ein ,,Bingonesdienst für den Frieden in
der Welt", der bis zum 13. November in den
Gemeinden gefeien werden soll. Die Frie-
densdekade wurde 1980 auf Iniriative der
erangelischen Landesjugendpfarrcr in der
fniheren DDR ins Leben gerufen und findet
seither alljährlich in den Tagen vor dem Buß-
und Benag san"
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Über einen hinftigen ,,Zivilen Friedens-
dienst". der bei innenpolitischen und außen-
politischen Konflikten pniventiv, rcgelnd
und schlichtend eingreifen solle, lägen der-
zeit zwei l(onzepte auf dem Tisch, so die
Sprecher der Forums. Peter Mäller von der
Evangelischen Kirche in Berlin-Branden-
burg und Heinz Wagner vom Bund für Sozia-
le Veneidigung/Pax Christi erkläncn, vor al-
lcm über den Teilnehmerkrcis an dem Frie-
densdicnst müssc noch Klarheit gewonncn
wQrden.

densdienst für Wehrpflichtige und Frciwilli-
ge öffrren wolle, trete der Bund frr Soziale
Veneidigung ausschließlich fur einen frci-
willigcn Dienst ein. Nach den Vorstellungen
von beidcn Seiten sollten Männer wie Frau-
cn untcrschiedlichen Alters in den Friedens-
dicnst aufgenorrmcn werden können. Das
Forum will nach eigenen Algabcn wcircrc
Untcrschriftcn ftr dic Einfrhrung dcs Fric-
densdienstes sammeln und Pilotprojekte ins
Leben rufcn. Außerdem, so die Sprecher
Müller und Wagner. suche das Forum Geld-
geber. Die Unterschriften solltcn dem Bun-
desrag nach dem Hambulger Kirchenhs im
Juni nächslen Jahres übergeben.werden.

Auf gewalffreie Lösungen soll nicht weniger lGaft verlf,endet werden als auf militärische

Von Otto'Jörg Weis

BERUN, 31. Oktober. Der Biscbof der
evangelischea Kirche ia Berlin-Branden-
burg, Wolfgalg Hubca hat einen zivilen
Friedensdicnst in Deutschlaad angeregt,
der
anm
Ersa
bilden soll Er soll sicä ait seineo äeler
und Einsatdeldero als neuer $pus inter-
a3fienrlgs Engageoents für Frieden uud
Menscbenrechte ausseiseD. wobei die
Webrpflichügeu zwischeu Wehrdienst

und dem /i"il.o ltiedensdienst - der
auch Fraueu auf freieilliger Basis ofren-
stehei soll - wäblen köuea sollen-

Der Bischof grif danit ar4 Montag i!
eiaem RrudirnlbeiFag ztlD Reforoa-

vilen Friedendierst utter anderem Si-
cherüeitspartnerscbaft auf lokaler Ebene
CÜfersinätrng vou trtemdenfeindlichkeit,
Fördenrng von Zivilcourage)' uad gewalt-
freier Widerstatd ge€En bewesete Be

drobung der
töolteo, abe
DeDttt etw&
linSsafteit, bei l(onfiktschliütung oder
Wahlbeobaötuageq. Die einjäIrige
Grundansbildung soll - staatlich finan-
ziert- sufko--unaler Ebeue erfolgen.

Zun Einsatz im Ausland verEzt lluhr
die Änsiöl es ,greife ia encbreckender
Weise ar kurf, Fenn i6 tu5emmslbang
mit bewq6eten Konlliken uad Men-
scheüeölsyerletanageu in Jugoslawieu,
Ruaada r:nd andeIswo'inng1 uur miliEi-
riscle IGte gorieu erörtert wtirdeu.

Frankf. Rundschau 01. 1i .94

,,Forum Ziviler Friedensdienst'i gegründet y*ffi1ü1,:rli[,':i]"',h"T'..1?li::

Dachorganisation soll Gesetzesvorlage erarbeiten
Mülheim/Ruhr. Eine Dachorganisation zur
Vorbercitung eines Zivilen Friedensdienstes
in Deuschland ist in der Evangelischen Aka-
demie Mülheim/Ruhr gegründet worden.
Das ..Fon:m Ziviler Friedensdienst" solle
die unterschiedlichen Auffassungen über
diesen Dienst klären und bis zum Sommer
nächsrcn Jahres eine Gesetzesrorlagc erar-
beiten. sagren Sprecher des Forums am 2.
Novembcr. Das bisher aus 18 Personen be-
stehende Forum wolle künftig einzelne Foli-
tiker. abcr keine politischen Pancien als Mit-
glieder aufnchmen.

- Verantwortung L5/94 S, 24'7 -



Dokumentation

Urteil zuz
Bundeswehr-
einsätze

Leitsätze zum Urteil des Zweiten Senats
vom L2. ilu].i 1994
- 2 BvE 3/92 -
- 2 BvE 5/93 -
- 2 BwE 7/93 -
- 2 BvE 8/93 -

1. Die Ermächtigung des Art. 24 Abs. 2
GG berechtigt den Bund nicht nur zum
Ei-ntritt in ein System gegenseitiger
kollektiver Sicherheit und zur Ein-
willigung in dani-t verbundene Be-
schränkungen seiner Hoheitsrechte.
Sie bietet vielmehr auch die verfas-
sungsrechtliche Grundlage für die
übernahme der rLit der Zugehörigkeit
zu einem solchen System tlpischerwei-
se verbundenen Aufqaben und damit
auch für eine Verwendung der Bundes-
wehr zu Ei-nsätzen, die im Rahmen und
nach den Regeln dieses Systems statt-
finden.

2. Art. 87a GG steht der Anwendung des
Art. 24 Abs. 2 cG als verfassungs-
rechtliche Grundlage für den Einsatz
bewaffneter Streitkräfte im Rahmen
eines Systems gegenseitiger kol-l-ekti-
ver Sicherheit nicht entgegen.

3.a) Das GrundgeseEz verpflichtet die Bun-
des rerri c 11rn.t - f ii r ci nen Ei-nSatz be-u9glvY.v!Er.),f

waffneter Streitkräfte die - grund-
sätzlich vorherige - konstitutive Zu-
stimmung des Deutschen Bundestages
einzuholen.

b) Es ist Sache des Gesetzgebers. jen-
seits der im Urteil dargelegten Min-
destanforderungen und Grenzen des
Parlamentsvorbehal-ts für den Einsatz
bewaffneter Streitkräfte die Form und
das Ausmaß der parlarnentarischen Mit-
wi-rkung näher auszugestalten.

4. zvx Friedenswahrung darf die Bundes-
republik Deutschland gemäß Art. 24
Abs. 2 GG in eine "Beschränkung" ih-
rer Hohej-tsrechte einwilligen, indem
sie sich an Entscheidungen einer in-
ternationalen organisation bindet,
ohne di-eser damit schon im Sinne des
Art. 24 Abs. 1 Gc Hoheitsrechte zu
übertraqen.

5.a) Ein System gegenseitiger kollektiver
Sicherheit im Sinne des Art. 24 Abs.
2 GG ist dadurch gekennzeichnet, daß
es durch ein friedenslcherndes Regel-
werk und den Aufbau ej-ner eigenen Or-
ganisation für jedes Mitglied einen
Status völkerrechtlicher Gebundenheit
begründet, der wechselseitig zur l,llah-
rung des Friedens verpflichtet und
Sicherheit gewährt. Ob das System da-
bei ausschließlich oder vornehml-ich
unter den Mitgliedstaaten Frieden ga-
rantieren oder bei Angriffen von au-
ßen zum kol-lekti-ven Beistand ver-
pflichten soll, ist unerheblich.

b) Auch Bündnisse koll-ektiver Selbstver-
teidigung können Systeme gegenseiti-
ger kollektiver Sicherheit im Sinne
von Art . 24 Pbs. 2 GG sein, wenn und
soweit sie strikt auf die Friedens-
wahrung verpflichtet sind.

6. Hat der Gesetzgeber der Einordnung in
ein System gegenseitj-ger kollektiver
Sicherheit zugestimmt, so ergreift
diese Zustirnmung auch die Einglj-ede-
rung von Streitkräften in integrierte
Verbände des Systems oder eine Betei-
'r i n,rnn soldaten an mj_Iitärischen
Aktionen des Systems unter dessen mi-
litärischem Kommando, soweit Einglie-
derung oder Beteiligung in Gründungs-
vertrag oder Satzung, die der Zustim-
mung unterlegen haben, bereits ange-
Iegt sind. Die darin liegende Einwil-
Iigung in die Beschränkung von Ho-
heitsrechten umfaßt auch die Beteili-
.rrrnn clerrt- -ccher SOldaten an militäri-
schen Unternehmungen auf der Grund-
Iage des Zusarunenwirkens von Sicher-
heitssystemen in deren jeweiligem
Rahmen, wenn sich Deutschland mit ge-
setzlicher Zustimmung diesen Systemen
eingeordnet hat.

7.a) Akte der auswärtigen Gewalt, die vom
Tatbestand des Art. 59 Abs. 2 Satz 1
GG nicht erfaßt werden, sind grund-
sätzlich dem Kompetenzberej-ch der Re-
gierung zugeordnet. Art. 59 Abs. 2
Satz 1 GG kann ni-cht entnorunen ürer-
den, daß immer dann, wenn ej-n Handel-n
der Bundesregierung im vöIkerrechtli-
chen Verkehr die polj-tischen Bezie-
hungen der Bundesrepubl-ik Deutschland
regelt oder Gegenstände der Bundesge-
sef zachr:na lrcJ-ri f ft - rii c Fofm einesY vvvr.rl 9,

der gesetzgeberischen Zustimmung be-
dürftigen Vertrages gewählt werden
muß. Aueh insoweit kommt eine analoge
oder erweiternde Auslegung dieser
Vorschrift nj-cht in Betracht (im An-
schLuß an BVerfGE 68, 1 <84 f.>).

b) Zur Reichweite des Zustimmungsrechtes
des Gesetzgebers aus Art. 59 Abs. 2
Satz 1 GG.

L)/tL 5. ZCö -- Verantwortsung
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Justiz und Friedensbewegung

Deutsche Sektion der IALANA e. V.

Das Projekt Weltgerichtshof
(,,World Court Project")

Das ,,Projekt Weltgerichtshof' (,,World Court Project") ist
im Mai 1992 von der Intemationalen Juristenvereinigung
IALANA, von der Internationalen Arztevereinigung IPPNW
- Trä_serin des Friedensnobelpreises 1985 - und vom Intema-
tionalen Friedensbüro (IPB) in Genf- Trägerin des Friedens-
nobelpreises l9l0 - ins Leben gerufen worden.

A. Worum geht es?

l. Die UN-Generalversammlunghat in zahlreichen Beschlüs-
sen jeweils mit großer Mehrheit zum Ausdruck gebracht, daß

,,der Einsatz von nuklearen und thermonuklearen Waffen
gegen den Geist, den Wortlaut und die Ziele der Vereinten
Nationen verstößt und dadurch eine direkte Verletzung der
Charta der Vereinten Nationen darstellt"r).
Femer hat sie wiederholt festgestellt, ,daß die Existenz und
der Einsatz von Nuklearwaffen die größte Bedrohung für das

Uberleben der Menschheit" sindr).
Es spricht vieles dafür, daß jedenfalls der Einsatz von Atom-
waffen völkerrechtswidrig ist.
Denn nach geltendem (Kriegs)Völkerrecht isr der Einsatz
von Waffen oder Kriegstaktiken verboten,
- die geeignet sind, überflüssige Verletzungen und unnötige
Leiden zu verursachen 3)

- die dazu bestimmt sind oder von denen erwartet werden
kann, daß sie ausgedehnte, langanhaltende und schwere Schä-
den der natürlichen Umwelt verursachena),

- die unterschiedslos Zivilpersonen und Soldaten, Kombattan-
ten und Nicht-Kombattanten, treffen5),
- die das Territorium neutraler Staaten verletzen6).
Außerdem ist die Verwendung von erstickenden, giftigen oder
ähnlichen Gasen oder entsprechenden Flüssigkeiten, Materia-
lien, Vorrichtungen oder Waffen verboten?).

Schließlich sind Waffeneinsätze und militärische Maßnah-
men verboten, bei denen ,,damit zu rechnen ist", daß sie ,,auch
Verluste an Menschenleben unter der Zivilbevölkerung, die
Verwundung von Zivilpersonen, die Beschädigung ziviler
Objekte oder mehrere derartiger Folgen zusammen" verursa-
chen, die ,,in keinem Verhältnis zum erwarteten und unmittel-
baren militärischen Vorteil stehenE)"

Die Mehrzahl derVölkerrechtler teilt - soweit bislang ersicht-
licher - diese Auffassung.
Allerdings halten die Atomwaffenmächte und die meisten
ihrer Verbündeten sowie einzelne Völkerrechtler dennoch
einen Einsatz von Atomwaffen als Repressalie und auch die
Androhung eines solchen Einsatzes (aus Gründen der ,,,{b-
schreckung") generell oder unter spezifischen Umsüinden für
zulässigro).

In dieser völkerrechtlichen Grauzone agieren die Atomächte
und ihre Verbündeten. Gegen die Mehrheit der Staaten in der
UN-Generalversammlung und damit der intemationalen Staa-
tengemeinschaft sowie gegen die große Mehrheit der Völker-
rechtler halten sie an nuklearen Einsatzoptionen fest.

2. Viele denken: Na und? Nach dem Ende des ,.Ost-West-
Konfliktes" und des ,,Kalten Krieges" sei die ,"A,tomwaffen-
frage" ohnehin keine Frage von besonderer Brisanz mehr.

Selbst wenn dies so wäre, sollte man bedenken: Gerade in
Zeiten der,Ebbe" muß man Dämme gegen die,,FIut" bauen;
wenn die ,,Flut" kommt, ist es dafür meistens zu spät.

Mit anderen Worten: Günstige Zeiten müssen genutzt werden,
um in der,,Atömfrage" Fortschritte zu erzielen. Mandarfnicht
warten, bis unter Umst?inden wieder erst ein ,"K.alter Krieg"
ausbricht, in dem dann fiir nukleare Abrüstung wieder mal
keine Konjunktur ist.

3. Unabhängig davon gilt es zu bedenken:

Auch heute nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Ende
des Ost-West-Konflikts gibt es Zehntausende von Atomwaf-
fen. Zwar beschr?inkt der Atomwaffensperrvemag (NPT) den
Besitz von Atomwaffen auf die fünf Nukleamächte USA,
Großbritannien, Frankreich, China und die Sowjetunion. Be-
reits die Auflösung der Sowjetunion hat jedoch zu einer
Aufsplitterung des Nuklearwaffenbesitzes geführt, der gerade

auch von den Atomwaffenmächten mit Recht als hoch-
geftihrlich angesehen wird.
Atomwaffen stellen - objektiv betrachtet - in mehrfacher
Hinsicht eine aktuelle Bedrohung für Mensch und Natur dar.
Bereits die Produktion von Atomwaffen tötet: zu denken ist
vor allem an die strahlengeschädigten Bergleute, deren Schick-
sal kaum einen interessiert. Die Beschäftigten in den Labors
und Nuklearfabriken tragen gesundheitliche Risiken, die bis-
her niemand genau abschäuen kann. Unzählige Menschen
wurden (und werden?) in derfrüheren Sowjetunion und in den
USA, aber auch in den Testgebieten sonst als ,,Versuchskanin-
chen" mißbraucht.
Zudem sind mit der Lagerung, dem Transport und der Dislq.
zierung von Atomwaffen unleugbare Unfallrisiken verbun-

den.

Die Drohung mit dem Einsau von Atomwaffen stellt das

unveräußerliche Recht der Menschen auf Leben in Frage'

Atomwaffen sind stets potentielle Zielobjekte: für terroristi-

sche Aktivisten, aber auch ggf. für präventive oder reaktive

militärische Schläge anderer Mächte.
Die Gefahr eines Atomkrieges aus Versehen (durch techni-

sches oder menschliches Versagen) kann nicht ausgeschlos-

sen werden,

strophalen Schäden' ja zu einer völligen Vernichtung rlcs

menschlichen Lebens und der Zivilisation auf unsc'rcm Plurc-

ten führen. Bestritten wird dies von kaum jemandc'n' Dcnntx'h

wird an Atomwaffen festgehalten.

Dies darf nicht so bleiben.
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4. Ein neuer Weg soll nun beschritten werden: der Weg
zum Internationalen Gerichtshof in Den Haag.

Das ist Gegenstand des im Mai 1992von IALANA, IPPNW
und IPB in Genf ins Leben gerufenen ,,World Court Projects"
(,,Projekt Weltgerichtshof'). Bereits im Mai 1993 ist über die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein erster spektakuläer
Zwischenerfolg gelungen: derBeschluß der,,Weltgesundheits-
versammlung" der WHO. Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) in Genf }at - mit einem von vielen als sensationell
empfundenen Beschluß - im Mai 1993 beim Intemationalen
Gerichtshof nach Art. 96 der UN-Charta ein Rechtsgutachten
(,,advisory opinion") zu der Frage angeforden:

,,Wäre im Hinblick auf die Folgen für Gesundheit und Umwelt
der Gebrauch von Atomwaffen im Krieg oder in einem ande-

ren internationalen Konflikt durch einen Staat eine Verletzung
der völkerrechtlichen Verpflichtungen einschließlich der
WHO-Verfassung?"

Mit anderen Worten: Die Weltgesundheitsorganisation will
endlich gekllirt sehen, ob eine Anwendung von Nuklearwaf-
fen in einem Krieg oder in einem anderen intemationalen
Konflikt gegen geltendes Völkerrecht verstoßen würde.

B. Das Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof
in Den Haag

Der Internationale Gerichtshof hat zwischenzeitlich das Ver-
fahren aufgenommen und allen Staaten dieser Erde zunächst
eineFristzur Stellungnahme bis zum 10. Juni 1994 gesetzt,die

dann auf Antra-e zahlreicher Staaten bis zum 10. September
1994 verlängert worden ist .

Die Atomwaffenstaaten haben - bislang ohne Erfolg - ver-
sucht, die WHO zur Rücknahme ihres Antrages auf Erstattung
eines solchen Rechtsgutachtens (advisory opinion) durch den

Intemationalen Gerichtshof zu bewegen.

Ungeachtet der großen Pressionen, die die Atomwaffenstaaten
ausgeübt haben, haben zahlreiche Staaten in dem von der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) eingeleiteten Verfah-
ren bis zu dem vom IGH gesetzten Termin am 10. Juni 1994
positive Stellungnahmen abgegeben, darunter Irland, Weiß-
rußland, Schweden, Kasachstan, Litauen, Mexiko, Moldawien,
Neuseeland, Nordkorea, PapuaNeuguinea und die Ukraine. In
Japan wäre darüber fast die Regierung gestürzt Irland, Schwe-

den, Mexiko und die anderen Staaten sowie die Weltgesund-

heitsorganisation (WHO) brauchen die tatkräftige Unterstüt-

zung durch die kritische Weltöffentlichkeit. Wir sind ein Teil
davon.

C. Deutschland und die Atomwaffenfrage

Die BR Deutschland hat im 2+4-Vertrag vom 12. September
1990 (BGBI. 1990 II, S. 13l8) ihren sich aus dem Atomwaf-
fensperrvertrag (BGBI. 1976 ll S. 552) ergebenden völker-
rechtlich wirksamen Verzicht ,,auf die Herstellung und den

Besitz von atomaren, biologischen und chemischen Waffen
sowie auf die Verfügungsgewalt über sie" bekräftigt und

erklän, ,,daß auch das vereinte Deutschland sich an diese

Verpflichtungen halten wird."
Daraus wird vielfach geschlossen, die,,Atomwaffenfrage" sei

für die BR Deutschland kein Thema mehr. Stimmt dies?

1. Lagerung von Atomwaffen in Deutschland - Die
Fakten

Die fünf neuen Bundesländer und Berlin sind atomwaffenfrei.
Dies ist eines derpositivenErgebnisse des 2+4 Vertrages (Art.
5 Abs. 3 Satz 3) und der staatlichen Vereinigung von BRD und
DDR. Diese Atomwaffenfreiheit gilt aber nicht für die alten

Bundesländer. Die atomar bestückten Mittelstreckenraketen
(Pershing II und Cruise Missiles) sowie die,ruklearen Artil-
leriegeschosse" und die,,Gefechtsköpfe der bodengestützten
nuklearen Kurzstreckenraketensysteme" sind zwar aufgrund
der zwischen den USA und der früheren Sowjetunion ge-

schlossenen Abrüstungsabkommen aus ganz Deutschland und

den anderen NATO-Staaten abgezogen worden.
Aber: Auf dem Territorium der BR Deutschland (und iri
anderen europäischen Staaten) lagem nach wie vor Atomwaf-
fen: atomar bestückte Kurzstreckenraketen, die aus der Luft
von Flugzeugen abgeschossen werden können (sog. nukleare
Flugzeugbewaffnung). An ihren Abbau ist nicht gedacht; sie

sollen nach Auffassung der NATO und der Bundesregierung
auf unabsehbare Zeit weiterhin in Deutschland bleiben. Ihre
genaue Zahl und ihre Lagerorte werden von den offiziellen
staatlichen Stellen geheimgehalten. Di"' Bevölkerung soll sie

nicht erfahren( vgl. dazu die Erklärung der Bundesregierung

am 2l.April 1993 vordemDeutschen Bundestag, Bundestags-

drucksache 12 I 41 66 S. 2). Diese Atomwaffen stehen unter der

alleinigen Vertügungsgewalt der US-Regierung und US-Kom-
mandobehörden. Ob auch Großbritannien und Frankreich
Atomwaffen in Deutschland gelagert haben, ist nicht bekannt.

2. Die nukleare Komponente der NATO-Strategie und
der Atomwaffensperrvertrag

Obwohl der Kalte Krieg zu Ende ist und erklärtermaßen eine

nukleare militfische Bedrohung nicht (mehr) besteht, halten
die USA und die anderen Atomwaffenmächte an der Notwen-
digkeit von Nuklearwaffen fest. Die NATO und ihre Mit-
gliedsstaaten, die über Atomwaffen verfügen, treten zwar -
wie der aktuelle Konflikt um Nordkorea zeigt - erfreulicher-
weise für eine strikte Einhaltung des Atomwaffensperrvertra-
ges und die Verlängerung seiner Geltungsdauer über 1995

hinaus ein. Sie sind jedoch - ebenso wie in der Zeit des Kalten
Krieges - nicht bereit, auf die Option des Einsatzes und sogar

des Ersteinsatzes von Atomwaffen durch die NATO bzw.
durch deren Atomwaffenmächte zu verzichten. Auch die
gegenwärtige Staatsführung Rußlands beansprucht seit 1993

nunmehr das Recht zum atomaren Ersteinsatz. Die Regierun-
gen der NATO-Staaten und auch die deutsche Bundesregie-
rung lehnen erklärtermaßen prinzipiell einen Verzicht auf die
Möglichkeit des Erst- oder Zweiteinsatzes von Atomwaffen
durch einen NATO-Staat ab. Die Bundesregierung hat vor
dem Deutschen Bundestag am 21. April 1993 hierzu aus-

drücklich erklärt (vgl. BT-Drs. 1214766 S. 3): ,,Diese
eurogestützten Nuklearwaffen haben weiterhin eine wesentli-

che Rolle in derfriedenssichemden Gesamtstrategie des Bünd-
nisses, weil konventionelle Streitkräfte allein die Kriegs-
verhütung nicht gewährleisten können. ... Deshalb wird die
Bundesregierung nicht für den Abzug dieser Waffen aus

Deutschland oder Europa eintreten. Ebenfalls wird die Bun-

desregierung nicht für einen Verzicht auf die Option der

Allianz eintreten, ggf. Nuklearwaffen als erste einzusetzen. ...

Die Erklärung eines Verzichts auf die Möglichkeit eines

Ersteinsatzes von Nuklearwaffen durch das (NATO-)Bündnis

würde die Kriegsverhütungsstrategie aushöhlen. Die Mög-
lichkeit und Führbarkeit konventioneller Kriese würde zuneh-
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men." Diese Haltung der NATO-Staaten ist mit Art. VI des
Atomwaffensperrvertrages nicht vereinbar. Dieserlautet:,Jede
Vertra,sspartei verpfl ichtet sich, in redlicherAbsicht Verhand-
lungen zu führen über wirksame Maßnahmen zur Beendigung
des nuklearen Wettrüstens in naher Zukunft und zurnuklearen
Abrüstung sowie über einen Vertrag zur allgemeinen und
vollstdndigen Abrüstung unter strenger und wirksamer inter-
nationaler Kontrolle."
Im Klartext gesprochen heißt dies: Art. VI des Atomwaffen-
sperrvertrages verlangt mit völkerrechtlicher Verbindlichkeit
von allen Vertragsstaaten, namentlich gerade von den Atom-
waffen besitzenden Staaten, ,,in redlicher Absicht" Verhand-
lungen mit demZiel der vollständigen nuklearen Abrüstung
unter strenger und wirksamer intemationaler Kontrolle zu
führen.
Uber die Art und die Dauer dieser Verhandlungen können die
Vertragsstaaten streiten. Dagegen dürfen sie das in Art. VI
normierte Verhandlungsgebot und Verhandlungsziel als sol-
ches nicht in Frage stellen und nicht ignorieren. Anderenfalls
sind sie vertragsbrüchig. Das grundsätzliche Ablehnen von
Verhandlungen über einen vollst?indigen Verzicht auf Atom-
waffen und das grundsätzliche weitere Beharren auf dem
Besitz und auf der Option des Einsatzes oder gar des Erstein-
sazes dieser Waffen negiert die grundsätzliche völkerrechtli-
che Verpflichrung aus Art. VI des Atomwaffensperrvertrages.
Dies ist alles andere als eine Bagatelle, über die man zur
Tagesordnung übergehen könnte.
Halten wir fest:

( I ) Die Ablehnung von Verhandlungen über einen vollsüindi
gen Verzicht auf Atomwaffen ist - ebenso wie das prinzipielle
Beharren auf dem weiteren Besitz sowie auf der prinzipiellen
Option eines Einsatzes von Atomwaffen - ein schwerwiegen-
der völkerrechtlicher Vertragsbruch. Dies gilt nicht nur für die
NATO-Atomwaffenstaaten USA. Großbritannien sowie ftir
Frankreich.
In gleicherWeise gilt dies selbstverständlich für andere Atom-

' waffen-Staaten außerhalb der NATO, die - wie z.B. Rußland
in der Nach-Gorbatschow-Ara - auf dem weiteren Besitz von
Atomwaffen prinzipiell beharren, an der Option ihres Einsat-
zes ,jm Fall des Falles" festhalten und sich prinzipiell wei-
gern, ,,in redlicher Absicht" Verhandlungen mit dem Ziel der
vollständigen nuklearen Abrüstung zu führen. Staaten, die
diesen Vertragsbruch billigen und unterstützen, verhalten sich
selbst völkerrechtswidrig.

(2) Der fortgesetzte Verstoß gegen Art. VI des Atomwaffen-
spelTvertrages gef ährdet z u-e le ich den Atomwaffensperrver-
trag, d.h. die Verlängerung seiner Geltungsdauer über das Jahr
1995 hinaus. Zahlreiche Staaten haben nämlich innerhalb und
außerhalb der Vereinten Nationen wiederholt die Nichtbeach-
tung des Art. VI durch die Nuklearmächte zum Anlaß genom-
men, ihre Bereitschaft zum weiteren Festhalten am Atomwaf-
fensperrvertrag und zu einem fortgesetzten Atomwaffen-
verzicht für die Zukunft in Frage zu stellen. Niemand bestrei-
tet: Eine Nichtverlüngerung des Atomwaffensperrvertrages
oder seine ,,Aufweichung" wäre eine Außerst gefährtiche
Entwicklung für den Weltfrieden. Deshalb gilt: Wer das

,,Regime" der Nichtweiterverbre itung von Atomwaffen (Non-
Proliferation) und damit den AtomwatTensperrvertrag als des-

sen wichtigsten Pfeilerretten will, muß für eine unverzügliche
Beendigung des weiteren Verstoßes gegen seinen Art. VI
eintreten.

3. NATO-Bündnispfl ichten ?

Die SPD-Bundestagsfraktion hat am l.Dezember 1993 einen
Gesetzentwurf in den Deutschen Bundestag eingebracbt, der
u.a. vorsieht, in Artikel 26 des Grundgesetzes einen Absatz 4
einzufügen, der folgenden Wortlaut haben soll:

,,Die Entwicklung, Herstellung, Lagerung, Beförderung, das

in Verkehr bringen, die Aufstellung und Anwendung von
atomaren, bakteriologischen, chemischen und anderen Mas-
senvemichtungswaffen sowie die Drohung mit ihrer Anwen-
dung sind verfässimgswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen.
Bestehende Bündnisverpfl ichtungen bleiben unberührr' (Vgl.
BT-Drs. 12/6323 5.24\
Die Sätze I und 2 des Vorschlags sind sehr zu begrüßen. Was
es mit dem dritten Satz auf sich hat, ergibt sich aus der
Begründung des Gesetzentwurfs. Diese lautet: ,,Satz 3 trägt
bestehenden Bindungen der Bundesrepublik Deutschland aus

der Bündnis- und Verteidigungskooperation in derNATOund
in Europa Rechnung, nach denen auf ihrem Boden auch
Atomwaffen gelagert und von dort eingesetzt werden dürfen."
(vgl. BT-Drs. 1216323, S. 24, rechte Spalte)

Im Klartext heißt dies:

Die SPD geht davon aus, daß ,,im Falle eines Falles" die auf
deutschem Boden nach wie vor noch gelagerten Atomwaffen
(der Atommächte USA sowie evtl. Frankreichs und Großbri-
tanniens) von hier aus eingesetzt werden dtirfen.Voo deut-
schem Boden aus bleiben also Atomschläge weiterhin mög-
lich, faktisch und - so die Auffassung der SPD - auch rec{rtlich.
Das kann nicht weiter hingenommen werden. Das Verfahren
vor dem Intemationalen Gerichtshof könnte hier für Klarheit
sorgen.

4. Die Bundesregierung und das Verfahren vor defo
Internationalen Gerichtshof

Der Deutsche Bundestag und die deutsche Offentlichkeit
müssen sich endlich mit dem Verhalten der deutschenRegie-
rung befassen, die sich - ebenso wie die Regierungen der
Atomwaffenstaaten - dafür stark macht, daß es nicht zur
Abgabe eines Rechtsgutachtens des Internationalen Gerichts-
hofes zur Frage der Völkerrechtswidrigkeit eines Einsages
von Nuklearwaffen kommr.
Zum einen bestreitet die Bundesregierung, daß die Weltge-
sundheitsorganisation berechtigt ist, ein solches Rechsgut-
achten (advisory opinion) beim Intemationalen Gerichtshof
anzufordem. Sie meint, ebenso wie die Regierungen der
Atomwaffenstaaten, der Antrag sei unzulässig.
Zum zweiten vertritt die Bundesregierung in ihrer gegenüber

dem IGH abgegebenen Stellungnahme die Auffassung, daß

der Einsatz von Atomwaffen wie der Einsatz jeder anderen

Waffe völkerrechtlich in Ausübung des natur-segebenenRechts

auf individuelle oder kollektive Selbstveneidigung gegen

einen bc'waffneten Angriff zulässi-s sei; nur .,{ngriffe auf die

Zivilbevölkerung als solche" seien stets verboten. Warum
trägt dic Bundesregierung nicht dazu bei. daß diese ihre
Haltung vom Intemationalen Gerichthof überprüft wild? Of-
fenkundig ist: Die Bundesregierung scheut ot'fenbar - ebenso

wie die meisten Atomwaffenstaaten - das Verfahren vor dem
Intemationalen Gerichtshof.
Das dürfen wir nicht durchgehen lassen.

Marburg, den 3. September 199,4

Dr. Dieter Deiseroth
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1'Anmerkungen:

if.-vgl. u.a. Resolution derGenenlvenammlung zuNuklearwaffen von 196 I

Rcs. 1653 (XVI); bekr,iftigt u.a. durch die Resolution 45/59 A von 1990
avgl. u.a. die in dervorstehenden Fußnote zitiene Resolution 45/59 A von

1990, u.a. abgedruckt in: Nicholas Grief, Völkenecht gegen Atomwaffen,

hojekt Intemationaler Gerichrshof, Marburg, 1993, S. 39 f
t vgl. An- 23 e der Haager Landkriegsordnung (HLKO) vom I 8. Oktober

1907, abgedr. in Berber, Völkerrccht, Dokumentensammlung, Band tr,

1967, S. 18921 vgl. auch Art. 35 Abs. 2 des I. Zusatzprotokolls zu den

GenferKonventionen von 1977 (im folgenden: Z,Pl19'17)

') vgl. Art. 35 Ab s. 3 ZP | 191 7 ; zur völkenechtlichen Verbindlichkeit der

Vorschriften derZusatzprotokolle von 1977, die allerdings ohnehin ganz

überwiegend Völkergewohnheitsrecht kodifizieren, vgl. u.a. Horst Fi-
scher, Der Einsatz von Nuklearwaffen nach An- 5 I des I. Zusatzprotokolls

zu den Genfer Konventionen von I 949, Berlin, I 985, S. I 00 ff; vgl. auch

Völkerrecht und nukleare Abschreckung, 1988, (Heft 65 - 6'1 der 7*it-
schrift Militärpolitik Dokumenntion), S. I I ff m.w.N.; Knut Ipsen, eM,

S.57 ff; Henri Meyrowitz, Europa-Archiv 1981,689 ff
t vgl-Art 48 2PI 1977,der insoweitVölkergewohnheitsrechtkodifuien,

vgl. da'u u.a- Ipsen/Fischer in: Ipsen, Völkenecht, 3. Auflage, 1990, S.

1034 ff; Eberhard Menzel, Legalität oder IllegalitZit der Anwendung von

Atomwaffen. 1960. S.53 ff m.w.N.
5) vgl. An. I des Haager Abkommens ,,btreffend die Rechte und Pflichten

der neutralen Mächte und Personen im Falle eines Landkriegs', der

normien: ,,Das Gebiet der neutralen Mächre isr unverleulich." RGBI.

1910, 15l, vgl. IpsenlFischer, aaO, S. 1058 ff m.w.N.
I Dies ist ein allgemeiner Grundsatz des Völkenechts, vgl. dazu u.a.

Ipsen/Fischer, in: Ipsen. aaO, S. 1028 ff m.w. N.: Menzel, aaO, S. 35 ff
m.w.N.; vgl. An.23 a HLKO sowie das Genferhotokoll über da< Verüoa

der Verwendung von erstickenden, giftigen oder ähnlichen Gasen sovyie

von baliteriologischen Mineln in Kriegen vom 17. Juni 1925, RGBI 1925

II, S- 173
t) vgl. An. 51 Abs. 5 b7P | 1977
e) vgl. .la7u u.a. die Zusammenstellung bei Eberhard Menzel, Legalität

oder Illegalität von Atomwaffen. Tübingen, 1960; ders. Atomwaffen und

völkerrechtliches Kriegsrecht, in: Kewenig (I{rsg.),. Abschrcckung rmd

Enspannung, Berlin, 1977, S. 148 ff; Däubler, Stadonierung undGrund-

gesetz, 1982, S. 39 ff, 56 ff; S. K. Kapoor, lntemarional Law, 9 th ed.,

Allahabad, 1992, 723 f: N. Singh/E. Mc Whinney, Nuclear Weapons and

Contemponry Intemational Law, Maninus Nijhoff, kiden, 2nd ed,
1988; C.G. Weeramantqr, NuclearWeaponsand ScientificResporsibility,

New Hamshire, 1987
r0) vgl. dazu u.a. Kimminich, Der Schutz der Menschen in bewaffreten

Konflikten, München, 1979, S. 266; Meyrowiu, in: NZWehR 28 (1986),

s.189

Gedenktage 1995

Das Jahr 1995Iäßt uns in besonderer Weise auf'das Jahr 1945 mit seinen Daten und Ereignis-

sen zurückblicken, aber auch auf andere Gedenktage und Geschehnisse.

Erinnern und Gedenken will uns helfen, uns dör eigenen Geschichte als Menschen, als Volk,

als Kirche bewußt zu werden. Deswegen weisen wir Sie auf einige herausragende Gedenktage

im Jahr 1995 hin, die exemplarisch für manch andere Daten und Namen stehen.

Daten

Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz durch sowjetische Truppen 27 - Ol L945

Dietrich Bonhoeffer im Konzentrationslager Flossenbürg hingerichtet 09- 04- 1945

Ende des 2 Weltkrieges nach der bedingungslosen lGpitulation Deutschlands 08. 05. 1945

Atombomben auf Hiroshima uns Nagasaki 06. und 09.08. 1945

Stuttgarter Schuldbekenntnis 19.10 t945

Ost-Denkschrift der EKD 01- 10 1965

Vertrag avischen BRD und Polen (Warschauer Vertrag) 07. L2.7970

Materialien

Informationen und Materialien zum 50. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz können bei

der Evangelischen Initiative n7-eichen der Hoffnung" e. V-, Eschersheimer Landstr. 565,60437

Franldurtff., bei der "Aktion Sühnezeichen-Friedensdienste", Schottstraße 6,70367 Berlin,

und beim EvangelischeD Arbeitskreis nKirche und krael", Theodor-Storm-Str. 70, &646

Heppenheim, erbeten werden.
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Herbsttagung '94

Evan elischeo

Hal-l-esches Taqeblatt

Dorunensrnc. 22. SsprpNasen'1,994

Dietrich- B onho e ffe r-Ve rein

Seminar zum und

,,Kreisauer Kreis"
Der Dietrich-Bonhoeffer-Verein veran-
staltet in Zusammenarbeit mit der Evan-
gelischen Marktkirchengemeinde Halle
und der Evangelischen Kirchengemein-
de Wiesbaden-Sonnenberg am Wochen-
ende eine Serrinartagung mit dem The-
ma .Der Kreisauer Kreis - Vermächtnis
für eine deutsch-polnische Verständi-
gung'. Die deutsche Widerstandsgruppe
gegen den Nationalsozialismus

"lfteisauer Kreis" dachte europäisch
und plante für eine Zukunft in Europa
nach dem Krieg. Sie erprobte die Frucht-
barkeit und Notwendigkeit des Dialogs
divergierender Anschauungen und die
daraus resultierende Zusammenarbeit
schon in ihrer Widerstandstätigkeit. Zur
Tagung in Halle werden Teihehmer aus
Wroclaw. Halle und Wiesbaden erwar-
tet. Dariiber hinaus steht die Tagung für
alle Interessierten offen. Die Herkunft
der Teilnehmer aus ganz verschiedenen
Situationen, Polen, neue und alte Bun-
desländer) bedeutet eine Herausforde-
rung und Chance für den Dialog. Das
Programm der Tagung vollzieht sich in
drei Schritten. Nach einem historischen
Referat über den Kreisauer lGeis (Prof.
Dr. U. Sträter, MLU) folgt eine aktuelle Si-
tuations-Schilderung, die sich dem The-
ma einer Verständigung zwischen Polen
und Deutschen (Janusz Witt, Parafia
Ewangelicko Augsburska Wroclaw) zu-
wendet. Daran schließt ein Sachbericht
an, der einen Überblick gibt über die Ar-
beit der .Stiftung Kreisau für Europäi-
sche Verständigung" sowie über den
Förderverein für die Internationale Ju-
gendbegeglungsstätte Kreisau (Walter
Lorang, Frankfurt amMain). Die Leitung
der Veranstaltung liegt in den Händen
von Pfarrer Haralil Bartl, (Marktge-
meinde Halle) und Pfarrer Dr. Karl Mar-
tin (Kirchengemeinde Wiesbaden-Son-
nenberg), zugleich Vorsitzender des
Dietrich-Bonhoeffer-Vereins.

9. Oktober 1994

Für Verständigung in Europa
Gut Kreisau soll europäische Begegnungsstätte werden

HALLE. ,,Die Zeiten sind vorbei,
daß in Polen deutsche Geschichte
mit Brettem zugenagelt wird",
meint Janusz Mtt, evangelischer .

Christ aus Wroclaw (Breslau).
Jahruehntelang war die Geschichte
der Deutschen in Polen in Verges-
senheit geraten, berichtete Witt auf
einer Tagung über di6 Widerstands-
gruppe ,,Kreisauer Kreis" in Halle.
Zu den Stätten, die nun wieder ins
Blickfeld der Offentlichkeit gera-
ten sind, gehört Krzyzowa (Krei-
sau) in Schlesien. Der Sitz der Fa-
milie von Moltke erlangte in den
Jahren des Zweiten Weltkrieges hi-
storische Bedeutung als Treffpunkt
der nach ihm benannten Wider-
standsgruppe gegen das NS-Regi-
me. Der Kreis um Helmut James
von Moltke und Peter York von
Wartenburg plante hier die Zukunft
Deutschlands und Europas in der
Zeit nach dem Krieg. Sein ,,Ver-
mächtnis für eine deutsch-polni-
sche Verständigung" untersuchten
die Teilnehmer der Tagung in Hal-
le, die der Wiesbadener Dietrich-
Bonhoeffer-Verein organisiert hat-
te.

,,Wenn die Kreisauer von Polen
geredet haben, dann immer im Zu-
sammenhang mit einer Neuord-
nung Europas", unterstrich der ka-
tholische Theologe Walter Lorang
(Frankfurt am Main) auf der Ta-
gung. Die von ihnen erarbeiteten

,,Grundsätze für die Neuordnung"
sahen in der Außenpolitik eine Ab-
sage an jegliche Gewalt vor. Eben-
so war eine -gesamteuropäsche

Grundrechtsordnung vorgesehen.
Auch in der heutigen Umbruchsi-
tuation in Europa sei Begegnung
und Verständigung dringend not-
wendig, sagte Lorang.

Darum soll. der rund 20.000
Quadratmeter große Gutshof in
Kreisau mit seinen elf ein- bis drei-
geschossigen Gebäuden künftig Be-
gegnungen von Menschen aus Ost
und West Raum bieten. Bis Ende
1996 wird das Gebäude zur Begeg-
nungsstätte umgestaltet sein, infor-
mierte Walter Lorang, für zwei Jah-
re geschäftsführender Vorsiuender
des ..Fördenvereins für die Inter-
nationale Jugendbegegnungsstätte
Kreisau". Rund 25 Millionen Mark
werden notwendig sein, um das
Gut Kreisau umzubauen.

- Verantwortung l-5l94 S. 253 -
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Kontakte
pflegen

In Halle/Saale trafen sich kürzlich
Poien und Deutsche, Pazifisten und
Anhänger der Widerstandsgruppe
,,Kreisauer Kreis" gegen die Nazi-
Diktatur. Sie diskutierten Rahmenbe-
dingungen für eine europäische Frie-
densordnung. Tagungsträger war u. a.
der,,Dietrich-Bonhoeffer-Verein", Re-
ferenten stellte z. B. die ,,Internatio-
nale Jugendbegegnungsstätte Kreisau
e.V.". Tobias Martin, Berlin, be-
schreibt für ,,reformiert'l welche Ak-
zente unsere deutsch-polnischen Ge-
meindebesuche setzen könnten.

Die über 60 Seminarteilnehmer aus
dem gesamten Bundesgebiet beschäftig-
ten sich mit der Arbeit und dem Wider-
stand des Kreisauer Kreises gegen die
Hitler:Iyrannei, sowie dem daraus re-
sultierenden Vermächtnis für eine
deutsch-polnische Verstlindigung. Ge-
dankliche Grundlage der Tägung - wie
auch für den Kreisauer Kreis - war die
europäische Idee.

. Professor Udo Sträter von der Mar-
tin-r-r'.tler-Univeritö-t i. Halle beschrieb
die Geschichte des Kreisauer Kreises:
Treffpunkt der konspirativen Zusam-
menkünfte der Widerstiindler war das
Gut des Helmut von Moltke, in Kreisau
am Fuße des Riesengebirges. Sträter be-
tonte die Schwierigkeit der deußchen
Widerstandsgruppen als einer gesell-

Aus: ref ormiert - Bil-der
und Berichte aus der
Evang.-ref. Kirche 5/6 94

Antifaschistischer Widerstand

schaftlichen Minderheir:,,lvloltke und
seine Gruppe stellten sich die Frage.
was nach einem Hitler Attentat kommen
sollte." Die Gruppe entwickelte für die
Zeit nach Hitler ein Staatskonzept, dem
die gesellschaftliche Dezentralisierung
in einem zu einigenden Europa zu
Grunde lag.

-\kmelle Verbindunsslinien zum
Ideengut des Kreisauer Kreises zog der
ehemalige Ministerpräsident Sachsen-
Anhalß, Christoph Bergner:,,Anfangs
wollten wir in der ehemaligen DDR
auch zu ganz neuen Ufern aufbre,;hen.
Aber es war uns n:cht möglich, dem
W-esren ein überlegendes Systern arzu-
bieten.'' Den Beitrin zur Bundesrepu-
blik beschrieb Bergr;er als Vereinigun-e
zu einer Solidargemeinscha.ft. Ahnli-
ches erhofft er sich auf europd.ischer
Ebene für Polen. Die Wohlstandsgrenze
müsse aufeehoben werden.

Von einer zunehmend freundschaftli-
chen Stimmung in Polen berichrerc Ja-
nusz Win von der Breslaüer Akademie
für Mrtschaft und l.{itglied der dorti-
gea polnisch-evangeiischen Gemeinde:
Deutschland erscheine bei vielen seiner
Landsleute in einem positiveren Licht,
als das früher der Fa,il war.

Deutlich war sein Drängen auf eine
möglichst schnelle Integration Polens in
die Europäische Union.

AIle Referenten und Teilnehmer
stimmten darin überein, daß persönli-
che Begegnungen für eine echte
deutsch-polnische F:eundschaft unab-
dingbar seien.

Tobias Martin. Halle/Saale

Aus Flatzrnangel fand die Tagung des Dieüich-Bonhoeffer-Vereins zur euroPai-
schen Friedensordnung Ende Septenzber in der }*Xarktkirche in Halle/Saale
statt, An: Pult stehend; Professor Dr. {J. Sträter. f,echts: ?taner 1.,!. Bartfi, Flalle.

Vermächtnis für eine Verständigung
Deutsch-polnische Beziehungen im Zeichen des ,,Kreisauer Kreises" - Bergner wirbt für europäische Solidargemeinschaft

ttalle/\12/jpt. Weil sie zusammen
dachten, wurden sie von den Nazis
gehängt: die Män^rer des ,,Krei-
sauer Kreises". Sie traJen sich zwi-
schen 1942 und 1943 dreimal auf
dem Gut des Grafen Helmuth von
Moltke im schlesischen l(reisau,
dem heute polnischen Krzyzowa.
Dort wagten sie, eiae Gesell-
schaftskonzeotion für eine Zu-
kunft in europa nach dem Ende
der faschistischen Dil<tatur zu ent-
werfen- Das kostete sie den Kopf.

Nicht uur der'vV'iderstand gegen
das Hitler-Regime, sondera auch

die Dialogfähigkeit von Menschen
unterschierilichster Herkunft,
Konfession u.nd Anschauungen
prägten den ,,Kreisauer K-reis".
Und besonders darin sieht der
Dietrich-Bonhoeffer-Verein ein
Vermächtrris für die deutsch-pol-
nische Verständigung- Zusammen
mit der Evangelischen Markt-
kirchgemeinde Halle und der
Evangelischen Ilirchengemeinde
Wiesbadea-Sonaenberg hatte der
Verein "m Wochenende in die hal-
Iesche Marktkirche ein Seminar zu
diesem Thema abgehalten und da-

bei ftir die ..Internationale Ju-
gendbegegrungsstätte", die bis
1996 auJ dem frtiheren Gut IVIoit-
kes entsteht, geworben.

Frir den CDU-Fraktionsvorsit-
zenden im Landtag von Sachsen-
Anhalt, Christoph Berg'ner, ist
Kreisau ein ,,Mahnmai gegen den
Totalitarismus". AIs Gefabr für

einer europäischen Solidarge-
meinschaft, einer,,Gemeinschaft
der gegenseitigen l{aftung", tiber-
wunden werden. Der ftir die Ju-
gendbegegnungsstätte engagierte
polrrische hotestant Janusz Witt
aus Breslau (Wroclaw) betonte,
daß ohne den deutschen Wider-
stand im Dritten Reich, die
deutsch-polnischen Beziehungen
nicht denkbar wären: ,,Wir habm
die historisctre Chance zum Wan-
del unserer Beziehungen. Aber d.ie
Geschichte wiederholt i}rre A.Dge-
bote nicht."

Aus: Mittel-deutsche Zeitung Montag,

- Verantwortunq

26. Sept - 1994
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Verantwortungt
Eine Reflexion zum

Tite1 unserer Zeitsehrift

Tm en cl l i s r-h cn Sn r: ch rreh r: r r r-h bedeutet das
entsprechende Vtort'responsibility' soviel-
wie Ri-sikoübernahme: "Sie übernehmen das
vof1e Risi-ko ! " I{ir finden im Deutschen die
Kombination'christlich' und Verantwör-
tung. Denkt da etwa jemand an 'Rj-siko',
wenn er von christlicher' Verantwortunq
<nri alrl- ?

Erste Annterkunq

Für den Dietrich Bonhoeffer Verein ist an
dieser Stelle eine erste Anmerkung vonnö-
ten: Der Namensgeber hat den Begriff Ver-
antwortung anders gedeutet, als wj-r ihn
gebrauchen. Bei seinen Überlegungen spielt
das Risiko eine wichtiqe Rolle.

l^Iir dagegen denken nicht so sehr an kri-ti-
sche Sachverhalte, sondern eher an
'Autoritäten', denen wir 'Antworten'
schuldig sind. Sehen wir nicht, daß dabei
seltener die Sache, sehr oft hingegen ein
menschl-iches Verhalten gemeint ist, das
sich irgendwie nicht so einordnet, wie di.e
'Autorltät' es erwartet? Ein Beispiel in
wörtl-icher Rede: "Sie haben ja prinzipiell
ranlrl- :lrar c^ aalrl- Ä:c einnlr ni ^hi- 

| rr
!vvr^vt

VerIängern wir die Richtung "nach oben",
steht am Ende der Autoritätsleiter: Gott.

Zweite Anmerkunq

Die zweite Anmerkung Iautet: Itlenn unser
Verantwortungsdenken eine autoritätsorien-
tierte Richtung aufweist, müssen wir dar-
über nachdenken, ob mj-t dem Begriff
'Verantwortung' eine "Zeitschrift für De-
mokraten" im Sinne Dietrich Bonhoeffers
li chl-ia lral-it-el.! iSt. Vienn wj-r diesr4v]] e4Y

bejahen, und das j-st sicher sor haben wj-r
eine richtig schwere Verantwortung dafür,
daß unsere deutsche Umwelt über "diese Art
Verantwortung nach unserem Verständnis"
nicht im Unklaren bleibt.

In einer Demokratie sollte es nur freie
Bürger geben. Durch die Beschränkung des
demokratischen Herrschaftsbegriffs auf
politische Entscheidungsprozesse haben wir
es nicht vermocht, Freiheitsbewußtsein
auch auf anderen Feldern zu entwlckeln;
wir müssen sogar mitansehen. daß eine
wachsende Mehrheit bereit ist, auch die

politischen Freiheiten mehr und mehr ein--schränken zu l-assen.
Vilas aus der von Paulus und später von Lu-
ther - man darf wohl sagen: heftig - be-
schworenen Freiheit des Christenmenschen
geworden ist - und diese Freiheit interes-
siert allemal am meisten, weil wir durch
die Taufe gewissermaßen darauf eingeschwo-
ren wurden -, sollten wj-r nicht allzu kri-
tisch hinterfragen. Denn wir tragen dafür
sel-bst die "Verantvrortung". Sie zu haben
oder zu verlieren, oblj-egt unserer Bereit-
schaft zum "Risi-ko", Freiheit zu 1eben.
\/.i a|r ai al-.f raniinr- ni ahf Äi.e Kirchen_rrr v.^ 9,

oberen darüber entscheiden zv lassen. Wie
Ieicht könnten sie der Versuchung erli-e-
9€D, die Frelheit - wegen ihrer
"riskanten" Gewährung; wieder dieses ob-
szöne Wort - in Gehorsam runzumünzeni schon
Paulus hatte das Problem und wie wir nur
zu gut wissen - auch LuLher.

Dritte Anmerkung

Dritte Anmerkung: lVenn wir "Verantwortung"
schreiben, wirkt das nicht unbedingt al-s
Signal für zu j-nteressierende Mitmenschen,
die der Freiheit keinen großen Stell-enwert
einräumen, wohl aber al-s Vtarnsignal für
aIIe, die sich für ermächtigt halten, Le-
bensführung anmahnen, wenn nicht vor-
schreiben zu dürfen. Uns soll es aber dar-
auf ankommen, rLit dem ltort "Verantwortung"
die verlorene (?) Freiheit des Christen-
menschen in Dietrich Bonhoeffer wiederzu-
finden und durch die ei-gene, eigenständige
lebensführung zu "verantworten" im Sinne
von riskieren.

I,tienn jemand gängige Formulierungen sucht,
fi-ndet er nicht selten als Brücken getarn-
te Fal1en. Solange man sie nicht betritt,
kann der "Fa11' nicht eintreten. Nimmt man
Verantwortung nicht wahr, gibt es nicht
den Sturz in die aLs "christliche Verant-
wortung'" getarnte Fall-e. Nimmt man sich
allerdings die Freiheit, das doch zu tun,
kann es einem nicht anders ergehen aIs
Leonardo Boff oder Eugen Drewermann, um
nur zwei der bekanntesten Namen zu nennen
(dazu gehört ohne Frage auch Dletri-ch Bon-
hoeffer) . Mit anderen !\lorten: Es wird zwar
von chri-stli-cher Verantwortung gesprochen,
dennoch wollen die in der Gesellschaft
anerkannten Autoritäten im Grunde ni-cht,
daß sie gelebt wird. Denn christliche
Verantwortung bedeutet, daß innner wieder
Gehorsamserwartungen enttäuscht werden. Am
Beispiel Jesu erkennen wir das: Sein
Verhalten zeugte nicht von der geforderten
Bereitschaft, di-e jüdische Glaubenspraxis
zu toleri-eren. Er für seinen Teil- stellt -
und wir l-esen das in jedem der von ihm
überLieferten Gl-eichnisse - immer wieder
die Frage: ller handelt hier verantwort-
lich? Was erar an dieser Hand]unq verant-

-LJ,/yr+ 5. ZaJ -- Verantr^rortung
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wortbar? Und er stellte seine Fragen nicht
etwa an "Ungläubige" - nlit der Samariterin
wollte er sich nicht über jüdische
Heilfragen unterhalten , sondern an dj-e
"Gläubigen". Es kann einem heute im Ge-
spräch rn-it einem Bischof durchaus passie-
ren, daß er auf Fragen dieser Art antwor-
tet, wir sollten Jesus lieber aus der Dis-
kussion heraushalten.

Vierte Anmerkung

Vj-erte Anrnerkung: Eine Zeitschrift, die
"Verantwortung" heißt, darf nicht einer
kollektsiven Linie folgen. Der Leser bzw.
die Leserin muß einfach wissen, daß .unter
dem Wort "Verantwortung" seine personale
Lebensführung steht und nicht etwa ej-ne
kollektive Ha1tung. Die Redakteure ihrer-
seits müssen wissen, daß sie in ei-nem re-
ligiösen 'Kol-lektiv' wirken, das sie mit
dem glort rVerantwortung' kritisch beglei-
ten.

V\lem gegenüber sind wir nun verantwortlich?
Diese Frage ist gleichsam der Scheitel-
punkt unserer persönlichen Vtirkl-ichkeit.
In ihr treffen sich Theisten und Atheisten
in der Frage, aber auch in der ersten Ant-
wort: "Vor unserer persönlichen Überzeu-
gung". Der Theist ergänzt die Antwort um
den Relativsatz, "dj-e si-ch auf Gott grün-
dan'r rrnd fiiaf eine zweite Antwoft hinzu:
"Ich bin Gott verantwortlich." Ein schwer-
wiegender Satz ! Gewiß ! Aber er ist leich-
ter zu tragen, als alle übrIgen, möglichen
Antwo!ten.
!{enn wir auf unsere Geschichte sehen, ha-
ben unzählige Menschen, die nit Berufung
auf diesen Satz gegen bestehende Verhält-
nisse aufgestanden sind und Gewissensfrei-
heit eingefordert haben, ihr ihr Leben
lassen müssen, weil- die Kirche darin eine
für das Seelenheil des Einzelnen
'furchtbare' Verirrung erkennen zu dürfen
glaubte, was die härtesten Konsequenzen
scheinbar rechtfertigte. Unsere heutige
Freiheit haben wir ihnen, die dafür ge-
storben sind, zu danken. VIi.r erkennen aber
auch die Kraft, die in dieser Überzeugung
liegt; und die es Christen gegen al-l-e 9li-
derstände mögIich machte, wenigstens' im
politischen Bereich für unsere Zeit Demo-
kratien durchzusetzen. Die ihnen gleich-
zeiELg innewohnende Berej-tschaft, sich dem
jeweiligen religiösen KolLektiv zt). fügen,
ist vielleicht die einzige Gefahr, a1l-e
errungenen Freiheiten wj-eder zu verli.eren.
Daß dies nicht geschieht, dafür sind be-
sonders d1e verantwortlich, die sich trau-
€n, eine Zeitschrift zu machen, dierVerantwortung' heißt. Sie können sich
nicht auf das Hal-ten des Gesetzes berufen
oder auf die 'Hausordnung' einer Kirche.
Sle si-nd keine Knechte, dj.e einen Herrn
über sich häben, sondern Freie, weil sie

frei- handeln. Knechte tun Dinge, die aus
einem "knechtischen Geist" (Römerbrief
8,15) kommen. Tlpisch für Knechte ist, daß
sie sich fürchten müssen. Freie haben sich
vor der einzigen und gleichzeitig für sie
persönlich höchsten fnstanz zu verantwor-
ten.

Fünfte Anmerkung

Die fünfte Anmerkung lautet: !{ir haben
natür1ich nicht das Recht, die wirkl-iche
Schwere unserer Sache fürchterlich zu
"dramatisieren", wenigstens nicht, solange
es nicht ans Leben geht. Auch der Hinweis
auf Salman Rushdie trifft hi.er nicht. Die
fröhLiche Naivität der Unbekümmerten kann
aber auch nicht unsere Rol-1e sein. Die
Zej-tschrift 'Verantwortung' hat also keine
Affinität z1J "Spiegel", "Focus" oder
"Tango", sondern weist nr-it ihren Artikeln
auf Sinnfragen hin, die an Alltagsereig-
nj.ssen signifikant werden.

SchJ-ußbetrachtung

Eine Schl-ußbetrachtung: Fröhlich zu leben,
gelingt nur dort, wo der ganze Ernst der
Aufgabe erfaßt wird. Daher brauchen wir
nicht zu fürchten, in ej,n Jammertal hinab-
gestoßen zu werden, brenn wir uns rrnr Schär-
fe bei der Unterscheidung bemühen. Da wir
nicht vol-Ikommen sind, "wie die Engel im
Himmel", haben wir das Recht auf lrrtum.
Daß wir dies auch allen anderen zubilligen
müssen, entspricht der Natur der
Gleichberechtigung. Gerade diese Unzuläng-
lichkeit aber schafft das Recht, mit allen
Andersdenkenden alles zu dj-skutieren, hras
uns diskussionsbedürftig erscheint. Dieses
Recht macht uns frei. Da es aus der Unzu-
1änglichkeit der menschlichen Natur er-
wächst, ist Freiheit also im Grunde die
Frucht der UnvolLkommenhei.t. Um rnit dieser
Unvol-lkommenheit in den Massengesellschaf-
ten unserer Zeit fertj.g zu werden, bedür-
fen wj-r dieser Freiheit in höherem Maße,
aJ.s zu allen Zeiten vor uns, wenn wir
Katastrophen vermeiden wollen. Auch dieser
Teil der Frage nach dem Sinn unseres
Lebens braucht unsere Antwort und liegt
nithin in unserer Verantwortunq.

Franz Meyer

Ich glaube,

daß Gott kein zeitloses Fatum ist,

sondern daß er auf aufrichtige Gebete
und verantwortliche Taten wartet

und antwortet.
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